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Vorwort

VORWORT

Dieser Sammelband ist aus einem Fachtag hervorge-
gangen, der im Juni 2023 an der Hochschule Magde-
burg-Stendal stattfand. Die Tagung war die dritte öf-
fentliche Veranstaltung der Projektgruppe «Solidarische 
Stadtbürgerschaft – Solidarische Region Altmark»,1 die 
2021 gegründet wurde und seither als regionales Netz-
werk von Akteur*innen agiert, die sich für die Gewäh-
rung universeller Rechte von Menschen einsetzen, die 
im Zuge von Migration und Flucht in der Region Altmark 
(im Norden des Landes Sachsen-Anhalt) ihren derzeiti-
gen Lebensschwerpunkt haben und dort marginalisiert 
werden. Es gab darüber hinaus auch einen besonderen 
Anlass für den Fachtag: Er fand vor dem Hintergrund 
der Errichtung einer Landesaufnahmeeinrichtung in 
Stendal statt, die 2024 ihren Betrieb aufnehmen soll.

In Anlehnung an den Fachtag verfolgt dieser Sam-
melband das Ziel, Hürden und Möglichkeiten in Bezug 
auf die Umsetzung von Kinderrechten in den Geflüch-
tetenunterkünften und insbesondere in den (Erst)-Auf-
nahmeeinrichtungen zu beleuchten. Damit gilt der 
Hauptfokus Kindern, die mitsamt ihren Familienange-
hörigen in diesen Einrichtungen untergebracht sind.

Der Sammelband ist das Ergebnis eines intensi-
ven Austausches im Rahmen der Projektgruppe und 
während des Fachtags. Die Autor*innen sind Wissen-
schaftler*innen und zivilgesellschaftliche Akteur*in nen, 
die eine besondere Expertise auf dem Gebiet Kinder-
rechte, geflüchtete Kinder und Aufnahmeeinrichtun-
gen aufweisen. Die einzelnen Beiträge geben stets die 
Meinung der jeweiligen Autor*innen wieder.

Danksagung: Nebst all derjenigen, die durch ihre Un-
terstützung und ihren Einsatz zum Erfolg des Fachtags 
maßgeblich beigetragen haben und in der beigefügten 
Dokumentation des Fachtags explizit genannt werden, 
gilt unser besonderer Dank der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, die sich bereit erklärt hat, diese Publikation he-
rauszugeben.

Sevasti Trubeta
Koordinatorin der Projektgruppe 
«Solidarische Stadtbürgerschaft –  
Solidarische Region Altmark» 

Berlin, November 2023

1 Website der Projektgruppe: www.h2.de/hochschule/fachbereiche/angewandte-
humanwissenschaften/projekte/kindheit-und-migration.html. 

https://www.h2.de/hochschule/fachbereiche/angewandte-humanwissenschaften/projekte/kindheit-und-migration.html
https://www.h2.de/hochschule/fachbereiche/angewandte-humanwissenschaften/projekte/kindheit-und-migration.html
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SEVASTI TRUBETA

EINLEITUNG: KINDERRECHTE UND DAS FLÜCHTLINGSLAGER
AUSNAHMEN AM ORT HUMANITÄRER HILFELEISTUNG

Die Unterbringungseinrichtungen für schutz- und asyl-
suchende Personen basieren auf einer Ambivalenz, 
wenn nicht gar einem Widerspruch: Einerseits sind sie 
dafür gedacht, schutzsuchenden Personen humanitäre 
Hilfe zu bieten und deren Menschenrechte zu achten; 
auf der anderen Seite aber werden die Bewohner*innen 
dieser Einrichtungen von der Mehrheitsgesellschaft se-
gregiert und in eine Situation versetzt, die durch Ab-
sonderung, häufig dauerhafte räumliche und soziale 
Marginalisierung, Prekarisierung und menschenrechts-
verletzende Zustände gekennzeichnet ist. Immer lau-
ter werden die Stimmen von Akteur*innen, die sich für 
Kinderrechte einsetzen und darauf hinweisen, dass die 
Aufnahmeeinrichtungen kein geeigneter Ort für Kinder 
sind und dass dort gegen grundlegende Kinderrechte 
verstoßen wird.

Diesen einleitenden Beitrag beginne ich mit dem Ar-
gument, dass der oben beschriebene Widerspruch Un-
terkünften für Geflüchtete zugrunde liegt. Dies erörtere 
ich in Anlehnung an das theoretische Konzept des La-
gers (camp) und insbesondere des Flüchtlingslagers. 
Die Doppeleigenschaft des Lagers – ein Schauplatz hu-
manitärer Intervention und zugleich ein Ort zu sein, an 
dem Menschenrechte nur bedingt gelten – hat Einfluss 
auf die Wahrung und Durchsetzung von Kinderrech-
ten in den Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete. 
Trotz Marginalisierung, so das nächste Argument die-
ses Beitrags, begegnen Bewohner*innen von Flücht-
lingslagern Akteur*innen der dominanten Gesellschaft 
und interagieren mit diesen. An diesem Begegnungs-
ort finden jeden Tag Aushandlungen und Kämpfe um 
die Bedeutung und Einhaltung universeller Menschen- 
und Kinderrechte statt. Der letzte Teil des Beitrags geht 
auf das Recht von Kindern auf Selbstbestimmung, freie 
Meinungsäußerung und Gehör ein.

DAS LAGER ALS AUSNAHMEORT UND 
ORT HUMANITÄRER HILFELEISTUNG
Das Lager (camp) kehrte in die wissenschaftliche De-
batte zurück, nachdem Giorgio Agamben (2002) die ge-
genwärtigen Flüchtlingsunterkünfte als Orte der totalen 
Isolation – ähnlich den nationalsozialistischen Konzen-
trationslagern – beschrieben hatte. In Agambens Kon-
zept fungieren die Lagerbewohner*innen als nahezu 
völlig entrechtete und eher passive Opfer eines totali-
tären Überwachungssystems. Dieser Ansatz ist inzwi-
schen weitgehend revidiert worden. Zwar ist der Begriff 
Lager beibehalten worden, jedoch wurde das Konzept 
von der Assoziation mit den nationalsozialistischen 
KZ losgelöst und überdies erweitert, sodass es diver-
se Lagertypen umfasst – ein «archipelago of encamp-
ments», wie Minca (2015: 74) schreibt. Ausgangspunkt 
des revidierten Konzepts stellt die Annahme dar, dass 

die Lagerbewohner*innen nicht in totaler Abschottung 
leben, sondern in Interaktion treten mit dem sie umge-
benden sozialen Umfeld. Diana Martin (2015: 9) legt mit 
dem Begriff campscape (Lagerlandschaft) den Akzent 
auf Interaktion statt auf Isolation; sie versteht diesen 
Begriff als «a new spatial model of analysis that allows 
for a considering of the interaction of the camp’s resi-
dents and other populations outside the camp».

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die wis-
senschaftliche Debatte um das Lager ihre Hauptim-
pulse aus dem Migrationskontext und den verschie-
denen Lagertypen erhalten hat: Die Spannweite reicht 
von Migrationshaft und Sammelunterkünften bis hin 
zu selbstverwalteten Unterkünften und humanitären 
Schutzzonen (Isin/Rygiel 2007; Agier 2011). Die diver-
sen Lagertypen teilen Gemeinsamkeiten, die sich an ih-
rer Eigentümlichkeit verdichten, «out of place» zu sein, 
um den viel zitierten Ausdruck von Agier (2011) zu nut-
zen (ausführlich zur Debatte siehe Trubeta 2018: 3–5). 
Obwohl nicht total isoliert, ist das Lager dennoch ex-
traterritorial bzw. «deplatziert», im räumlichen wie im 
sozialen Sinne. Denn Flüchtlingsunterkünfte werden 
gewöhnlich an abgelegenen Orten errichtet, häufig 
in ungenutzten Militärkasernen oder auch in proviso-
rischen Containern außerhalb der urbanen Zentren. 
Selbst wenn die Lagerbewohner*innen die Unterkunft 
verlassen (dürfen), bleibt ihnen häufig der kommuna-
le Raum verschlossen. Schließlich geraten sie in ei-
ne Zwickmühle, die Zygmunt Bauman (2004: 78) mit 
dem treffenden Satz umschrieben hat: «Outside of that 
place, refugees are an obstacle and a trouble; inside 
that place, they are forgotten.»

Die Bewohner*innen des extraterritorialen Orts Lager 
führen in der Regel ein erbärmliches Leben, in dem sie 
«weder Objekte noch Subjekte sind», wie Isin und Ry-
giel (2007: 170) es formulieren. Sie sind keine Objekte, 
denn sie üben Handlungsmacht aus – typischerweise 
durch Selbstorganisation und Proteste oder auch, in-
dem sie individuelle Strategien entwickeln und verfol-
gen. Sie sind aber auch keine souveränen Subjekte, da 
ihnen politische Rechte und Zugänge zu gesellschaft-
lichen Ressourcen, die Bürger*innen gewöhnlich ge-
nießen, vorenthalten werden (Nyers 2006: 3). Es ist vor 
allem ihre prekäre rechtliche Lage, der ungeregelte Auf-
enthaltsstatus und die damit verbundenen unsicheren 
Perspektiven, die sie dauerhaft in einen Notstand ver-
setzen. Sie befinden sich in einer Übergangsphase, die 
jedoch zum Dauerzustand zu werden neigt. Im Status 
des dauerhaften Notstands sind Lagerbewohner*innen 
Objekte von Fürsorge seitens nationaler, inter- und 
auch transnationaler Institutionen.

Der Einsatz hilfeleistender Akteur*innen bringt ei-
ne fundamentale Eigenschaft des Lagers, besser ge-
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sagt: der Lagerlandschaft (campscape), zum Vor-
schein: Diese stellt einen Schauplatz dar, an dem das 
Spannungsverhältnis zwischen der Exklusionsmacht 
des souveränen Staates und der egalitären, inkludier-
ten Universalität von Menschenrechten in Erschei-
nung tritt. Diese Spannung, die die Geschichte der 
Menschenrechte von ihrem Beginn an bis heute be-
gleitet, macht das Lager zu einem Aushandlungsfeld 
für die Rechte seiner Bewohner*innen. Denn der Staat 
ist zwar Menschenrechtskonventionen verpflichtet, zu-
gleich aber auch berechtigt, seine Souveränität zu be-
wahren. Die Lagerlandschaft fungiert infolgedessen 
als ein Spannungsfeld – als ein Terrain, auf dem viel-
fältige Akteur*innen miteinander interagieren, darun-
ter auch die Lagerbewohner*innen, die sich individu-
ell und kollektiv für ihre eigenen Rechte und Interessen 
einsetzen, sowie humanitäre Organisationen und diver-
se zivilgesellschaftliche Initiativen. Hier wird die Umset-
zung egalitärer Menschenrechte ausgehandelt und hier 
zeigen sich auch die unterschiedlichen Wahrnehmun-
gen der Lagerbewohner*innen, entweder als passive 
Empfänger*innen humanitärer Hilfeleistungen oder als 
handelnde Subjekte.

In ihrer für die spätere Forschung richtungsweisen-
den Studie über nach Tansania geflohene Hutus aus 
Burundi hat die Anthropologin Liisa Malkki deutlich ge-
macht, wie der humanitäre Einsatz im Flüchtlingslager 
die dort Untergebrachten zu Objekten von Fürsorge de-
gradiert, insofern sie nicht als Personen wahrgenom-
men und behandelt werden, sondern als «bloße Opfer», 
deren biologische Existenz schlicht gesichert werden 
soll. Damit wird ihnen ihre Subjektivität aberkannt. 
Über die Situation der geflüchteten Hutus hinausge-
hend bringt Malkki das Argument vor, dass im Flücht-
lingslager die Menschen hierarchisiert und zugleich als 
eine vermeintlich neutrale Kategorie konstituiert wür-
den. Auf der einen Seite sei die internationale Gemein-
schaft universellen und egalitären Prinzipien verpflich-
tet und biete dringend benötigte Hilfe. Auf der anderen 
Seite würden die Geflüchteten «enthistorisiert», indem 
ihre Situation von dem politischen und sozialen Kon-
text ihrer Flucht abgekoppelt werde. Letztlich komme 
es dazu, was Malkki (1996: 378) als «dehistoricizing uni-
versalism» bezeichnet: «Refugees stop being specific 
persons and become pure victims in general: universal 
man, universal woman, universal child and, taken to-
gether, universal family.»

Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass sich die meis-
ten Geflüchteten in einer dringenden Notlage befin-
den und auch auf vielfältige Weise zu Opfern geworden 
sind. Das Problem sieht Malkki deswegen eher darin, 
dass die Bereitstellung langfristiger humanitärer Hilfe 
von einer Vielzahl anderer unvorhergesehener Prakti-
ken begleitet wird, die zur Viktimisierung und Entsub-
jektivierung von Geflüchteten führen, insbesondere 
wenn deren Notsituation zu einem Dauerzustand zu 
werden neigt.

Wird die Perspektive gewechselt und werden hu-
manitäre Einsätze in den Flüchtlingslagern in einen so-

zial politischen Kontext eingeordnet, dann werden die 
vielfältigen Hierarchien, Abhängigkeiten und Macht-
verhältnisse deutlich, die mit diesen verbunden sind. 
Aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive weist 
Didier Fassin (2007 u. 2010) auf Ungleichheitskon-
stellationen und einen Spannungszustand hin, die dem 
Humanitarismus zugrunde lägen. Beruhend auf eige-
nen langjährigen Erfahrungen als Beteiligter an huma-
nitären medizinischen Einsätzen im Globalen Süden 
kommt Fassin zu dem Schluss: Auf der einen Seite sei 
der Humanitarismus von einem egalitären Charakter 
durchdrungen, denn er inkludiere programmatisch al-
le Menschen unabhängig von Merkmalen wie Religi-
on, Hautfarbe, Ideologie, Klasse, soziale Lage etc. Auf 
der anderen Seite aber greifen humanitäre Einsätze nur 
da ein, wo Menschen Unterstützung brauchen. Gerade 
diese Ambivalenz bringt Ungleichheiten und Hierarchi-
en zum Vorschein, die dem Humanitarismus immanent 
sind. «Humanitarianism is founded on an inequality of 
lives and hierarchies of humanity.» (Fassin 2010: 239) 
Diese Ambivalenz sei nicht auf eine Dysfunktionalität 
des Humanitarismus zurückzuführen, sondern liege ge-
rade in seiner Essenz und offenbare, wie die Mensch-
heit durch humanitäre Einsätze regiert werde. Fassin 
(2007) beschreibt diese Ambivalenz als eine «Aporie 
humanitärer Gouvernementalität», die globale Macht-
verhältnisse ans Licht bringe.

Ähnlich argumentiert der Anthropologe Michel 
Agier (2011: 177), der mit seinem Begriff «humanita-
rian government» auf die Multilokalität bzw. multiloka-
le Organisierung des humanitären Machtapparats ver-
weist. Agiers Argument fasst die Eigentümlichkeiten 
des Flüchtlingslagers zusammen, indem er es als einen 
Wirkungsort diverser lokaler, nationaler, transnationa-
ler und anderer Akteur*innen und zugleich als Bestand-
teil eines repressiven Grenzregimes betrachtet, das auf 
(z. T. deterritorialisierte bzw. multilokale) Überwachung 
und das «Management» von Migrations- und Fluchtbe-
wegungen setzt (siehe dazu Redfield 2005; Nyers 2006; 
Feldman 2015; Turner 2016).

In besonders prägnanter Weise zeigt sich die Multi-
lokalität des Lagersystems bei den sogenannten Hot-
spots in Europas Grenzregionen, deren Geschichte Bri-
gitta Kuster und Vassilis Tsianos (2016) zufolge auf eine 
Initiative der britischen Regierung im Jahr 2003 zurück-
geht. Die Einrichtung dieser Hotspots ist ein Versuch 
der Europäischen Union, Migrant*innen und Schutzsu-
chenden an Orten, die in den äußersten Regionen Euro-
pas oder gar außerhalb der EU liegen, zu konzentrieren, 
zu registrieren und möglichst viele von ihnen von der 
Wahrnehmung ihres Rechts auf Asyl abzuhalten. An-
dere Forscher*innen haben die Hotspots als «grenzna-
he Wartezentren» (Kasparek 2022) bezeichnet. Die Ver-
einbarung der Innenministerien der EU-Mitgliedstaaten 
vom 9. Juni 2023 sowie die darauffolgende Einigung 
über die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asyl-
systems (GEAS) haben ein neues Kapitel in Sachen Hot-
spots eingeleitet. Vorgesehen ist nicht nur eine weitere 
Verschärfung der Grenzkontrollen, sondern auch, dass 
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schutzsuchende Menschen ihren Asylantrag dem-
nächst in geschlossenen Einrichtungen stellen sollen, 
faktisch aus dem Status von Inhaftierten heraus. Un-
begleitete minderjährige Geflüchtete sollen von die-
ser Maßnahme ausgenommen werden, jedoch nicht 
schutzsuchende Kinder in Begleitung von Familienan-
gehörigen.

FLÜCHTLINGSLAGER UND KINDER-
RECHTE IN DER BUNDESREPUBLIK
In einer umfangreichen Studie hat Tobias Pieper (2008) 
das komplexe Lagersystem in der Bundesrepublik mit 
seinen verschiedenen Unterbringungsformen für Ge-
flüchtete beschrieben, die sich vor allem nach der Auf-
enthaltsdauer bzw. dem Aufenthaltsstatus richten. Da-
zu gehören Landesaufnahmeeinrichtungen (LAE) und 
Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunter-
künfte «als dezentrale halboffene Sammellager» (ebd.: 
10), Abschiebelager, darunter auch exterritoriale Un-
terbringungen auf Flughäfen. In der darauffolgenden 
Zeit und bei ausklingender Euphorie der «Willkom-
menspolitik» im Sommer 2015 wurden weitere lager-
ähnliche Unterkunftstypen eingeführt, die heute unter 
dem gesetzlichen Terminus «Aufnahmeeinrichtung» 
(nach § 44 des Asylgesetzes) firmieren. Neben Sam-
melunterkünften, halboffenen Lagern und Erstauf-
nahmeeinrichtungen gibt es seit 2018 in einigen Bun-
desländern sogenannte AnkER-Zentren (Kessler et al. 
2021).  AnkER steht für «Ankunft, Entscheidung, Rück-
führung». Diese Zentren sind umstritten und sorgen für 
rege Debatten. In einem bürokratischen eher als men-
schenrechtsgerechten Sprachgebrauch ausgedrückt 
liegt ihr Ziel darin, «dass die Asylverfahren ‹effizienter 
werden›» (Pürckhauer 2019). Nerea González Méndez 
de Vigo und Johanna Karpenstein nehmen diese Ein-
richtungen im Kontext der Asyl- und Flüchtlingspolitik 
der BRD in den Blick und kritisieren ihre Etablierung im 
Zusammenhang mit den damit einhergehenden Ver-
schärfungen wie

«die Verlängerung der Dauer der Wohnpflicht in Aufnahme-

einrichtungen in der gesamten Bundesrepublik seit 2015, 

die hiermit einhergehende Selektion zwischen ‹guten› und 

‹schlechten› Flüchtlingen sowie ihr (Nicht-)Zugang zu so-

zialer Teilhabe sowie die Verschärfung von Haft im Bereich 

Abschiebung mit dem 2. Gesetz zur besseren Durchset-

zung der Ausreisepflicht» (González Méndez de Vigo/Kar-

penstein 2019: 23).

Dahingegen betrachtet der Städte- und Gemeinde-
bund (2023) die AnkER-Einrichtungen als ein hilfrei-
ches Modell für die Errichtung weiterer nationaler An-
kunftszentren, «in denen insbesondere eine lückenlose 
erkennungsdienstliche Behandlung, eine Registrierung 
sowie eine Gesundheitsuntersuchung stattfinden kön-
nen». Der Städte- und Gemeindebund beklagt oben-
drein eine Überlastung der lokalen Strukturen zuun-
gunsten der lokalen Bevölkerung: 

«Das Dilemma zwischen der humanitären Pflicht und den 

faktischen Möglichkeiten wird immer größer. Es fehlen 

ausreichende Unterkünfte und Wohnraum, Kitas und Schu-

len sind überlastet und freie Plätze in Sprach- und Integrati-

onskursen kaum verfügbar.» (Ebd.) 

Offensichtlich geht es hierbei um den Zugang geflüch-
teter Menschen und insbesondere von Kindern zu sozi-
alen Dienstleistungen und deren Nutzung von kommu-
nalen Ressourcen wie Schulen, Kitas und Ähnlichem. 
Gerade an dieser Stelle setzt der Bundesfachverband 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e. V. (BumF 
e. V.) seine Kritik an: In einer Stellungnahme zum Po-
sitionspapier des Städte- und Gemeindebunds weist 
er auf die prekäre Situation von Kindern und die Ver-
letzung von Kinderrechten gerade in den AnKER-Zent-
ren hin und betont, dass Kinderrechte nicht relativierbar 
seien und auch in den Sammelunterkünften ihre Gültig-
keit behalten müssten. Es sei gerade das fundamenta-
le Recht des Kindeswohls, das in diesen Unterkünften 
verletzt werde.

«Hierbei meint ‹Wohl des Kindes› nicht nur die Abwesen-

heit einer Kindeswohlgefährdung (die nichtsdestotrotz bei 

vielen Unterbringungen junger Geflüchteter gerade vorlie-

gen dürfte), sondern vielmehr alles, was dem Wohle eines 

Kindes dient: bestmögliche Entwicklung, Bildung, Förde-

rung, Mitbestimmung, Schutz.» (BumF 2023)

Der Ausschluss geflüchteter Kinder, die mitsamt ih-
ren Familien die Aufnahmeeinrichtungen bewohnen, 
aus Regelsystemen wie Kita und Schule wird als ein 
Verstoß gegen die Kinderrechte kritisiert, der weitrei-
chende Auswirkungen auf die Bildungsbiografie der 
betroffenen Kinder hat (Wrase 2019). Darüber hinaus 
verschlimmert dieser Ausschluss die Perspektivlosig-
keit und den ohnehin meist tristen Alltag in den Einrich-
tungen, der von «Nichtstun und Warten» gekennzeich-
net ist (González Méndez de Vigo 2018: 13).

«Wir sind nutzlos. Ich bin des Lebens überdrüssig. Ich lang-

weile mich, weil ich warten muss und nicht weiß, warum. 

Es gibt für uns nichts zu tun. Es gibt keine Abwechslung, 

keine Überraschung. Jeder Tag in Moria gleicht dem ande-

ren. Das Gestern unterscheidet sich nicht vom Heute. Ich 

bin ein Teenager, ich bin voller Energie und muss sie los-

werden, wie eine Schlange ihr Gift. Ich will Dinge lernen, 

Dinge tun, ich will wachsen.» (Amiri 2021: 21)

Diesen «Brief an die Welt» schrieb die damals minder-
jährige Parwana Amiri aus Moria, einem Hotspot der EU 
auf der griechischen Insel Lesbos, der zu einem Symbol 
für Elend und Menschenverachtung wurde. Dennoch 
hatten die griechischen staatlichen Institutionen die Er-
richtung des Lagers Moria im Jahr 2013 als einen Akt 
der Unterstützung sowohl von schutzsuchenden Per-
sonen als auch von der lokalen Gesellschaft dargestellt 
(Trubeta 2015).

Ungeachtet, wo sie sich befinden, ob in Grenzzonen 
oder im Landesinneren: Flüchtlingslager stellen Aus-
nahmeorte dar, da die Regeln und Normen der Mehr-
heitsgesellschaft dort kaum greifen. Das Leben der 
Lagerbewohner*innen weist keine Gleichzeitigkeit mit 
dem Leben der sie umgebenden Gesellschaft auf; sie 
können kaum Einfluss auf die Gestaltung ihrer Gegen-
wart und ihres Alltags nehmen, ihre Zukunft bleibt im 
Ungewissen. Während sie einem permanenten Not-
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stand ausgesetzt sind, sind ihr Leben und Alltag, wie 
bereits erwähnt, durch «Nichtstun und Warten» ge-
prägt. Tobias Pieper (2008: 141) bezeichnet den «Zeit-
horizont der Unterbringung» als eine dauerhafte Per-
spektivlosigkeit, einen perspektivlosen Dauerzustand. 
Für Kinder bedeutet dies, dass sie ihre «Kindheit im 
Wartezustand» (Lewek/Naber 2017) verbringen, denn 
für viele Kinder wird das Provisorium zur dauerhaften 
Lebenssituation, sobald sie die Aufenthaltsorte häufig 
wechseln (müssen).

SELBSTVERTRETUNG VON KINDERN IN 
AUFNAHMEEINRICHTUNGEN FÜR 
GEFLÜCHTETE – MÖGLICHKEITEN UND 
GRENZEN
Die Verletzung bzw. Relativierung universeller Rech-
te, namentlich von Kinderrechten in Geflüchtetenun-
terkünften bestätigt in gravierender Weise Didier Fas-
sins Ansicht, dass «humanitarianism is founded on an 
inequality of lives and hierarchies of humanity» (Fassin 
2010: 239). Ungleichheitskonstellationen, die dem Hu-
manitarismus zugrunde liegen, führen zu einer Relati-
vierung der Universalität der Kinderrechte. Im Folgen-
den wird das Recht von Kindern auf Selbstbestimmung 
und Selbstvertretung in den Blick genommen und die 
Frage erörtert, inwiefern sich dieses Recht an Ausnah-
meorten wie dem Flüchtlingslager bzw. den Aufnahme-
einrichtungen für Asylsuchende im deutschen Kontext 
umsetzen lässt.

Die Umsetzung des Rechts des Kindes auf aktive Teil-
habe und Selbstbestimmung wird grundsätzlich als 
problematisch erachtet. Zwar verpflichtet Artikel 12 der 
UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) die Vertrags-
staaten dazu, dem Kind, «das fähig ist, sich eine eigene 
Meinung zu bilden, das Recht zu [sichern], diese Mei-
nung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern» und Gehör zu finden. Trotzdem bleibe 
dieses Recht in der Realität Kindern häufig verwehrt, da 
strukturelle Gegebenheiten deren Mit- und Selbstbe-
stimmung in der Praxis einschränken, wie aus Studien 
hervorgeht (Sirkko et al. 2019: 284; Punch 2016; Houen 
et al. 2016). Für die tatkräftige Umsetzung des Rechts-
anspruchs des Kindes auf Teilhabe und Mitbestimmung 
in der Praxis braucht es wirkungsvolle rechtliche Instru-
mente seitens der einzelnen Staaten.

In der Fachdebatte in Deutschland werden das Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), das seit Ju-
ni 2021 in Kraft ist, und § 4a des Sozialgesetzbuchs VIII 
(Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstver-
tretung) als Beginn einer neuen Ära für die Kinder- und 
Jugendarbeit wahrgenommen, unter anderem weil die-
se geeignete Rahmenbedingungen für die Umsetzung 
des Rechts des Kindes auf Teilhabe und Gehör geschaf-
fen hätten. In der Zeitschrift Forum Erziehungshilfen 
(2022) heißt es dazu: Es bestünde mit diesem gesetz-
lichen Rahmen «nun ein eigenständiger Rechtsan-
spruch auf Selbstvertretung, der in der Praxis der Kin-
der- und Jugendhilfe verwirklicht werden muss». Der 
schon im Gesetzesentwurf formulierte Inklusionsge-

danke «Nichts über uns ohne uns»1 wurde zu einer rich-
tungsweisenden Devise der Fachdebatte. Und das aus 
gutem Grund, denn das selbstdefinierte Ziel des Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetzes ist es, «mit einer moder-
nen Kinder- und Jugendhilfe vor allem diejenigen Kin-
der, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu stärken, 
die besonderen Unterstützungsbedarf haben».2 Das 
Gesetz nennt ausdrücklich die Intention, benachteilig-
te Kinder zu unterstützen:

«Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz steht für 

Verbesserungen vor allem für diejenigen jungen Men-

schen,

– die benachteiligt sind,

–  die unter belastenden Lebensbedingungen aufwachsen 

oder

–  die Gefahr laufen, von der sozialen Teilhabe abgehängt zu 

werden.» (Ebd.)

Ausnahmen sieht das Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz zwar nicht explizit vor, aber in der Praxis kommt es 
immer wieder vor, dass Kinder nur einen eingeschränk-
ten bzw. gar keinen Zugang zu den Regeldiensten der 
Kinder- und Jugendhilfe haben. Das ist allzu häufig der 
Fall bei geflüchteten Kindern, die mitsamt ihren Famili-
enangehörigen in (Erst-)Aufnahmeeinrichtungen woh-
nen.3 Laut der Bundesinitiative Schutz von geflüchteten 
Menschen in Flüchtlingsunterkünften ist «eine regelmä-
ßige Zusammenarbeit zwischen Erstaufnahmeeinrich-
tungen und öffentlichen und freien Trägern der Kinder- 
und Jugendarbeit eher selten».4 In einer gemeinsamen 
Handreichung weisen der Bundesfachverband unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge e. V. (BumF e. V.) und 
UNICEF auf etliche Zugangsbarrieren zu Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe hin, die Kinder und deren Fa-
milien in den Geflüchtetenunterkünften (bzw. Notun-
terkünften, Gemeinschaftsunterkünften und Erstauf-
nahmeeinrichtungen) besonders häufig betreffen. Eine 
ihrer Handlungsempfehlungen richtet sich an die Ju-
gendämter und fordert sie dazu auf, diese Kinder nicht 
länger zu ignorieren, sondern auch für sie die Verant-
wortung zu übernehmen (BumF/UNICEF, o. J.).

Infolge dieses bestehenden «blinden Flecks» in der 
Kinder- und Jugendhilfe bleiben Kindern in den Auf-
nahmeeinrichtungen grundlegende Rechte in der Pra-
xis vorenthalten. Die Zwangslage, in der sich diese Kin-
der befinden, behindert sie in der Wahrnehmung ihres 
Selbstbestimmungsrechts und bei der Kommunika-
tion ihrer Bedürfnisse. Hinzu kommt: Die Dilemmata 
und Herausforderungen, mit denen sich Fachkräfte 

1 «Die Entwicklung zu einem SGB VIII, das weitgehend von dem Inklusionsgedan-
ken getragen wird, bedeutet auch für die Kinder- und Jugendhilfe, dem Leitgedan-
ken «Nichts über uns ohne uns» in ihren Strukturen jugendhilfespezifisch vollum-
fänglich Rechnung zu tragen und kindes-, jugend- und elternadäquat umzusetzen.» 
(Deutscher Bundestag 2021: 72). 2 Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugend-
lichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz/KJSG), unter: www.bmfsfj.de/bmfs-
fj/service/gesetze/neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz-162860. 3 Siehe 
auch Antwort des Berliner Senats auf eine schriftliche Anfrage zur Situation von 
Kindern in Berliner Notunterkünften (Berliner Abgeordnetenhaus 2015). 4 Bun-
desinitiative Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften (www.
gewaltschutz-gu.de/die-initiative/aktuelles/detail/gemeinsam-fuer-mehr-teilhabe-
gefluechteter-kinder-und-familien-am-kinder-und-jugendhilfesystem-zugaenge-
schaffen-und-kooperationen-foerdern).

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz-162860
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz-162860
https://www.gewaltschutz-gu.de/die-initiative/aktuelles/detail/gemeinsam-fuer-mehr-teilhabe-gefluechteter-kinder-und-familien-am-kinder-und-jugendhilfesystem-zugaenge-schaffen-und-kooperationen-foerdern
https://www.gewaltschutz-gu.de/die-initiative/aktuelles/detail/gemeinsam-fuer-mehr-teilhabe-gefluechteter-kinder-und-familien-am-kinder-und-jugendhilfesystem-zugaenge-schaffen-und-kooperationen-foerdern
https://www.gewaltschutz-gu.de/die-initiative/aktuelles/detail/gemeinsam-fuer-mehr-teilhabe-gefluechteter-kinder-und-familien-am-kinder-und-jugendhilfesystem-zugaenge-schaffen-und-kooperationen-foerdern
https://www.gewaltschutz-gu.de/die-initiative/aktuelles/detail/gemeinsam-fuer-mehr-teilhabe-gefluechteter-kinder-und-familien-am-kinder-und-jugendhilfesystem-zugaenge-schaffen-und-kooperationen-foerdern
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bei der Umsetzung der Ziele des Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetzes grundsätzlich konfrontiert sehen, 
mehren sich im Falle asylsuchender Kinder. So sollen 
sie eine Anwaltschaftsrolle übernehmen, genauer ge-
sagt: als Vermittelnde zwischen Kindern und Institutio-
nen auftreten und die Selbstvertretung der Kinder un-
terstützen, ohne diese jedoch zu bevormunden. Dabei 
stellt sich auch die Frage nach der systemimmanenten 
Wechselbeziehung zwischen Ressourcenausstattung 
und Unabhängigkeit. Wie lässt sich mit dieser Rolle 
umgehen, wenn man in Betracht zieht, dass «die Insti-
tutionen, die Ressourcen zur Verfügung stellen und/
oder eröffnen, das Arbeiten von Selbstorganisationen 
auf direkte oder indirekte Weise [beeinflussen], was im 
Widerspruch zur angestrebten Unabhängigkeit steht»? 
(Seybold 2023: 4).

Im Hinblick auf den Einsatz von Fachkräften in den 
Flüchtlingsunterkünften treten diese Dilemmata noch 
dringlicher zutage, da die dort ansässigen Kinder aus 
einer extrem prekären Position heraus agieren und sich 
in Zwangslagen befinden, die mit Unsicherheiten für sie 
selbst und ihre Familien verbunden sind. Das Machtge-
fälle zwischen Fachkräften und geflüchteten Kindern ist 
dort größer als sonst, denn dies betrifft nicht nur das 
strukturbedingte Ungleichheitsverhältnis zwischen Er-
wachsenen und Minderjährigen (den «Adultismus»); 
hinzu kommt das Machtgefälle zwischen Mehrheitsan-
gehörigen, die Bürger*innenrechte genießen, und «er-
bärmlichen» (nach Isin/Rygiel 2007) Bewohner*innen 
des Flüchtlingslagers, die diese Rechte entbehren. 
Schließlich wird die Ressourcenausstattung für Kin-
der am Ausnahmeort Flüchtlingslager im Spannungs-
feld von Kinderrechten und Asylpolitik ausgehandelt 
(vgl. Wihstutz 2019: 61), und dies hat die Steigerung 
der Abhängigkeiten und die Einschränkung der Res-
sourcenausstattung zur Folge. Fachkräfte, die in die-
sem Spannungsfeld agieren, während sie sich für ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche einsetzen, begegnen 
Herausforderungen, die die Asylpolitik mit sich bringt. 
Nerea González Méndez de Vigo und Johanna Karpen-
stein (2019: 21) zufolge agieren Fachkräfte «in einem 
politisierten, diskursiven Raum, der zunehmend durch 
Normalisierungen von Exklusionsmechanismen ge-
prägt ist». Dazu tragen die migrationsrechtliche Sach-
lage und die «immer unübersichtlicher und komple-
xer werdende Gesetzesentwicklung» bei (ebd.). Hinzu 
kommt die «Verschärfung migrationspolitischer wie 
rechtlicher Hierarchisierungen durch die Etablierung 
der einzelfallunabhängigen Kategorie der guten oder 
schlechten Bleibeperspektive» im Rahmen der Asylpa-
kete (ebd.: 22).

ÜBER MARGINALISIERTE STIMMEN 
UND POWERSHARING
Schutzsuchende Kinder in den Aufnahmeeinrichtun-
gen sind nicht «entrechtet», jedoch können sie ihre uni-
versellen Rechte aufgrund von vielfältigen Ausnahmen 
nur eingeschränkt wahrnehmen. Auch ihre Subjektrolle 
wird eingeschränkt. Diese Sachlage deutet darauf hin, 

dass das Kinderrecht auf Teilhabe und Gehör (das Recht 
auf freie Meinungsäußerung «des Kindes in allen das 
Kind berührenden Angelegenheiten» nach UN-KRK, 
Artikel 12, Absatz 1) eher bei bürgerlichen Subjekten 
Umsetzung findet und dass sein universeller Charak-
ter daher in der Praxis entwertet wird. Systembedingte 
Prekarisierung und Marginalisierung hindern die Kin-
der in den Flüchtlingsunterkünften daran, an den eta-
blierten bürgerlichen Verhältnissen teilzuhaben; so wird 
obendrein auch verhindert, dass ihre Stimmen die brei-
te Öffentlichkeit erreichen.

In Anlehnung an Gramsci (1999) ließe sich daher von 
einer «Subalternität» der in Massenunterkünften leben-
den Kinder sprechen, weil ihnen der Zugang zu hege-
monialen Teilen der Gesellschaft verwehrt bleibt. Auch 
aus einer postkolonialen Perspektive können geflüch-
tete Kinder als «subaltern» betrachtet werden, denn ih-
re Stimmen finden wenig Gehör in der breiten Öffent-
lichkeit (Wihstutz 2019: 25). Mit Gayatri Chakravorty 
Spivak (1988) lässt sich fragen: «Können die Subalter-
nen sprechen?». Damit meint Spivak nicht den bloßen 
verbalen Sprechakt, sondern vielmehr die Möglichkeit, 
«sich Gehör zu verschaffen», denn «Sprechen und Hö-
ren machen den Sprechakt erst vollständig» (Spivak et 
al. 2007: 127). Spivak beantwortete ihre Frage zunächst 
mit «nicht wirklich» und begründete dies damit, dass 
die Stimmen der Subalternen durch äußere Gegeben-
heiten verstellt würden, sodass letztlich eher die Stim-
men derjenigen gehört würden, die «stellvertretend» 
für die Subalternen sprechen. Die Anwaltschaft mar-
ginalisierter Menschen vermöge, deren Stimme zu ver-
stellen und eher die eigene Interpretation zu kommu-
nizieren.

Einige Zeit nachdem Spivak die provokative Frage ge-
stellt hatte, ob die Subalternen sprechen können, relati-
vierte sie ihre Verneinung («nicht wirklich») jedoch und 
legte nahe, dass diese sich Gehör verschaffen können, 
wenn sich die Position der Zuhörenden verändern wür-
de; denn «[t]he bottom is altogether permeable from 
above» (Yegenoglu/Mutman 2001: 11). Mit dem damit 
verbundenen Perspektivenwechsel geraten verschie-
dene Möglichkeiten des Sprechens, aber auch des Wi-
dersprechens und Gehörtwerdens von marginalisierten 
Gruppen und Menschen in den Blick (vgl. Dege et al. 
2010). Die Frage lautet dann, wie können diese Mög-
lichkeiten gestärkt werden unter Berücksichtigung der 
Zwangslagen, in denen Marginalisierte leben und agie-
ren?

In der Debatte um Empowerment und (Selbst-)Er-
mächtigung der bislang wenig Gehörten wird zu Recht 
darauf hingewiesen, dass dies eine Machtumvertei-
lung und veränderte Position der Zuhörenden (also der 
dominanten Gesellschaftsgruppen) voraussetzt. «Was 
nützt die Ermächtigung von Gruppen oder Communi-
ties, wenn Menschen und Institutionen in privilegierten 
Strukturen nicht bereit sind, Machtpositionen zu hinter-
fragen, neu auszuhandeln und auch aufzugeben?», fra-
gen etwa Yasmine Chehata und Birgit Jagusch (2023: 
17) und plädieren für ein machtkritisches Verständnis 
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von Empowerment. Das beinhaltet für sie, Empower-
ment nicht nur als individuelle (Selbst-)Ermächtigung 
zu begreifen, sondern als eine «politische Kategorie des 
Widerstands zur Veränderung gesellschaftlicher Ver-
hältnisse» (ebd.).

Für die Ermächtigung von in Aufnahmeeinrichtun-
gen lebenden Kindern und Jugendlichen würde das 
bedeuten, in der «Lagerlandschaft» – dem Ort der Be-
gegnung zwischen Lagerbewohner*innen und der sie 
umgebenden Gesellschaft – neue Allianzen zu schmie-
den und bereits bestehende zu erweitern; Allianzen, die 
hegemoniale Verhältnisse infrage stellen und Schritte 
in Richtung Machtumverteilung gehen. Lokalität stellt 
hierbei einen dynamischen Faktor dar. Auch wenn über 
einen Großteil der Rahmenbedingungen für die Auf-
nahme und rechtliche Behandlung von Geflüchteten 
auf der internationalen, europäischen und nationalen 
Ebene entschieden wird, findet in den Kommunen, lo-
kalen Gemeinwesen und den Aufnahmeeinrichtungen 
selbst ein Aushandlungsprozess über die Einhaltung 
von Rechten geflüchteter Kinder statt. Konkret wird 
dies bei der Gewährleistung des Zugangs zu kommu-
nalen Ressourcen wie Kitas und Schulen, Gesundheits-
versorgung und anderen Sozialleistungen. 

ZUM KONZEPT DES SAMMELBANDS 
UND ZU DEN EINZELNEN BEITRÄGEN
Der Sammelband setzt sich mit zwei Kernfragen aus-
einander: Erstens: Inwiefern werden die universellen 
Kinderrechte im Flüchtlingslager im Allgemeinen und 
in den gegenwärtigen (Erst-)Aufnahmeeinrichtungen 
in der Bundesrepublik im Speziellen und insbesonde-
re im Land Sachsen-Anhalt gewahrt? Zweitens: Wie 
kann das Kinderrecht auf Selbstvertretung und -bestim-
mung im Falle geflüchteter Kinder, die mitsamt ihren 
Familien die (Erst-)Aufnahmeeinrichtungen bewohnen, 
durch- und umgesetzt werden? Diese Fragen beleuch-
ten die Autor*innen aus unterschiedlichen Perspek-
tiven und Standpunkten: als Wissenschaftler*innen, 
Aktivist*innen, Praktiker*innen und zivilgesellschaft-
liche Akteur*innen, die sich für die Rechte geflüchte-
ter Kinder einsetzen. Einige Beiträge beinhalten zudem 
Handlungsempfehlungen zu alternativen Formen der 
Unterbringung von geflüchteten Kindern und ihren Fa-
milien sowie dazu, wie die Selbstvertretung von Kin-
dern in den Aufnahmeeinrichtungen mit unterschiedli-
chen Instrumenten und Maßnahmen gestärkt werden 
könnte.

Anne�Wihstutz arbeitet einen dynamischen Bürger-
schaftsbegriff aus, der das Handeln geflüchteter Kin-
der in den (Erst-)Aufnahmeeinrichtungen einschließt. 
Ausgehend von der Differenzierung zwischen nationa-
ler Staatsbürgerschaft und Bürgerschaft (citizenship) 
im Sinne der sozialen Rechte handelnder Subjekte plä-
diert sie für die Anerkennung der citizenship von ge-
flüchteten Kindern, unabhängig von deren Staatsbür-
gerschaft. Dabei wird an zwei Konzepten angesetzt: 
an der erlebten Bürgerschaft (lived citizenship) und der 
Bürgerschaft von unten (citizenship from below).

Die darauffolgenden Beiträge nehmen die Kinder-
rechte und ihre Umsetzung in den Aufnahmeeinrich-
tungen in der Bundesrepublik sowie im Land Sachsen-
Anhalt in den Blick und untermauern das Argument, 
dass in diesen Einrichtungen das «Wohl des Kindes» 
(ein Grundprinzip der UN-KRK) ungenügend bzw. nicht 
hinreichend gewürdigt wird.

Der Beitrag von Michael�Klundt führt in die Thema-
tik der Rechte geflüchteter Kinder im UN-Staatenbe-
richtsverfahren ein und beleuchtet deren Relevanz für 
die Situation von geflüchteten Kindern in den Aufnah-
meeinrichtungen. Der Autor erläutert zuerst den völ-
kerrechtlichen Hintergrund des UN-Dialogs anhand 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes (UN-KRK) und geht daraufhin auf die 
Dokumentation des UN-Dialogs ein. Daran anknüpfend 
zeigt er auf, an welchen Stellen weiterhin Handlungs-
bedarf besteht, um geflüchtete Minderjährige kinder-
rechtskonform unterzubringen.

Sophia�Eckert und Nerea�González�Méndez�de�Vi-
go gehen der Frage nach, inwieweit die Unterbrin-
gung von Kindern in den Aufnahmeeinrichtungen in 
Deutschland mit den Vorgaben der UN-KRK in Einklang 
steht. Dabei untermauern sie das Argument, dass so-
wohl aufgrund des Konzepts als auch aufgrund der 
praktischen Umsetzung diese Aufnahmeeinrichtungen 
keinen Ort darstellen, der Kinderrechten im Sinne der 
UN-KRK gerecht wird. Denn die Bildungs- und Freizeit-
angebote für Kinder in den Unterkünften könnten den 
fehlenden Regelzugang zu Schule, Gesundheitsversor-
gung etc. nicht ersetzen. Die Autor*innen plädieren für 
eine Unterbringung von Asylbewerber*innen in regulä-
ren Wohnungen und für den Zugang von geflüchteten 
Kindern zu den kommunalen Regelstrukturen.

Inwiefern diese Handlungsempfehlung realistisch 
ist, dem geht der Beitrag von Michael�Bertram,�Chris-
tine�Bölian�und�Nora�Brezger nach, der sich explizit 
auf das Land Sachsen-Anhalt bezieht. Basierend auf 
ihrer langjährigen Erfahrung im Flüchtlingsrat Sach-
sen-Anhalt und bei Pro Asyl nehmen die Autor*innen 
eine Bestandsaufnahme der Unterkunftssituation ge-
flüchteter Menschen, insbesondere von Kindern mit 
ihren Familien, in Sachsen-Anhalt und im Landkreis 
Stendal vor. Sie rücken die empirisch gewonnene Er-
kenntnis ins Zentrum ihrer Argumentation, dass ein 
Großteil der Asylbewerber*innen, die in Sammelun-
terkünften wohnen müssen, über soziale Netzwerke 
verfügt, die ihnen ein eigenständiges Wohnen und Le-
ben in den Kommunen ermöglichen würden. Dafür 
bräuchte es allerdings eine weitgehende Überarbei-
tung des geltenden Verteilmechanismus für Geflüch-
tete und Änderungen im Asyl- und Aufenthaltsgesetz. 
Michael Bertram, Christine Bölian und Nora Brezger 
zufolge würden solche Änderungen den Wünschen 
der Mehrheit der Asylbewerber*innen entsprechen 
und könnten auch die Kommunen erheblich entlas-
ten. Geflüchtete Kinder würden den Anschluss an 
das Regelschulsystem und gleichaltrige Kinder finden 
 können.
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Die Kinder- und Jugendinteressenvertreterin der 
Hansestadt Stendal, Janine�Kaminski, richtet den Fo-
kus ihres Beitrags auf Beteiligungsmöglichkeiten von 
jungen Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen. Sie 
wirft die Fragen auf, wie die Mitwirkungsrechte und die 
Selbstvertretung von geflüchteten jungen Menschen 
in Aufnahmeeinrichtungen gefördert werden können. 
Wie können die Anliegen junger Menschen mithilfe 
einer in der Kommune angesiedelten Kinder- und Ju-
gendinteressenvertretung nach außen kommuniziert 
werden, sodass die Kinder Gehör im lokalen Gemein-
wesen erhalten? Anhand ihrer bisherigen Erfahrung als 
Kinder- und Jugendinteressenvertreterin stellt Janine 
Kaminski modellhaft Projekte und Ansätze zur Stärkung 
der Mitwirkungsrechte und Selbstvertretung geflüchte-
ter Kinder in den Aufnahmeeinrichtungen vor.

Als Anlage wird die Dokumentation des Fachtags, 
aus dem dieser Band hervorgegangen ist, angefügt. 
Insbesondere die Podiumsdiskussion bietet wertvolle 
Einblicke in den Dialog zwischen Wissenschaft, Zivil-
gesellschaft und Politik zum Thema Kinderrechte in den 
Aufnahmeeinrichtungen und legt einen Akzent auf die 
besondere Situation von Kindern in diesen Einrichtun-
gen in Sachsen-Anhalt sowie im Hinblick auf die Lan-
desaufnahmeeinrichtung in Stendal, deren Inbetrieb-
nahme für das Jahr 2024 geplant ist.
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ANNE WIHSTUTZ

BÜRGERSCHAFT VON GEFLÜCHTETEN KINDERN?! 
ANNÄHERUNGEN AUS EINER HANDLUNGSORIENTIERTEN 
 PERSPEKTIVE

EINLEITUNG
Die Rechte von Kindern auf der Flucht sind Gegenstand 
widerstreitender Interessen. Nicht nur erleben sie als 
Zeug*innen und/oder Beteiligte gewaltsame Konflik-
te und Vertreibung. Jo Boyden und Jason Hart (2007) 
stellen fest, dass «die unmittelbare Erfahrung konflikt-
bedingter Migration das genaue Gegenteil des Ideals 
von Kindheit als einer Zeit der Sicherheit und Kontinu-
ität, frei von lästiger Verantwortung, darstellt, das lan-
ge Zeit die Grundlage des europäisch-amerikanischen 
Denkens bildete» (ebd.: 237). Auch in den Ländern, in 
denen Kinder und ihre Familien Schutz suchen, erleben 
sie, dass ihnen die Rechte, die einheimischen Kindern 
auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention zu-
stehen, häufig nicht gewährt werden.

In diesem Beitrag diskutiere ich das Handeln geflüch-
teter Kinder aus einer kindheitssoziologischen Perspek-
tive von Bürgerschaft. Dabei beziehe ich mich auf das 
Konzept lived citizenship (Lister 2007) und das Konzept 
citizenship from below (Rygiel et al. 2015) der critical 
citizenship studies.

Im ersten Abschnitt erläutere ich, wie in einer spezi-
fischen Vorstellung von Kindheit Kinder als vorrangig 
schon- und schutzbedürftig beschrieben werden, wie 
ihnen ein eingeschränkter Zugang zu gesellschaftlichen 
Ressourcen gewährt wird und wie ihre Beteiligungs-
möglichkeiten als Bürger*innen begrenzt werden. An-
schließend wird das in der liberalen Tradition veranker-
te Konzept der (Staats-)Bürgerschaft knapp eingeführt 
und aus der Perspektive der critical citizenship studies 
kritisch diskutiert. Danach übertrage ich Konzepte der 
critical citizenship studies auf ausgewählte Handlungs-
situationen von Kindern in Geflüchtetenunterkünften, 
betrachte die asylpolitische Unterbringungspraxis ge-
flüchteter Familien als Beitrag zu einer doppelten Diskri-
minierung geflüchteter Kinder und stelle die Letzteren 
als soziale Akteur*innen im Umgang mit den Verhält-
nissen dar. Abschließend greift der Beitrag Überlegun-
gen der Philosophin Hannah Arendt auf, die für das 
Recht, überhaupt Rechte zu haben, als einem grundle-
genden politischen Menschenrecht plädierte und die-
se in der Auseinandersetzung um die Rechte Geflüch-
teter starkgemacht hat. Diesen Gedanken weite ich auf 
Kinder als bürgerschaftlichen Akteur*innen im Gemein-
wesen aus.

KINDHEIT UND BÜRGERRECHTE
Seit der Aufklärung hat sich in Europa eine Vorstel-
lung von Kindheit durchgesetzt, die diese als beson-
dere Schutz-, Schon- und Lernphase in Vorbereitung 
auf gesellschaftsrelevante Aufgaben im Erwachsenen-
alter versteht (Wihstutz 2018).1 Es ist dieses normati-

ve Kindheitsmuster, das die Besonderheit und Verletz-
lichkeit von Kindern explizit als schützenswert begreift 
und damit ihre Abtrennung von und ihren Schutz vor 
der Erwachsenenwelt rechtfertigt (Hungerland 2016). 
Ihre entwicklungsbedingte Abhängigkeit von Erwach-
senen ist strukturell über Gesetze, also Verpflichtungen 
und Rechte, verankert.

In der Kindheitssoziologie heißt es, dass die Mitglie-
der der sozialen Gruppe Kinder marginalisiert positio-
niert sind. Sie erhalten nur vermittelten bzw. begrenz-
ten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen und 
Beteiligungsmöglichkeiten. Ihnen werden staatsbür-
gerschaftliche Rechte wie das Recht, sich politisch zu 
betätigen, zu wählen und sich als Mandatsträger*innen 
aufstellen zu lassen, eine Partei zu gründen, und Ähn-
liches mit der Begründung verwehrt, sie verfügten 
(noch) nicht über die hierfür erforderlichen Kompeten-
zen wie Rationalität und Unabhängigkeit der Entschei-
dung. Diese seien bei Kindern im Unterschied zu Er-
wachsenen noch nicht ausreichend entwickelt (Larkins 
2014). Seit dem nicht mehr ganz so neuen Paradigmen-
wechsel in der Kindheitsforschung und -theorie in den 
1980er-und 1990er-Jahren gelten Kinder zunehmend 
als Akteur*innen. Damit wird die Gegenüberstellung 
von Kindern und Erwachsenen zunehmend infrage 
gestellt (James et al. 1998). Die neuere Kindheitsfor-
schung versteht Kinder vielmehr auch als beings, als 
soziale Akteur*innen mit eigenen Erfahrungen und Per-
spektiven, die Einfluss auf soziale Beziehungen und 
die soziale Umwelt nehmen. Kinder werden also nicht 
länger nur als verletzlich und abhängig, als in der Ent-
wicklung begriffene Werdende verstanden. Ebenso 
werden Erwachsene zunehmend als Lernende wahr-
genommen, die sich mit dem Wandel globaler techni-
scher Veränderungen und Neuerungen kontinuierlich 
auseinandersetzen müssen, also ähnlich wie Kinder 
auch als becomings bzw. Werdende (Lee 2001; Prout 
2005; für einen Überblick siehe Larkins 2014). Die femi-
nistische Care-Theorie, die Pflege und Vorsorge, Erzie-
hung, Bildung, Fürsorge und Partizipation als sich ein-
ander bedingend und miteinander verwoben begreift, 
macht darauf aufmerksam, dass der Mensch als sol-
cher in unterschiedlichen Phasen seines Lebens auf die 
Unterstützung anderer angewiesen ist. Der Mensch sei 

1 Dass dieses Kindheitsbild der Moderne bereits in seinen Grundzügen nicht für 
alle gedacht oder gegolten hat, darauf weist Liebel (2017) hin. Weder die Kinder 
in den eroberten Kolonien, in der Sklavenarbeit noch in den ausgebeuteten armen 
Klassen in Europa des 18. und 19. Jahrhunderts erlebten Kindheit als Schon- und 
Schutzphase. Die Herausbildung dieses spezifischen Kindheitsbilds der Moderne 
ist nicht ohne eine Berücksichtigung der ethnischen, klassen- und geschlechts-
spezifischen Diskriminierung auf globaler Ebene zu verstehen.
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demzufolge per se vulnerabel. Vulnerabilität ist dem-
nach kein Privileg oder keine Schwäche von Kindern al-
lein (Tronto 1993).

Nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes (UN-KRK) sind Kinder sub-
jektive Träger von Rechten. Im Folgenden richte ich 
den Fokus auf das liberale Verständnis von Staatsbür-
gerschaft, das ich als unvollständig kritisiere, um an-
schließend eine handlungsorientierte Perspektive in 
die Diskussion einzuführen. Mit einer auf das Handeln 
fokussierten Perspektive, so mein Argument, können 
auch Kinder als citizens, also Bürger*innen, betrachtet 
werden. 

STAATSBÜRGERSCHAFT UND 
 CITIZENSHIP
Im traditionellen liberalen Verständnis von Staatsbür-
gerschaft ist diese an den rechtlichen Status der Mit-
gliedschaft einer politischen Gemeinschaft (meist des 
Nationalstaates) geknüpft. Ausgehend von der Franzö-
sischen Revolution und der Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte (1789) und der amerikanischen Un-
abhängigkeitserklärung (1776) umfasst das liberale 
Staatsbürgerschaftsverständnis nach T. H. Marshall 
(1950) auch politische Rechte und Rechte der sozialen 
Wohlfahrt (Rygiel et al. 2015: 11).

Staatsbürgerschaftliche politische Rechte, auch 
Bürgerrechte (sic!) genannt, beinhalten das Recht 
zu wählen, sich selbst für ein öffentliches politi-
sches Amt zur Wahl aufzustellen, die Pflicht, Steuern 
zu zahlen und das Land mit der Waffe zu verteidigen 
(Wehrplicht). Neben diesen klassischen Rechten von 
Staatsbürger*innen werden zunehmend auch sexuelle, 
kulturelle und ökologische Rechte als erweiterte oder 
neue bürgerschaftliche Rechte diskutiert (Isen/Nyers 
2014). Der UN-Sozialpakt ergänzt, dass Gleichberech-
tigung und der diskriminierungsfreie Zugang zu einem 
angemessenen Lebensstandard, zur Gesundheitsver-
sorgung, zum Bildungssystem, zum Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt und zu anderen Kernbereichen des Le-
bens über wirtschaftliche, kulturelle und soziale Rech-
te ermöglicht werden sollen. Im Zusammenspiel mit 
den bürgerlichen und politischen Rechten bilden sozia-
le Rechte nach dem Deutschen Institut für Menschen-
rechte eine unteilbare Einheit zum Schutz der Men-
schen in ihren elementaren Lebensbereichen. Auf diese 
Weise sollen sie zu einer menschenwürdigen Gestal-
tung der Lebensverhältnisse aller Menschen beitragen 
(DIMR 2023).

Schon lange wird das liberale Verständnis von 
Staatsbürgerschaft insbesondere von feministischen 
Theoretiker*innen als unvollständig bzw. als einseitig 
kritisiert, da die Lebensverhältnisse und -erfahrungen 
jener, die nicht der weißen, männlichen, heterosexu-
ellen Mittelschicht entsprechen, nicht berücksichtigt 
werden bzw. nicht im modernen universellen Staats-
bürgerschaftsverständnis aufgehen (exemplarisch da-
zu Rygiel et al. 2015; Yuval-Davies 1999; Moosa-Mitha 
2005).

Es sind soziale Gruppen wie Frauen, Sklaven und 
Angehörige der ökonomisch schwachen Schichten, 
Migrant*innen und Kinder, die von den staatsbürger-
schaftlichen Privilegien ausgeschlossen wurden bzw. 
werden und diese für sich beanspruchen. Der (un-
eingeschränkte) Zugang ist stets Gegenstand von 
Verhandlungen. Indem der Zugang zu Rechten und 
Pflichten bestimmten sozialen Gruppen gestattet ist, 
anderen jedoch verwehrt wird, ist das Konzept der Bür-
gerschaft auch in historischer Perspektive eng mit um-
kämpften Ein- und Ausschließungsprozessen verwo-
ben.

In den kritischen citizenship studies wird das Konzept 
von citizenship als ein dynamisches Konstrukt und als 
Gegenstand von Verhandlungen analysiert (Isin/Ny-
ers 2014: 2). Demnach bedeutet citizenship mehr als 
Staatsbürgerschaft und es umfasst mehr als nur das 
Verhältnis zwischen Staat und Individuum. Es ist eine 
Institution, die die Rechte zwischen den politischen 
Subjekten und dem Gemeinwesen, dem diese Subjekte 
angehören, vermittelt. Es geht dabei auch um das Han-
deln der Menschen und die Prozesse, durch die Teil-
habe erkämpft bzw. ermöglicht wird, und darum, wie 
Individuen und soziale Gruppen ihre Ansprüche und ih-
re Zugehörigkeiten artikulieren und erfahren. Als politi-
sche Subjekte verhandeln sie ihre (gemeinsamen) An-
liegen gegenüber Gemeinschaften. Als soziale Gruppe 
kämpfen sie für ihre Anerkennung als Zugehörige, er-
klären sich selbst als dazugehörig, als citizens, und er-
heben Forderungen.

Mittels Konzepten wie lived citizenship oder 
citizenship from below (Bürgerschaft von unten) wird 
der Versuch unternommen, eine Terminologie zu entwi-
ckeln für das vielfältige und einfallsreiche Handeln de-
rer, die zum Beispiel als Migrant*innen oder als Kinder 
von Bürgerschaft ausgeschlossen werden und trotz-
dem oder gerade deshalb Forderungen nach Teilhabe 
stellen (für einen Überblick siehe Rygiel et al. 2015: 9). 
Es geht folglich darum, die politische Dimension im 
Handeln dieser Personengruppen zu erkennen, als Bür-
gerschaftshandlung (acts of citizenship) und auf stereo-
type Zuweisungen zu verzichten, die die Handelnden 
als kriminell oder vulnerabel stigmatisieren 

Mit der Schwerpunktverschiebung von der abstrak-
ten Ebene, auf der die (Staats-)Bürgerschaft vor al-
lem als eine Angelegenheit von Rechten und Pflich-
ten verstanden wird, auf die Ebene von Handlung und 
Tun werden Subjekte als soziale Akteur*innen erkenn-
bar. «Handlungen bringen Akteure hervor, die vor den 
Handlungen nicht existieren.» (Isin 2008: 37) Im Han-
deln und durch Handlungen kommt es zu «kreativen 
Brüchen» (Rygiel et al. 2015: 5), die die Gepflogenhei-
ten, Ordnungen und Praxen und so auch das Verhält-
nis zwischen Bürger*innen und Nicht-Bürger*innen 
durcheinanderbringen bzw. aufbrechen. Die Analyse 
von citizenship als Handlung (acts of citizenship) ermög-
licht es, die Akteur*innen als politisch Handelnde und 
als eingebettet in politische Verhältnisse zu begreifen. 
Der oder die Einzelne erfährt seine bzw. ihre Rechte und 
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Pflichten schließlich im Tun, über das Handeln und in 
Aktivitäten. Nur so werde Bürgerschaft/citzienship er-
lebbar und gelebt (Warming/Fahnøe 2017).

GELEBTE BÜRGERSCHAFT
Das Konzept der gelebten Bürgerschaft (lived 
citizenship; Lister 2007) interessiert sich für die Bezie-
hungen, Zugehörigkeiten des bzw. der Einzelnen zu 
verschiedenen sozialen Gemeinschaften. Es geht auch 
darum, die unterschiedlichen Ebenen wahrzunehmen. 
Neben Rechten und Pflichten umfasst das Konzept 
Identitätsdimensionen wie Motivation und die Wahr-
nehmung des Selbst und des «Anderen». Nach War-
ming und Fahnøe (2017: 1) geht es um Beteiligung an 
der Gemeinschaft und um die Anerkennung des eige-
nen Beitrags zu dieser Gemeinschaf. Isin und Nyers 
(2014: 4) konstatieren, dass citizenship eine Beschrei-
bung dessen ist, wie miteinander umgegangen wird, 
wie unterschiedlich Situationen und Identitäten verhan-
delt werden, und dass wir uns im Alltag zwar jeweils 
ähnlich, aber doch vom Gegenüber als verschiedenen 
wahrnehmen und äußern.

Durch das gemeinsame Aushandeln von Zugehö-
rigkeit und Wahrnehmung in Prozessen der Anerken-
nung entwickeln sich Beziehungen, die miteinander 
verwoben sind und Gemeinschaft in einem konkreten 
Rahmen erfahrbar machen. Es geht folglich um sozia-
le Handlungssituationen, in denen sich das Selbst und 
das Andere entfalten (können). Bürgerschaft in diesem 
Sinne findet im Alltag statt, über Lernprozesse, und 
schließt affektive und emotionale Dimensionen ein. Es 
umfasst weit mehr als ein Bewusstsein von Rechten 
und Pflichten (Warming/Fahnøe 2017). In der subjekti-
ven Dimension von citizenship geht es um das Erleben 
von Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit, von (feh-
lender) Wertschätzung und (eingeschränkten) Möglich-
keiten der Teilhabe und Entwicklung eigener Kompe-
tenzen. «Sprechend und handelnd schalten wir uns in 
die Welt der Menschen ein, die existierte, bevor wir in 
sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie ei-
ne zweite Geburt», die wir aus eigener Initiative voran-
treiben (Arendt 1998: 215). Citizenship kann demnach 
als der öffentliche Raum verstanden werden, der durch 
gemeinsames Handeln und Sprechen entsteht. 

Im Kontext von Flucht und Migration zeigt sich, dass 
das, was als normal verhandelt wird, wie das Recht, 
den Wohn- und Aufenthaltsort selbst zu bestimmen, 
bei Bedarf umfassende medizinische Versorgung zu er-
halten oder Zugang zu Bildung zu haben, nicht für alle 
gilt. Das Recht der freien Fortbewegung und der Nie-
derlassung an selbstgewählten Orten gilt nicht für Ge-
flüchtete. Das wirft Fragen auf – nicht nur aufseiten de-
rer, die ausgegrenzt und ausgeschlossen werden von 
der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe. 
Das, was selbstverständlich ist oder war, offenbart sich 
als Privileg.

In einer demokratischen Gesellschaft sind Privilegi-
en, Einschlüsse wie auch Ausgrenzungen immer wie-
der neu zu begründen, ihre Legitimation ist zu über-

prüfen. Das gilt für Situationen, in denen Geflüchtete 
für sich und ihre Familien Beteiligung, Partizipation und 
Schutz wie eine eigene Wohnung, umfängliche medi-
zinische Versorgung oder einen legalen Zugang zum 
Arbeitsmarkt einfordern. Dabei orientieren sie sich 
an dem, was für die Mehrheitsgesellschaft selbstver-
ständlich ist. Auch ihre Kinder sollen Kindertagesein-
richtungen besuchen können, die den Qualitätsstan-
dards des Kinder- und Jugendrechts entsprechen und 
für ihre Kinder erreichbar sind. Die älteren Kinder sol-
len auch Zugang zu regulären Schulen haben (Lewek/
Naber 2017). 

LIVED CITIZENSHIP VON KINDERN
Um die Bedeutung der Praktiken von Kindern als bür-
gerschaftliches Handeln zu verstehen, empfiehlt Lar-
kins (2014) zu analysieren, wie Kinder Zugehörigkeit, 
Rechte, Pflichten und Gleichheit praktisch handha-
ben und den subjektiven Sinn ihrer jeweiligen Hand-
lung entschlüsseln. So kann auch grenzverletzendes 
oder regelüberschreitendes Verhalten von Kindern 
unter dem Gesichtspunkt bürgerschaftlichen Han-
delns untersucht werden. Denn auch individuelles, 
vermeintlich regelwidriges Verhalten beruft sich auf 
anerkannte, gesellschaftlich vereinbarte Werte und 
Normen. Im Widerständigen die geteilten Werte zu 
erkennen und den Anspruch herauszulesen, dazuzu-
gehören, sich beteiligen zu können und teilzuhaben, 
ermöglicht es, im Handeln der Kinder praktizierte Bür-
gerschaft/citizenship wahrzunehmen, wie zum Beispiel 
im Bestreben geflüchteter Kinder, endlich eine reguläre 
Schule besuchen zu können oder in einem «richtigen 
Haus» zu wohnen (Wihstutz 2019). Die Kinder machen 
deutlich, dass sie sich mit dem, was ihnen als Geflüch-
teten zugewiesen wird, nicht zufriedengeben, wie der 
Unterbringung der Familie in einer Massenunterkunft, 
der Beschulung in nicht-regulären Klassen bzw. Be-
treuung in Einrichtungen, die nicht den Standards der 
frühkindlichen Bildung entsprechen (UNICEF/DIMR 
2023).

Zur Veranschaulichung meiner These bürgerschaftli-
chen Handelns von jungen geflüchteten Kindern skiz-
ziere ich im Folgenden die asylrechtlich geregelte Un-
terbringungspraxis von geflüchteten Familien mit 
jungen Kindern in Deutschland.

UNSICHTBARMACHUNG  
DER DISKRIMINIERUNG  
VON GEFLÜCHTETEN KINDERN 
Die Vulnerabilität geflüchteter Kinder lässt sich umfas-
send verstehen, wenn die Erfahrung von Verletzlich-
keit als komplexe Interaktion zwischen situationsbe-
dingten sowie kontextabhängigen Machtbeziehungen 
und biografischen Faktoren analysiert wird. Im Folgen-
den möchte ich dieses am Beispiel der Unterbringung 
geflüchteter Kinder im Familienverbund im Gegensatz 
zur Unterbringung von geflüchteten Kindern verdeut-
lichen, die ohne ein Elternteil auf der Flucht sind. Im 
Gegensatz zu sogenannten unbegleiteten Minderjähri-
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gen werden Familien mit Kindern in Massenunterkünf-
ten untergebracht, die kaum auf die Entwicklungsbe-
dürfnisse von Kindern eingehen können (Lewek/Naber 
2017; World Vision/Hoffnungsträger Stiftung 2016: 
49; Seeberg et al. 2009; UNICEF/DIMR 2023; siehe 
auch die Beiträge von Eckert/González Méndez de Vi-
go und Bertram/Bölian/Brezger in diesem Band). Das 
deutsche Asylgesetz nimmt Geflüchtetenunterkünf-
te vielmehr ausdrücklich von den Qualitätsstandards 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) aus. 
Diese Unterbringungspraxis steht im Widerspruch zur 
Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Normen für die Aufnahme von 
Personen, die internationalen Schutz beantragen. Die-
se Richtlinie benennt Kinder, die mit einem Elternteil 
reisen, als schutzbedürftig mit besonderen Bedürf-
nissen, für die die Behörden zuständig sind. Um ihre 
Rechte einfordern zu können, sind Kinder darauf an-
gewiesen, dass ihre Eltern Leistungen nach dem Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) beantragen. 
Um dies zu tun, müssten geflüchtete Eltern ihre Rech-
te kennen und das Sozialleistungssystem in Deutsch-
land verstehen. Sie sind darauf angewiesen, dass die 
Mitarbeiter*innen in den Massenunterkünften sie über 
die Rechte und Möglichkeiten der Unterstützung auf-
klären. Umso schwerer wiegt es, wenn Eltern und Kin-
der von den Fachkräften (in den Unterkünften) nicht 
entsprechend beraten werden (können).

Als Problem kommt hinzu, dass es weder auf bun-
des- noch auf europäischer Ebene einheitliche Stan-
dards für das Wohl und die Sicherheit von Kindern 
in Geflüchtetenunterkünften gibt (Save the Children 
o. J.). Wie bedeutsam soziokulturelle Angebote sowie 
Rechts- und Sozialberatung durch kommunale und zi-
vilgesellschaftliche Träger sind, darauf weist eine Stu-
die des Deutschen Jugendinstituts zur Situation aus 
der Ukraine geflüchteter Menschen in Deutschland 
hin. Deutlich wird, dass nur wenige von vorhandenen 
Beratungsangeboten wissen, doch diejenigen, die Zu-
gang zu Beratung haben, sich schneller in der Aufnah-
megesellschaft zurechtfinden (DJI 2023). Dessen un-
geachtet hat die rot-grün-gelbe Regierungskoalition im 
Bundeshaushaltsentwurf für das Jahr 2024 Kürzungen 
eben jener Integrationsleistungen sowie im Bereich der 
Kinder- und Jugendförderung beschlossen (Stand: Au-
gust 2023).

Basierend auf ihrer Analyse der rechtlichen und ethi-
schen Aspekte des Wohlergehens von geflüchteten 
Kindern werfen Hillmann und Dufner (2017) die provo-
kante Frage auf, ob es geflüchteten Kindern in Deutsch-
land besser gehen würde, wenn sie ohne ihre Eltern, 
also unbegleitet wären. Denn unbegleitete minderjäh-
rige Geflüchtete fallen unter das Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz, das ihnen die gleichen Schutz-, Ver-
sorgungs- und Beteiligungsrechte wie einheimischen 
Minderjährigen gewährt.

Diese Frage ist in der Tat provokant. Zum einen im-
pliziert sie, dass staatliche Institutionen besser auf die 
Kindererziehung vorbereitet wären als Eltern. Diese An-

nahme stellt das Verständnis des Globalen Nordens von 
Elternschaft infrage, das besagt, dass Eltern diejenigen 
sind, die genuin für die Pflege und Erziehung und das 
Wohlergehen ihrer Kinder verantwortlich sind. Wenn 
jedoch geflüchtete Kinder zusammen mit ihren Eltern in 
Unterkünften nach dem Asylgesetz untergebracht wer-
den und die Kinder auffälliges Verhalten zeigen, werden 
Eltern für die misslichen Verhältnisse des kindlichen 
Aufwachsens verantwortlich gemacht. Geflüchteten 
Eltern wird damit unterstellt, sie würden über Wahl- 
und Entscheidungsfreiheiten verfügen, etwa in Bezug 
auf die Wohnverhältnisse, die Ernährung und Pflege ih-
rer Kinder oder die medizinische Versorgung. Aber die-
se Freiheiten haben sie faktisch nach dem Asylgesetz 
nur sehr eingeschränkt. (Ausgenommen hiervon sind 
Menschen, die aus der Ukraine seit Februar 2022 in die 
Europäische Union fliehen.)

Zum anderen ist die Frage provokant, weil sie die 
Qualität staatlicher Politik in Zweifel zieht, ein geeigne-
tes Umfeld zu schaffen, in dem geflüchtete Eltern ihre 
Elternschaft nach eigenen Vorstellungen im Einklang 
mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (SGB VIII) 
ausüben können. Studien zu den Lebensverhältnissen 
von Kindern in Massenunterkünften für Geflüchtete le-
gen nahe, dass die Rechte von geflüchteten Kindern 
vielmehr tagtäglich und dauerhaft verletzt werden (DJI 
2014; World Vision/Hoffnungsträger Stiftung 2016; Le-
wek/Naber 2017; UNICEF/DIMR 2023).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Asyl- 
und Migrationspolitik dazu beiträgt, Diskriminierungen 
von begleiteten geflüchteten Kindern unsichtbar zu ma-
chen, indem sie auf eine individualisierte Art und Wei-
se ausschließlich Eltern verantwortlich macht, wenn es 
um die Versorgung und Betreuung von Kindern geht, 
ohne die strukturellen Verhältnisse wie etwa die Unter-
bringung in den Massenunterkünften von Familien zu 
berücksichtigen. Dies kann zu einer doppelten Viktimi-
sierung führen, da sie sowohl als Geflüchtete als auch 
als Kinder diskriminiert werden.

CITIZENSHIP GEFLÜCHTETER KINDER
«Kinder auf der Flucht gehören zu den am meisten gefähr-

deten Menschen der Welt. Flucht und Vertreibung unter-

brechen jeden Aspekt des Lebens, der für Kinder in siche-

ren Ländern selbstverständlich ist: Schulunterricht, ein 

Zuhause, regelmäßige Mahlzeiten, medizinische Versor-

gung, Sicherheit und Schutz vor Gewalt […] die Liste ließe 

sich lange fortsetzen.» (World Vision 2022: 2)

Als soziale Gruppe sind Kinder mit Fluchterfahrung 
in mehrfacher Hinsicht gefährdet oder verletzbar. Als 
Geflüchtete erleben sie Marginalisierung und Aus-
grenzung und als Kinder sind ihre Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt. Über die 
entwicklungsbedingte emotionale, psychische und 
physische Abhängigkeit hinaus sind geflüchtete Kin-
der strukturell von ihren Eltern durch das Asylgesetz 
abhängig: Sie leben in den Unterkünften mit Erwach-
senen auf engstem Raum zusammen, teilen sich mit 
Fremden – oftmals ohne eine gemeinsame Sprache 
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zu sprechen – Sanitär- und Küchenräume und haben 
wenig Raum, um eigenen Bedürfnissen nachgehen zu 
können (d. h., sie können z. B. das in Artikel 31 der UN-
Kinderrechtskonvention garantierte Recht auf Spiel, 
Freizeit und Erholung nicht wahrnehmen).

Mit einem (ausschließlichen) Blick auf geflüchte-
te Kinder als Opfer der Verhältnisse wird jedoch unter 
Umständen übersehen, wie sie sich als Handelnde in 
ihrem Umfeld bewegen, Beziehungen entwickeln und 
Veränderungen bewirken (wollen). Trotz der Verhältnis-
se oder den Verhältnissen trotzend sind Kinder aktiv in-
volviert in die Gestaltung ihrer sozialen Umwelt (siehe 
hierzu die Ausführungen von Scott/Le 2019; Fichtner/
Trang 2019; Schultz-Algie 2019).

Mit einer individualisierten, rein humanitär ausge-
richteten Herangehensweise besteht die Gefahr, die 
Erfahrungen Geflüchteter mit strukturellen Benachtei-
ligungen im Aufnahmeland und insbesondere die Er-
fahrungen asylsuchender und geflüchteter Kinder, die 
häufig extreme persönliche Verluste, Gewalt und Elend 
erlebt haben, zu entpolitisieren. Ein solche Perspekti-
ve konstruiert Kinder als vor allem «passiv und verletz-
lich», ihre Lebensumstände erscheinen als «bedauer-
liche moderne Tragödie» (Myers 2009: 30, zitiert nach 
Pinson et al. 2010: 222). Indem Faktoren wenig Berück-
sichtigung finden, die strukturell die Verletzlichkeit von 
Kindern vergrößern, wie beispielsweise ein rechtlich 
verankertes paternalistisches Kindheitsbild oder spezi-
fische historische Machtverhältnisse und globale Ver-
strickungen, können solche am Individuum orientierte 
Ansätze unbeabsichtigt zu vielfältiger Diskriminierung 
von Kindern beitragen (Kaukko et al. 2017; Pinson et al. 
2010: 218; Pupavac 2008; Wihstutz 2019).

Um geflüchtete Kinder in diesen Verhältnissen als so-
ziale Akteur*innen wahrzunehmen, ist das Konzept von 
citizenship from below hilfreich. Unter prekären Ver-
hältnissen (die nicht auf Fluchterfahrungen beschränkt 
sein müssen) lernen Kinder von Anfang an, dass es im 
Kampf um knappe Ressourcen darauf ankommt, Ver-
bündete zu finden. Auf ihre Eltern können sie sich un-
ter den gegebenen Umständen in den Massenunter-
künften nicht ausschließlich verlassen (Scott/Le 2019). 
Über einen guten Kontakt zum technischen Hausdienst 
oder zum Security-Dienst können Kinder etwa Zugang 
zu Räumen erlangen, der ihnen üblicherweise nicht er-
laubt ist (Fichtner/Trang 2019). Die Freundschaft mit 
Kindern auf derselben Etage, auf demselben Flur kann 
unter Umständen verhindern, dass ihr gemeinsames 
Spiel gestört oder dass sie weggejagt werden (Scott/
Le 2019). Jüngere lernen von älteren Kindern, zum Bei-
spiel, dass ein Protest gegen ungerechtes, übergrif-
figes Verhalten einer Betreuungsperson in der Ein-
richtung erfolgreich sein kann (Schultz-Algie 2019). 
Kinder sind auf die Unterstützung ihrer Eltern, anderer 
Heimbewohner*innen sowie der in den Unterkünften 
Beschäftigten angewiesen. Aber auch die Kinder kön-
nen sich untereinander helfen.

Mit diesen knappen Hinweisen auf die Lebensver-
hältnisse von Minderjährigen in Unterkünften für Ge-

flüchtete habe ich versucht darzulegen, wie sich die 
strukturelle Vulnerabilität der Kinder in ihrem Handeln 
zeigt bzw. ihr Handeln begründet. In alltäglichen sozia-
len Interaktionen erleben sie soziale Beziehungen als in 
Machtverhältnisse eingebettet. Als Akteur*innen ver-
suchen die Kinder, mit ihren Möglichkeiten Einfluss 
(auf soziale Beziehungen) auszuüben, um trotz der um-
fangreichen Einschränkungen ihren Interessen und Be-
dürfnissen nachgehen zu können. Sie nehmen für sich 
Rechte in Anspruch, die sie auch in Unkenntnis der und 
ohne Bezug auf die UN-Kinderrechtskonvention als le-
gitim verstehen, weil es um ihre Bedürfnisse als Men-
schen bzw. Kinder geht.

Diese durchaus auch als widerständig zu verste-
henden Handlungen oder auch die Weigerung von 
Kindern, sich regelkonform zu verhalten, können als 
acts of citizenship gefasst werden, als situationsbe-
zogenes bürgerschaftliches Handeln. Die kritischen 
citizenship studies betrachten acts of citizenship als 
Handlungen von Menschen, die durch ihr Handeln zu 
politischen Akteur*innen werden, ohne den Status ei-
nes/einer Bürger*in des Landes zu haben (Rygiel et 
al. 2015: 5). Der Fokus auf die (sich den Verhältnissen 
widersetzenden) Handlungen der Kinder in den Ge-
flüchtetenunterkünften öffnet die Diskussion für ei-
ne politische Interpretation ihrer Aktivitäten und der 
Verhältnisse, in denen sie sich bewegen. Denn das 
Handeln, die Wünsche und formulierten Bedürfnis-
se der geflüchteten Kinder sind stets vor dem Hinter-
grund der in Deutschland geltenden (Kinder-)Rech-
te einzuordnen. Damit stellt sich die Frage nach der 
Rechtfertigung solcher Lebensverhältnisse. In ande-
ren Worten, um das Handeln der Kinder in den Mas-
senunterkünften als bürgerschaftlich zu verstehen, 
ist ein Bezug zum politisch-rechtlichen und ökonomi-
schen Rahmen herzustellen und die geschichtliche 
Entwicklung von Diskriminierungs- und Ausschlus-
serfahrungen marginalisierter Bevölkerungsgruppen 
zu berücksichtigen.

Aus meinen Ausführungen wird deutlich, dass ich 
das Handeln von geflüchteten Kindern im Sinne von 
lived citizenship bzw. citizenship from below als ein 
dynamisches Wechselspiel zwischen Handlung und 
Struktur verstehe.

DAS RECHT, RECHTE ZU HABEN,  
UND TRANSNATIONALE MIGRATION
Die Fragen von Zugehörigkeit und Identität(en), die 
bestimmte Zugehörigkeitspolitiken stellen, gewin-
nen im Kontext von Flucht existenzielle Bedeutung, 
können diese doch entscheidend sein für die Chan-
cen, in der Aufnahmegesellschaft Schutz zu erhalten 
und ankommen zu können. Im Gegensatz zum natio-
nalstaatlich gebundenen Staatsbürgerschaftsrecht ist 
das Recht von Geflüchteten in der Philosophie des Na-
turrechts, in den Menschenrechten begründet (Arendt 
1986 [1951]). Die Logik der Menschenrechte, «die so 
genannten heiligen und unveräußerlichen Rechte des 
Menschen» (Agamben 1995: 116), folgt einer anderen 
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Logik als der Logik nationalstaatlichen Rechts.2 Inner-
halb der politischen Ordnung des Nationalstaates «wird 
der Status des Flüchtlings – [selbst im besten Fall] – im-
mer als ein vorübergehender Zustand betrachtet, der 
entweder zur Einbürgerung oder zur Rückführung füh-
ren sollte» (ebd.). Geflüchtete mit anhängigem Asyl-
verfahren sowie Vertriebene stehen einerseits «außer-
halb der nationalen Rechtsgemeinschaft, [sind] aber 
innerhalb der nationalen Grenzen des Staates präsent» 
(Meints-Stender 2017: 64).

Im Konzept der Menschenrechte fehlt nach Hannah 
Arendt der Bezug zum wichtigsten Recht überhaupt: 
dem Recht, Rechte zu haben. Vor dem Hintergrund der 
während des Zweiten Weltkriegs ihrer Staatsbürger-
schaft beraubten Menschen entwickelte Arendt (1949) 
das Konzept von einem zentralen Recht: das Recht auf 
gesellschaftliche Teilhabe eines jeden Menschen, auf 
Zugehörigkeit zu einem verantwortlichen Gemeinwe-
sen. Das Verständnis von Menschen als gleich sei nur 
durch politische Übereinkunft und über garantierte 
Rechte in einem Gemeinwesen zu erlangen (ebd.). Bür-
gerschaftliche Rechte oder citizenship seien begründet 
über die Beteiligung bzw. Teilhabe an der politischen 
Gemeinschaft und am Alltagsleben (Meints-Stender 
2017), unabhängig vom Geburtsort oder von der Ab-
stammung (Benhabib 1999).

In Anbetracht weltweit zunehmender Flucht- und 
Migrationsbewegungen und vor dem Hintergrund der 
Auseinandersetzung der Menschen mit ihren Lebens-
verhältnissen vor Ort – an jedem Ort – gewinnen rechts-
philosophische Überlegungen zu Menschen- und Bür-
gerrechten, wie ich sie hier in Bezug auf geflüchtete 
Kinder skizziert habe, erneut an Aktualität, um jedem 
Menschen das Recht auf Zugehörigkeit zu einer politi-
schen Gemeinschaft zu garantieren.

FAZIT
Ein erweitertes Bürgerschaftskonzept – Bürgerschaft 
verstanden als gelebte, praktizierte Beteiligung und 
Teilhabe an einem Gemeinwesen – lenkt den Blick da-
rauf, wie Kinder (mit und ohne Staatsbürgerschaft) ih-
re Identität(en) und ihre Zugehörigkeit(en) zur Gesell-
schaft und zu Gemeinschaften aushandeln, verstehen, 
entwickeln und einfordern; also in der Praxis leben. 
Es ist als Konzept offen genug, um auch die unbeab-
sichtigten Dynamiken in diesem Prozess zu erfassen 
und die oftmals auch widersprüchlichen und chaoti-
schen Erfahrungen von an den Rand gedrängten sozi-
alen Gruppen wie geflüchteten Kindern zu verstehen. 
Das Interesse und die Fähigkeit von geflüchteten Kin-
dern, ihre (Lebens-)Verhältnisse zu beeinflussen, wur-
den im Zusammenhang mit der asylrechtlichen Unter-
bringungspraxis dargelegt. Das Asylrecht verschärft 
die Vulnerabilität von geflüchteten Kindern und ihrer 
Familien und führt nicht zu einer Stärkung ihrer Hand-
lungsfähigkeit.

Konzepte wie citizenship from below oder lived 
citizenship regen zu einer lebensnahen, praxisfokussie-
renden Analyse an, die sich für den subjektiven Sinn 

von Handlungen interessiert. Durch ihr Handeln wer-
den die Kinder als soziale Akteur*innen erkennbar, die 
auf ihre Verhältnisse einwirken (wollen), um diese zu 
verbessern. Ihr Handeln als bürgerschaftlich zu verste-
hen, wäre ein großer Schritt in der Anerkennung von 
Kindern als Gesellschaftsmitgliedern, unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit. Das Recht, bessere Lebens-
verhältnisse einzufordern, sich dafür einzusetzen und 
diese in Anspruch zu nehmen, ist dann nicht mehr nur 
bestimmten, sozial anerkannten Gruppen vorbehalten, 
sondern ein Recht aller in einem Gemeinwesen Leben-
den.
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MICHAEL KLUNDT

KINDERRECHTE UND GEFLÜCHTETE KINDER IM UN-DIALOG

In diesem Beitrag geht es um die Thematik der ge-
flüchteten Kinder bzw. Flüchtlingskinder im UN-Staa-
tenberichtsverfahren nach Artikel 44 der UN-Kinder-
rechtskonvention unter besonderer Berücksichtigung 
von Kindern in Flüchtlingsunterkünften. Mit der Do-
kumentation dieses Zyklus des sogenannten UN-Dia-
logs, der mit dem Fünften und Sechsten Staatenbericht 
der Bundesrepublik Deutschland 2019 beginnt und mit 
den Abschließenden Bemerkungen des UN-Ausschus-
ses 2022 endet, soll gezeigt werden, an welchen Stel-
len weiterhin wichtiger Handlungsbedarf zur Frage der 
Kinderrechte für geflüchtete Kinder besteht. Doch be-
vor das UN-Staatenberichtsverfahren in Bezug auf ge-
flüchtete Kinder betrachtet wird, soll zunächst der völ-
kerrechtliche Hintergrund des UN-Dialogs anhand des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes erläutert werden.

Orientiert man sich an der Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen von 1989, so sind laut Artikel 1 
unter Kindern alle Menschen unter 18 Jahren zu ver-
stehen. Damit ist die UN-Kinderrechtskonvention also 
auch eine Jugendrechtskonvention. Die Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen von 1989, die von 
über 193 Staaten unterzeichnet wurde, fordert in Ar-
tikel 3 Absatz 1 den Vorrang des Kindeswohls: «Bei al-
len Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie 
von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozi-
alen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berück-
sichtigen ist.» 1992 ratifizierte Deutschland die UN-Kin-
derrechtskonvention noch mit Vorbehalten. Das heißt, 
die Konvention wurde zwar als Gesetz vom Bundestag 
beschlossen, doch in verschiedenen Bereichen des Fa-
milien- und Jugendrechts, in Bezug auf das Mindestal-
ter von Soldat*innen sowie hinsichtlich des Diskriminie-
rungsverbots zwischen deutschen und ausländischen 
Kindern nahm die BRD für sich in Anspruch, im Wider-
spruch zur UN-Kinderrechtskonvention zu verbleiben. 
Dies wurde erst im Jahr 2010 durch die nunmehr vor-
behaltlose Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonven-
tion beendet.

Die Bundesrepublik Deutschland tat sich von Anfang 
an schwer mit der ungeteilten Anerkennung und Um-
setzung der UN-Kinderrechtskonvention. Allein durch 
den bis 2010 geltenden ausländerrechtlichen Vorbehalt 
gegenüber dem Abkommen glaubten sich viele Lan-
desregierungen der Bundesländer berechtigt, minder-
jährige Geflüchtete in Abschiebehaft nehmen, sie bei-
spielweise der Schulpflicht entziehen und ihnen Rechte 
(z. B. auf Gesundheitsversorgung oder Rechtsschutz) 
vorenthalten zu dürfen (vgl. Nothafft 2008: 34 f.). Auch 
deshalb kann der politische und zivilgesellschaftliche 
Kampf um die Einführung von Kinderrechten in die Ver-
fassung als ein Kampf um ein Signal in die politische, 

rechtliche und gesellschaftliche Öffentlichkeit für die 
Umsetzung von Kinderrechten auf Schutz, Förderung 
und Beteiligung verstanden werden (vgl. Hildebrandt 
2008: 1032).

Eine wichtige Form der Realisierung von Kinderrech-
ten besteht darin, dass sich die Vertragsstaaten in Arti-
kel 44 der UN-Kinderrechtskonvention dazu verpflich-
ten, in regelmäßigen Abständen über ihre Umsetzung 
des Kinderrechtsabkommens durch staatliche Geset-
ze und Maßnahmen zu berichten. Normalerweise be-
steht die Pflicht, zwei Jahre nach Ratifikation und dann 
alle fünf Jahre Bericht zu erstatten. Nach der bundes-
deutschen Ratifizierung 1992 erschien auch tatsäch-
lich 1994 der Erstbericht der BRD; 1999 wurde der 
zweite Staatenreport an die Vereinten Nationen abge-
geben. Doch dann verlängerten sich aufseiten (nicht 
nur) des deutschen Vertragsstaates und des UN-Kin-
derrechteausschusses die Bearbeitungszeiten, so-
dass erst 2009 der Dritte und Vierte Staatenbericht 
und 2019 der Fünfte und Sechste Staatenbericht von 
Deutschland abgegeben wurde. Dessen Ergänzung 
durch nichtstaatliche Schattenberichte (2019/2020), 
seine Behandlung (2021), gemeinsame Besprechung 
und schließliche Begutachtung (2022) in Form der so-
genannten Abschließenden Bemerkungen (Conclu-
ding Observations) durch den UN-Kinderrechteaus-
schuss in Genf sollen nun im Folgenden, bezogen auf 
die Thematik der geflüchteten Kinder, etwas genauer 
untersucht werden.

DER FÜNFTE UND SECHSTE STAATEN-
BERICHT DER BRD VON 2019
Am 13. Februar 2019 hatte die damalige Bundesfami-
lienministerin Franziska Giffey dem Bundeskabinett 
den Fünften und Sechsten Staatenbericht der Bun-
desrepublik Deutschland zu dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes vor-
gelegt. Das Kabinett beschloss den Bericht, der über 
die wichtigsten Entwicklungen bezüglich der Stärkung 
der Kinderrechte in Deutschland seit 2014 aus Sicht 
der Bundesregierung informiert (vgl. BMFSJ 2019). Im 
Fünften und Sechsten Staatenbericht der Bundesre-
publik Deutschland zu dem Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte des Kindes von 2019 
versprach die Bundesregierung, «besondere Schutz-
maßnahmen» nach Artikel 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 
(b)–(d) und 38–40 vorzunehmen. Unter der Überschrift 
«‹Flüchtlingskinder› (Art. 22), unbegleitete asylsuchen-
de Minderjährige, von Migration betroffene Kinder›» 
garantierte sie:

«Dem umfassenden Schutz der Rechte geflüchteter bzw. 

von Migration betroffener Kinder fühlt sich die Bundesre-

gierung in hohem Maße verpflichtet. […] Gleiche und kind-

gerechte Behandlung für jedes Kind. Im SGB VIII werden 

grundsätzlich alle ausländischen und nicht ausländischen 
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Kinder gleich behandelt (§ 6 SGB VIII), sodass bspw. unbe-

gleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) bei Leistun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich der gleiche 

Schutz und die gleiche Förderung wie inländischen Minder-

jährigen zustehen. […] Für die schulische Integration und 

die Sprachförderung von schulpflichtigen jungen Geflüch-

teten sind die Schulen zuständig. […] Schulische Bildung 

wird in den Ländern von Anfang an unabhängig von Auf-

enthaltsstatus und Bleibeperspektive organisiert.» (BMFSJ 

2019: 37)

Da Kinder, die sich mitsamt ihren Familien in Geflüchte-
tenunterkünften aufhalten, von diesen Rechten selbst-
verständlich nicht ausgenommen sind, wird im Fol-
genden zu prüfen sein, ob und wie sich der deutsche 
Vertragsstaat auch wirklich an seine eigenen Rechts-
grundsätze und Garantien hält.

Somit wird, gemessen an diesen Versprechungen 
und Garantien, nun der weitere UN-Dialog dargestellt. 
Da Staatenberichte immer auch die Tendenz haben, ei-
ne aus Regierungssicht wohlwollende Selbstdarstel-
lung zu betreiben, sieht die UN-Kinderrechtskonven-
tion vor, dass auch nichtstaatliche Vereinigungen für 
Kinderrechte wie UNICEF oder die National Coalition 
ebenfalls alle fünf Jahre einen sogenannten Parallel- 
oder Schattenbericht verfassen. Dies hat das Netzwerk 
Kinderrechte (ehemals: National Coalition) für die Um-
setzung der UN-Kinderechtskonvention in Deutschland 
auch im Jahre 2019 bewerkstelligt (National Coalition 
2019b).

DER ZIVILGESELLSCHAFTLICHE 
 SCHATTENBERICHT DER NATIONAL 
COALITION VON ENDE 2019
Die National Coalition Deutschland empfiehlt in die-
sem Bericht dem UN-Ausschuss, die Bundesregierung 
aufzufordern, hinsichtlich Flüchtlingskindern bzw. ge-
flüchteter Kindern «die vorrangige Berücksichtigung 
des Kindeswohls durch Gesetzgeber und Verwaltung 
auch im Migrationsrecht und in dessen Schnittstellen-
bereichen durchzusetzen» (ebd.: 62) und «die Primär-
zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für unbeglei-
tete Minderjährige gesetzlich festzuschreiben»(ebd.). 
Ferner fordern sie, eine «verpflichtende kindgerechte 
Beratung im Vorfeld der Asylanhörung zu gewährleis-
ten sowie die Anhörung durch besonders geschultes 
Personal auch bei begleiteten Minderjährigen durch-
zuführen»; «begleitete und unbegleitete Minderjähri-
ge von beschleunigten Asylverfahren, Flughafenver-
fahren, Ausreisegewahrsam und Abschiebungshaft» 
sowie «von Sanktionen und Ausschlussgründen im 
Leistungs-, Asyl- und Aufenthaltsrecht ausdrücklich 
auszunehmen». Es sei «sicherzustellen, dass bei Ent-
scheidungen über Aufenthaltserlaubnisse für langjäh-
rig Geduldete das Kindeswohl der ausschlaggebende 
Faktor ist. Dazu sollten Kettenduldungen abgeschafft 
und Kindern und Jugendlichen ein dauerhaftes Bleibe-
recht zugänglich gemacht werden» (ebd.).

Ferner empfiehlt die National Coalition dem UN-Aus-
schuss, die Bundesregierung aufzufordern, «verbind-

liche Standards und Rahmenbedingungen, die das 
Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in Aufnahmeeinrichtungen gewährleisten, einschließ-
lich effektiver Sanktions-, Beschwerde- und Kontroll-
mechanismen, bundesgesetzlich zu regeln» (ebd.: 
63). Asylsuchende seien «zeitnah auf die Kommunen 
zu verteilen und die Pflicht, in einer Aufnahmeeinrich-
tung leben zu müssen, auf maximal einen Monat zu be-
schränken». Außerdem seien «geflüchtete Menschen 
schnellstmöglich dezentral in kleinen Wohneinhei-
ten oder Wohnungen unterzubringen» (ebd.) Mit die-
sen, angesichts der Garantien der Bundesregierung im 
Staatenbericht eigentlich selbstverständlich klingen-
den Forderungen wird bereits deutlich gemacht, dass 
offensichtlich genau in diesem Bereich dringender Ver-
besserungsbedarf besteht.

Und unter der Überschrift «Besondere Schutzmaß-
nahmen» weist die National Coalition auf weitere vom 
UN-KRK-Ausschuss der Bundesregierung nahezule-
gende Aspekte hin, wie den «unmittelbaren Zugang 
zur Regelversorgung für begleitete Minderjährige zu 
gewährleisten, etwa uneingeschränkte Gesundheits-
versorgung sowie vollständige soziale und kulturel-
le Teilhabe durch die Streichung von räumlichen Be-
schränkungen und Wohnsitzauflagen». Es sei «den 
Ländern zu empfehlen, eine unmittelbare Schulpflicht 
für geflüchtete Minderjährige in allen Bundesländern 
einzuführen» und «die Bildungsförderung zu öffnen 
und die Erlaubnisse für Praktika und Ausbildungen un-
abhängig von Status, Voraufenthaltsdauer, Art der Un-
terbringung und Herkunftsland zu gewähren» (ebd.: 
63 f.).

Bis hierhin wird bereits deutlich, dass zwischen dem 
Versprechen einer Gleichbehandlung deutscher und 
nichtdeutscher Kinder und dessen Realisierung eine 
nicht zu übersehende Lücke klafft. Gerade in den Berei-
chen Bildung, Gesundheit und Wohnen ist eine struktu-
relle Benachteiligung geflüchteter Kinder zu beobach-
ten.

DER ALTERNATIVREPORT DES 
 DEUTSCHEN INSTITUTS FÜR MENSCHEN-
RECHTE VON ENDE 2019
Derweil hatte im Oktober 2019 die Monitoring-Stelle 
zur UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen In-
stitut für Menschenrechte (DIMR) in Berlin auch ihren 
Parallelbericht zum Fünften und Sechsten Staatenbe-
richt der Bundesregierung vom April 2019 zur Umset-
zung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland 
beim UN-Ausschuss in Genf vorgelegt. Parallelberich-
te dienen dazu, den UN-Ausschuss zusätzlich zum 
Staatenbericht über den Stand der Umsetzung der je-
weiligen Konvention im überprüften Land zu informie-
ren. In ihren Anregungen macht die Monitoring-Stelle 
zur UN-KRK besonders auf folgende Punkte aufmerk-
sam:

«Der Ausschuss soll Deutschland mit Nachdruck auffor-

dern, seine Migrationspolitik diskriminierungsfrei und unter 

Wahrung der Kinderrechte gemäß UN-KRK zu gestalten. 
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[…] Bund und Länder müssen sicherstellen, dass geflüch-

tete Kinder rechtlich wie faktisch als Kinder behandelt wer-

den. […] Die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls 

(best interests of the child) muss im Aufenthalts- und Asyl-

recht ausdrücklich verankert werden. […] Die Primärzu-

ständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für Identifizierung, 

Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähri-

ger muss explizit und ausdrücklich im Achten Sozialgesetz-

buch sowie im Aufenthalts- und Asylrecht verankert wer-

den.» (DIMR 2019: 39)

Zudem müsse durch die Gesetzgebenden «für unbe-
gleitete und begleitete minderjährige Geflüchtete eine 
Klarstellung erfolgen, dass kindschaftsrechtliche Ent-
scheidungen grundsätzlich im Asyl- und Aufenthalts-
recht Berücksichtigung finden» (ebd.), und der Bun-
desgesetzgeber solle sicherstellen, dass alle Stellen, 
die Teilhabe und Unterstützung von geflüchteten Kin-
dern fördern, explizit von Datenübermittlungspflichten 
an die mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten 
Behörden ausgenommen seien – nicht nur wie bisher 
Bildungs- und Erziehungseinrichtungen. Geflüchtete 
Kinder sollten ihre Fluchtgründe im Asylverfahren ef-
fektiv geltend machen können. Hierzu müssten durch 
die Bundesgesetzgebenden von Beginn an kindge-
rechte Verfahren etabliert, kindgerechte Informations-
pflichten eingeführt sowie unabhängige Berater*innen 
und Vertretungen zur Verfügung gestellt werden, die 
im Kindschafts- und Migrationsrecht geschult seien. 
Außerdem sei die Berücksichtigung kindspezifischer 
Fluchtgründe im Asylverfahren – beispielsweise die 
Verfolgung als Kindersoldat*innen –, wie vom Flücht-
lingshochkommissariat der Vereinten Nationen ent-
wickelt, durch den Bundesgesetzgeber gesetzlich zu 
verankern und die asylrechtliche Anhörung bei allen 
Minderjährigen durch besonders geschultes Personal 
durchzuführen.

Die Monitoring-Stelle fordert ferner, dass Bund und 
Länder sicherstellen müssten, «dass alle Personen, von 
denen die asyl- oder aufenthaltsrechtliche Perspekti-
ve von Kindern abhängt – wie etwa Bundespolizei und 
Ausländerbehörden – kindspezifisch qualifiziert» sei-
en. Deutschland müsse klarstellen, «dass Kinder aus-
nahmslos von jeglichen Haftformen zum Zwecke der 
Abschiebung ausgenommen sind» und die Dauer der 
Pflicht für Kinder und Familien, in einer Aufnahmeein-
richtung zu leben, solle von den Bundesgesetzgeben-
den deutlich reduziert werden. «Das Recht der Kinder 
auf Bildung und Zugang zum allgemeinen Bildungssys-
tem, auf ein Höchstmaß an Gesundheitsversorgung, 
auf Entwicklung und auf angemessenen Lebensun-
terhalt muss von Beginn an gewährleistet sein», so die 
Monitoring-Stelle (DIMR 2019: 40). Mit diesem Maß-
stab des Deutschen Instituts für Menschenrechte und 
seiner Monitoring-Stelle bei der UN-Kinderrechtskon-
vention wurde deutlich, dass zur diskriminierungsfrei-
en Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland noch 
einiger Handlungsbedarf besteht. Den meldeten auch 
viele Kinder und Jugendliche an, wie im folgenden Ka-
pitel gezeigt wird.

DER 2. KINDERRECHTSREPORT 2019
Ergänzend zu dem Staatenbericht und den alternati-
ven Reports der National Coalition und der Monitoring-
Stelle erschien unter der Koordination des Netzwerks 
Kinderrechte zugleich auch der (inzwischen zweite) 
Kinderrechtsreport, welcher weitgehend von Kindern 
und Jugendlichen gestaltet wurde (National Coalition 
2019a). Darin heißt es zum Thema Flüchtlingskinder: 

«Geflüchtete dürfen nicht ausgegrenzt werden, sie sollen 

gleichbehandelt werden. Geflüchtete sollen schnell eine 

Wohnung bekommen und die Kinder sollen schnell in die 

Schule gehen können. Geflüchtete Kinder und Jugendliche 

sollen nicht von ihren Eltern oder Geschwistern getrennt 

werden und Familienangehörige sollen nachkommen dür-

fen. In der Schule sollen Themen wie Flucht, Asyl und Inte-

gration thematisiert werden, um Fremdenfeindlichkeit vor-

zubeugen.» (Ebd.: 40)

Auch solle in der Schule mehr Rücksicht auf die Situa-
tion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen ge-
nommen werden und Eltern mit geflüchteten Kindern 
sollten nach Ansicht vieler befragter Jugendlicher mehr 
Geld bekommen (ebd.).

CORONA-SPEZIFISCHE ANLAGEN 
DER NATIONAL COALITION VON 2020
Durch die andauernde Corona-Pandemie musste das 
Staatenprüfverfahren zur UN-Kinderrechtskonventi-
on verschoben werden. Aus diesem Grund haben zi-
vilgesellschaftliche Organisationen und Nationale 
Menschenrechtsinstitutionen die Möglichkeit erhal-
ten, Aktualisierungen zu ihren bisherigen Berichten 
bis Ende Oktober 2020 einzureichen. In ihren Corona-
spezifischen Anlagen empfiehlt die National Coalition 
(2020) dem UN-Ausschuss, die Bundesregierung auf-
zufordern, «Asylsuchende zeitnah auf die Kommunen 
zu verteilen und die Pflicht, in einer Aufnahmeeinrich-
tung leben zu müssen, auf maximal einen Monat zu 
beschränken. Geflüchtete Familien sollen schnellst-
möglich dezentral in kleinen Wohneinheiten oder Woh-
nungen untergebracht werden» und der Zugang zur Ju-
gendhilfe sollte gerade für geflüchtete Kinder durch die 
Aufstockung von qualifiziertem und für die Lebenssitu-
ation in Unterkünften sensibilisiertem Personal ermög-
licht werden. Ferner müssten in Zusammenhang mit 
der reduzierten Besetzung der Sozialdienste und dem 
eingeschränkten Zugang zu Bildungs- und Freizeitan-
geboten «alternative Angebote geschaffen werden, die 
geflüchtete Kinder und Jugendliche in allen Wohnfor-
men erreichen», ein unmittelbares Recht auf Kitazugang 
und Schulpflicht für geflüchtete Minderjährige in allen 
Bundesländern eingeführt und geeignete bildungsför-
dernde Angebote etabliert werden, «um Benachteili-
gungen bei Fernunterricht von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen abzubauen sowie alle Unterkünfte 
mit WLAN auszustatten». Es seien «kindgerechte Infor-
mationen über die Maßnahmen und Informationen im 
Kontext der Pandemie in verschiedenen Sprachen flä-
chendeckend bereitzustellen», Kindern und ihren Fami-
lien seien uneingeschränkter Zugang zur Gesundheits-
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versorgung im Kontext von Corona zu gewähren und 
«das Verfahren auf Familiennachzug weitestgehend zu 
digitalisieren und die personellen Kapazitäten entspre-
chend zu erhöhen, sollte dies nicht umzusetzen sein». 
Grundsätzlich solle sich Deutschland in der europäi-
schen Asylpolitik dafür einsetzen, dass auch da sämt-
liche Kinderrechte und insbesondere das Kindeswohl 
vorrangig berücksichtigt werden (ebd.: 12 f.).

DIE CORONA-SPEZIFISCHEN ANLAGEN 
DES DIMR VON ENDE 2020
Auch die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonven-
tion beim Deutschen Institut für Menschenrechte 
nahm Ende 2020 die Chance wahr, einen in Hinblick 
auf die Corona-Pandemie aktualisierten Ergänzungs-
bericht zu ihrem Parallelbericht von Ende 2019 anzu-
fertigen, welcher den Staatenbericht der Bundesregie-
rung zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
vom Frühjahr 2019, den zivilgesellschaftlichen Schat-
tenbericht der National Coalition von Herbst 2019 und 
den 2. Kinderrechte-Report aus der Sicht von Minder-
jährigen von November 2019 ergänzen sollte. In ihrer 
aktualisierten Parallelbericht-Ergänzung bemängelt 
die Monitoring-Stelle anlässlich der Corona-Pandemie 
«Rückschritte bei der Verwirklichung der Kinderrechte 
in Deutschland» (DIMR 2020b). Besondere Defizite er-
kennt die Monitoring-Stelle beim Gewaltschutz, bei der 
Bekämpfung von Kinderarmut und beim Zugang zu Bil-
dung für alle Kinder:

«Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 

des Deutschen Instituts für Menschenrechte hat zum 

31.10.2020 eine Ergänzung zu ihrem ersten Parallelbe-

richt an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes ein-

gereicht. Alle 59 Anregungen aus dem Parallelbericht aus 

2019 gelten weiterhin. Die Monitoring-Stelle sieht jedoch 

angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbunde-

nen staatlichen Maßnahmen den Bedarf, einige ihrer Anre-

gungen an den Ausschuss besonders hervorzuheben.» 

Die Monitoring-Stelle sieht vor allem «Defizite insbe-
sondere beim Gewaltschutz, bei der Bekämpfung von 
Kinderarmut und beim Zugang zu Bildung für alle Kin-
der». Daher erklärt sie:

«Die Verwirklichung der Kinderrechte in Deutschland hat 

mit Beginn der Corona-Pandemie erhebliche Rückschritte 

erlitten. Die Rückschritte zeigten sich insbesondere in der 

anfänglichen Nichtbeachtung der Ansichten von Kindern 

und Jugendlichen durch Bund, Länder und Kommunen. 

Gleichzeitig wurden schon bestehende Defizite hinsicht-

lich des Gewaltschutzes von Kindern, der Bekämpfung von 

Kinderarmut sowie des Zugangs zu Bildung für alle Kinder 

verstärkt sichtbar. Die Erfahrungen, die durch die Corona-

Pandemie gemacht werden, gilt es baldmöglichst aus-

zuwerten, um mit der Verwirklichung der Kinderrechte in 

Deutschland wieder ein großes Stück voranzukommen. 

Aus Sicht der Monitoring-Stelle gehört dazu auch ein ge-

zielter Aus- und Aufbau von Interessenvertretungen von 

Kindern auf Ebene des Bundes, der Länder und der Kom-

munen, damit ihre Meinungen nicht erneut ungehört blei-

ben.» (Ebd.)

Konkret forderte die Monitoring-Stelle zum Schutz ge-
flüchteter Kinder:

«Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass geflüch-

tete Kinder besonders von den Beschränkungen betroffen 

sind. Gerade die Umstellung auf Homeschooling während 

des Lockdowns bedeutete für viele Kinder, die in Aufnah-

meeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften leben, 

faktisch eine Entziehung des Rechts auf Bildung, weil mo-

bile Endgeräte für die digitalen Lernersatzangebote oft 

nicht zur Verfügung standen oder durch die Schließung von 

Gemeinschaftsräumlichkeiten in den Unterkünften keine 

adäquate räumliche Lernumgebung zur Verfügung stand. 

Strukturell ohnehin bestehende Chancenungleichheiten 

wurden so verstärkt. Eine dezentrale Unterbringung von 

Kindern und ihren Familien in den Kommunen, wie sie der 

UN-Ausschuss den Vertragsstaaten in seiner Stellungnah-

me von April 2020 empfohlen hat, wurde von den Verwal-

tungen nur in seltenen Fällen als Möglichkeit genutzt, um 

Kinder und ihre Familien vor Gefahren und Gewaltkonfron-

tationen zu schützen.» (DIMR/Monitoring-Stelle 2020: 9)

Dem DIMR zufolge solle der UN-Ausschuss Deutsch-
land mit Nachdruck auffordern, seine Migrationspo-
litik diskriminierungsfrei und unter Wahrung der Kin-
derrechte gemäß UN-Kinderrechtskonvention zu 
gestalten, während Bund und Länder sicherstellen 
müssten, dass geflüchtete Kinder rechtlich wie fak-
tisch als Kinder behandelt werden. Die vorrangige Be-
rücksichtigung des Kindeswohls («best interests of the 
child») müsse im Aufenthalts- und Asylrecht ausdrück-
lich verankert werden und die Primärzuständigkeit der 
Kinder- und Jugendhilfe für Identifizierung, Unterbrin-
gung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger 
müsse explizit und ausdrücklich im Achten Sozialge-
setzbuch sowie im Aufenthalts- und Asylrecht veran-
kert werden.

Auch solle die Dauer der Pflicht für Kinder und Fami-
lien, in einer Aufnahmeeinrichtung zu leben, vom Bun-
desgesetzgeber deutlich reduziert werden. Das Recht 
der Kinder auf Bildung und Zugang zum allgemeinen 
Bildungssystem, auf ein Höchstmaß an Gesundheits-
versorgung, auf Entwicklung und auf angemessenen 
Lebensunterhalt müsse von Beginn an gewährleistet 
sein, betonte abermals die Monitoring-Stelle zur UN-
Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für 
Menschenrechte in ihrer Corona-spezifischen Stellung-
nahme vom Herbst 2020 (ebd.: 9 f.).

CONCLUDING OBSERVATIONS 
DES UN-KRK-AUSSCHUSSES 2022
Der nächste Schritt im Staatenberichtsverfahren der 
Vereinten Nationen war dann eine nichtöffentliche 
Sitzung des UN-Ausschusses 2021 mit zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, UN-Sonderorganisatio-
nen, der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonven-
tion sowie Selbstorganisationen von Kindern. Daraus 
entstand dann noch eine dringende Frageliste an den 
Vertragsstaat (die sog. «list of issues») sowie deren 
Beantwortung durch die Bundesregierung. Im Jahr 
2022 wurden dann der Vertragsstaat BRD und seine 
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Regierungsrepräsentant*innen in Genf vor dem UN-
Kinderrechte-Ausschuss vorstellig. Nach der gemein-
samen Sitzung formulierte der UN-Ausschuss seine 
Abschließenden Bemerkungen (Concluding Observa-
tions), die wie eine sogenannte Hausaufgabenliste für 
die nächsten fünf Jahre verstanden werden können.

Bezüglich geflüchteter Kinder fordern die Abschlie-
ßenden Bemerkungen des UN-KRK-Ausschusses vom 
23. September 2022:

«Der Ausschuss begrüßt die von der Vertragspartei ergrif-

fenen Maßnahmen zur Schaffung einer Rechtsgrundlage 

für Verfahren zur Alterseinschätzung, zur Durchführung 

von Anhörungen unbegleiteter Minderjähriger im Asylver-

fahren durch Sonderbeauftragte sowie zur Sicherstellung 

des Zugangs von asylsuchenden und geflüchteten Kin-

dern zu Bildung. Auch würdigt er die Vertragspartei für die 

Aufnahme einer großen Anzahl asylsuchender Kinder aus 

der Ukraine und für das Ergreifen von Maßnahmen zur Ge-

währleistung ihrer Rechte, einschließlich des Rechts auf 

Bildung.» (UN-KRK-Ausschuss 2022: 15)

Dennoch zeigt sich der Ausschuss unter anderem über 
Folgendes besorgt: «Lange Aufenthalte einiger asylsu-
chender und geflüchteter Kinder in Aufnahmelagern 
und Gemeinschaftsunterkünften, darunter auch Zent-
ren, die nicht kinderfreundlich sind, wodurch ihr Zugang 
zu Bildung eingeschränkt wird.» (Ebd.) Hinzu kämen Be-
richte über eine zunehmende Anzahl von Ausweisun-
gen von Familien im Berichtszeitraum, die manchmal 
zur Trennung der Kinder von ihren Familien führten; 
über die Abweisung von Kindern an der Grenze sowie 
über die Behandlung von unbegleiteten Kindern als be-
gleitete, wenn sie in der Gesellschaft von Erwachsenen 
reisten, selbst dann, wenn diese weder ihre Eltern noch 
ihre Vormünder waren. Ferner moniert der Ausschuss 
besonders den «begrenzten Zugang von Kindern in Erst-
aufnahmezentren zu Schulen» (ebd.). Daher empfiehlt 
der Ausschuss der Vertragspartei Folgendes:

«Maßnahmen zu stärken, um zu gewährleisten, dass asyl-

suchende Kinder auf kindgerechte Art durch speziell ge-

schulte Fachkräfte interviewt werden, dass sie altersge-

rechte Informationen und juristische Beratung bezüglich 

ihrer Rechte, Asylverfahren und Dokumentationspflichten 

erhalten, dass ihr Wohl in allen Asylverfahren vorrangig be-

rücksichtigt wird und dass ihre Meinung gehört, beachtet 

und angemessen gewichtet wird». Es seien etwa «die er-

forderlichen Mittel einzusetzen, um sicherzustellen, dass 

Aufnahmezentren kinderfreundlich sind, und der unmittel-

baren Weiterleitung asylsuchender und geflüchteter Kin-

der einschließlich unbegleiteter Kinder aus den Aufnahme-

zentren Vorrang zu gewähren, damit deren unverzüglicher 

Zugang zu Bildung und der notwendigen Unterstützung si-

chergestellt wird» und «sicherzustellen, dass Kinder in Erst-

aufnahmelagern unverzüglich Zugang zu Bildung im regu-

lären Schulsystem haben.» (Ebd.: 15 f.)

FAZIT
Es lässt sich somit nachweisen, dass die Bundesregie-
rung bislang ihren eigenen Versprechungen im Fünf-
ten und Sechsten Staatenbericht von 2019 an verschie-

denen Stellen zumindest ungenügend nachgekommen 
ist. Der im UN-Dialog herauskristallisierte Handlungs-
bedarf hat sich seit 2019 bzw. 2022 eher noch ver-
schärft. Gemeinsam mit UNICEF und dem Deutschen 
Institut für Menschenrechte lässt sich daher auch noch 
im Herbst 2023 fordern, dass Länder und Kommunen 
Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern bzw. Sorgebe-
rechtigten menschenwürdig, dezentral oder in eigenen 
Wohnungen unterbringen, unabhängig von Herkunfts-
land und Aufenthaltsstatus. Auch sollten Bund und 
Länder die maximale Verweildauer von Kindern und Ju-
gendlichen in Unterkünften für geflüchtete Menschen 
so kurz wie möglich halten. «Für die Unterbringung 
müssen kinderrechtliche Mindeststandards – nicht nur 
mit Blick auf den Gewaltschutz – verbindlich gelten und 
regelmäßig überprüft werden», so UNICEF und das 
Deutsche Institut für Menschenrechte (UNICEF/DIMR 
2023: 4).

Deshalb müssten die Bundesländer dafür Sorge tra-
gen,

«dass Kindern und Jugendlichen unmittelbar nach ihrer 

Ankunft in Deutschland – spätestens aber nach drei Mo-

naten – unabhängig von ihrer Unterbringungsart oder ihres 

Aufenthaltsstatus der Zugang zum Regelsystem, wie Kita, 

Schule und Ausbildung, gewährleistet wird. Zwischenzeitli-

che unterkunftsinterne Bildungsangebote müssen auf den 

Unterricht in den Regelschulen durch qualifiziertes Perso-

nal vorbereiten. Bundesländer und Kommunen müssen für 

Kinder und Jugendliche, die in Unterkünften für geflüch-

tete Menschen wohnen, einen barrierearmen Zugang zur 

örtlichen Kinder- und Jugendhilfe schaffen. Sie sollten 

die Möglichkeit haben, die Leistungen und Angebote der 

Jugend(sozial)arbeit auch außerhalb der Unterkünfte zu 

nutzen.» (Ebd.)

Ebenso sollten Bund und Länder Sorge dafür tragen, 
dass

«alle Kinder und Jugendlichen, die in Unterkünften für ge-

flüchtete Menschen leben, Zugang zu unabhängigen, wirk-

samen und sicheren Mechanismen haben, um Beschwer-

den einreichen und Rechtsmittel einlegen zu können, wenn 

ihre Rechte verletzt werden. Ein Standard, wie er auch für 

alle Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 45 

SGB VIII gesetzlich vorgeschrieben ist. Kinder und Jugend-

liche müssen wissen, bei wem sie sich beschweren können 

und wie (in welchem Verfahren) dies zu tun ist.» (Ebd.)

Derweil sollte der «Bund sicherstellen, dass alle Kinder 
und Jugendlichen, die in Unterkünften für geflüchtete 
Menschen leben, unabhängig von ihrem Aufenthalts-
status diskriminierungsfrei Zugang zu kinderärztlicher 
und anderer (fach-)ärztlicher Versorgung sowie psy-
chologische und psychotherapeutische Beratung er-
halten» (ebd.).

Wer die Rechte geflüchteter Kinder und auch allge-
mein Kinderrechte stärken will, muss sich auch gegen 
(Kinder-)Armut engagieren und auch über den exor-
bitant gestiegenen Reichtum in unserer Gesellschaft 
sprechen. Dass genug Geld da ist, zeigt auch ein Be-
richt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
aus dem Jahr 2021, wonach sich das Nettovermögen 
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der privaten Haushalte in Deutschland in den vergan-
genen 20 Jahren auf 13,8 Billionen Euro mehr als ver-
doppelt hat. Davon könnten jedes Jahr bis zu 400 Mil-
liarden Euro vererbt oder verschenkt werden, was die 
absolute Ungleichheit weiter erhöhen wird (vgl. Bare-
sel et al. 2021: 64 ff.).

Außerdem sollten auch die aktuellen Debatten um 
Fluchtbewegungen nicht nur bei Symptomen verhar-
ren. Sonst werden dabei zentrale Fluchtursachen über-
sehen – zum Beispiel wären da vor allem die Folgen 
von westlichen Kriegen im Globalen Süden zu nennen 
sowie die Folgen von westlicher Sanktions- und Wirt-
schaftspolitik, denn diese Aspekte treiben zahllose 
Menschen in die Flucht (vgl. Auernheimer 2018: 9 ff.). 
Dort, wo Politik, Medien und Wissenschaft Sanktio-
nen und Kriege – unter anderem gegen Afghanistan, 
Syrien, Irak und Libyen – politisch oder medial vertei-
digt haben, sind sie mitverantwortlich für die Flucht-
bewegungen. Wer Menschen durch Wirtschafts- und 
Sanktionspolitik aushungert und dadurch zur Flucht 
drängt, befördert einen Teil der Fluchtursachen. Ihre zur 
Schau gestellte, nachträgliche Trauer über das elendi-
ge Schicksal vieler Geflüchteter erweist sich dann doch 
eher als Krokodilstränen.
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SOPHIA ECKERT UND NEREA GONZÁLEZ MÉNDEZ DE VIGO1

DIE UN-KINDERRECHTSKONVENTION IM KONTEXT 
DES ASYL- UND AUFENTHALTSRECHTS
UMSETZUNG BEI ERSTUNTERBRINGUNGSEINRICHTUNGEN 
FÜR GEFLÜCHTETE MENSCHEN

EINLEITUNG
Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) ist das wich-
tigste Menschenrechtsinstrument für Kinder und Ju-
gendliche. Sie ist seit dem Jahr 1992 in Deutschland in 
Kraft und bindet Judikative, Legislative und Exekutive 
auf dem Rang eines Bundesgesetzes (Art. 59 Abs. 2 S. 1 
GG i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG).2 Wegen des Grundsatzes 
der völkerrechtsfreundlichen Auslegung des Grundge-
setzes (GG) müssen die in ihr verbrieften Rechte zudem 
bei der Auslegung und Anwendung des Grundgesetzes 
berücksichtigt werden (Art. 24 und 26 GG i. V. m. Art. 59 
Abs. 2 S. 1 GG).

Die UN-KRK erkennt an, dass Kinder und Jugendli-
che vollumfängliche Träger*innen von eigenständigen, 
individualschützenden Rechten sind. Dies gilt auch für 
geflüchtete Kinder und Jugendliche – denn die in der 
UN-Kinderrechtskonvention verbrieften Rechte gelten 
für alle Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res3 ungeachtet ihrer Nationalität, ihrer ethnischen und 
sozialen Herkunft sowie ihres Aufenthaltsstatus (Art. 2 
UN-KRK).

Für Deutschland hat die Bundesregierung die Kinder-
rechtskonvention im Jahr 2010 für umfassend anwend-
bar erklärt, auch für geflüchtete Kinder und Jugendli-
che.4 Trotzdem wird den in der UN-KRK verbrieften 
Kinderrechten insbesondere im Asyl- und Aufenthalts-
recht oftmals nicht angemessen Bedeutung beige-
messen, auch und insbesondere im Kontext der Erst-
unterbringung (Monitoring-Stelle UN-KRK beim DIMR 
2019a, 2019b; González Méndez de Vigo 2022: 81 ff.; 
Eckert 2020: 189, 193).

In diesem Beitrag wird erörtert, wie es mit der Einhal-
tung der UN-KRK gegenüber geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland bestellt ist, die nach ih-
rer Ankunft in sogenannten Aufnahmeeinrichtungen5 
im Sinne von § 44 Asylgesetz (AsylG) untergebracht 
werden und dort in der Regel mehrere Monate verbrin-
gen müssen. Auf Basis einer Erläuterung der Systema-
tik der UN-KRK und der kinderrechtlichen Grundprin-
zipien wird die Umsetzung ausgewählter materieller 
Rechte im Kontext von Erstaufnahmeeinrichtungen 
geprüft. Ergänzend wird die Einschätzung des UN-
Kinderrechtsausschusses zur Unterbringungssitua-
tion geflüchteter Kinder und Jugendlicher wiedergege-
ben. Die Autorinnen schlussfolgern, dass Kinderrechte 
im Sinne der UN-KRK in solchen Einrichtungen nicht 
gewahrt werden können. Selbst wenn das deutsche 
Recht von Anfang an Ansprüche vermittelt, wie etwa 
den auf bedarfsgerechte frühkindliche Bildung oder auf 
Unterstützung durch die Kinder- und Jugendhilfe, wer-
den diese Ansprüche während der Unterbringung in ei-

ner Erstaufnahmeeinrichtung in der Regel nicht einge-
löst (vgl. terre des hommes 2020). Etwaige Angebote 
innerhalb der Einrichtung bieten keinen zufriedenstel-
lenden Ersatz für den Zugang zu Regeldienstleistungen 
in den Kommunen.

Um die Kinderrechte zu wahren, müssen aus Sicht 
der Autorinnen die Familien zeitnah einer Kommune zu-
gewiesen und in dezentralen Unterkünften wie Woh-
nungen untergebracht werden sowie schnell Zugang 
zum allgemeinen Grundsicherungssystem erhalten. 
Hierdurch wäre der Zugang zu den Regelstrukturen 
und zum gesellschaftlichen Leben sichergestellt. Da-
zu muss die sogenannte Dauer der Pflicht, in der Erst-
aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 47 AsylG), auf ein 
Mindestmaß reduziert werden. Zudem muss das abge-
senkte Sondersozialrecht, das Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG), abgeschafft, zumindest aber müs-
sen Familien sowie Kinder und Jugendliche aus seinem 
Anwendungsbereich ausgenommen werden (Pro Asyl 
2023a; DIMR 2012).

DIE SYSTEMATIK DER UN-KINDER-
RECHTSKONVENTION
Thematisch betreffen die Rechte der UN-KRK alle Be-
reiche des Lebens von Kindern und Jugendlichen, ein-
schließlich des politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Bereichs. Die UN-Kinderrechtskon-
vention gewährt Kindern und Jugendlichen für alle Le-
benssituationen subjektive, das heißt den einzelnen 
Betroffenen zustehende und einklagbare Rechte. Die-
se Rechte dienen einerseits ihrem Schutz, sollen aber 
auch ihre ganzheitliche Entwicklung und aktive gesell-
schaftliche Teilhabe fördern.

1 Dieser Beitrag wurde nicht in dienstlicher Funktion verfasst und gibt ausschließ-
lich die persönliche bzw. private Meinung der Autorin wieder. 2 Daneben ist seit 
2012 in Deutschland auch ein Individualbeschwerdeverfahren für Kinder vor dem 
UN-Kinderrechtsausschuss möglich. Dieses wurde mit dem dritten Zusatzproto-
koll im November 2011 von der UN-Generalversammlung verabschiedet. 3 Die-
se Altersgrenze gilt gem. Art. 1 UN-KRK, solange die Volljährigkeit national nicht 
anders geregelt ist. 4 Zu Beginn galten noch die sogenannten Ausländervorbe-
halte, die die Bundesregierung 2010 zurücknahm. Spätestens seit der Rücknahme 
gilt die UN-KRK in Deutschland umfassend. Dennoch werden auch aktuell Gesetze 
verhandelt, die geflüchtete Kinder und Jugendliche unrechtmäßig von Leistungen 
ausschließen, wie bspw. das Gesetz zur Kindergrundsicherung. 5 Im Folgenden 
der besseren Verständlichkeit wegen: «Erstaufnahmeeinrichtungen». 
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Der UN-KRK liegen vier Grundprinzipien zugrunde, 
die sich gegenseitig bedingen:
–  das Recht auf Nicht-Diskriminierung (Art. 2 UN-KRK),
–  das Recht auf vorrangige Berücksichtigung des Kin-

deswohls («best interests») (Art. 3 Abs. 1 UN-KRK),6

–  das Recht auf Leben und Entwicklung (Art. 6 UN-
KRK) und

–  das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Mei-
nung des Kindes (Beteiligung) (Art. 12 UN-KRK).

Diese Prinzipien müssen bei der Auslegung und An-
wendung aller materiellen Rechte der UN-Kinder-
rechtskonvention stets bedacht werden. Nur wenn die-
se Grundprinzipien erfüllt sind, können die Kinderrechte 
angemessen gewahrt sein.

Im deutschen Kontext tritt häufig ein weitverbreite-
ter Anwendungsfehler der UN-KRK auf, der sich auch 
in der Anwendung und Rechtsprechung zum Asyl- und 
Aufenthaltsrecht niederschlägt. Demnach wird das Kin-
deswohl als die Abwesenheit von Kindeswohlgefähr-
dung verstanden (Wapler 2017: 43 ff.; Eckert et al. 2022: 
275, 277). Dieses Verständnis greift jedoch zu kurz, da 
die UN-KRK nicht nur auf den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen abzielt, sondern auch auf ihre bestmögli-
che Förderung durch die Achtung und Verwirklichung 
ihrer in der UN-KRK verbrieften Rechte gerichtet ist. 
Folglich müssen bei der Kindeswohlbestimmung al-
le Umstände und Maßnahmen gewürdigt werden, die 
die individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendli-
chen bestmöglich fördern. Die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen und die Berücksichtigung ihrer Mei-
nung ist dabei ein integraler Bestandteil (Art. 12 UN-
KRK) (Feige/Gerbig 2019; Nadjafi-Bösch 2022: 16 ff.).

MATERIELLE RECHTE DER UN-KINDER-
RECHTSKONVENTION, DIE IM UNTER-
BRINGUNGSKONTEXT BERÜHRT SIND
Das Leben in Erstaufnahmeeinrichtungen bestimmt 
den Großteil des Alltags geflüchteter Kinder und Ju-
gendlicher. Denn sie verlassen die Einrichtungen in 
der Regel nur selten. Die meisten der sie betreffen-
den Dienstleistungen werden in der Erstaufnahmeein-
richtung erbracht – sei es Beschulung, frühkindliche 
Bildung oder eine grundlegende Gesundheitsversor-
gung. Die Einrichtungen sind zudem meist abseits 
von (urbanen) Zentren gelegen, sodass eine Teilnah-
me am öffentlichen Leben nur schwer möglich ist. 
Ein Miteinander ist in manchen Kommunen auch gar 
nicht erwünscht (Korf 2023; Köhler 2023). Die Sammel-
unterkünfte beherbergen in der Regel Hunderte von 
Menschen auf engstem Raum – mit all den Konflik-
ten, die eine derartige Wohnsituation mit sich bringt. 
Lärm, räumliche Enge, hohe Fluktuation, wenige bis 
keine Rückzugsorte und Unsicherheit prägen dort den 
Alltag. Seit dem Jahr 2016 werden zudem verstärkt 
Abschiebungen aus Erstunterbringungsstrukturen 
heraus durchgeführt (terre des hommes 2020: 11 ff.; 
Save the Children 2019). Kinder und Jugendliche sind 
stets, auch unabhängig von der eigenen Betroffenheit, 
 dabei.

Die Verpflichtung aus § 47 AsylG, in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung leben zu müssen, bedingt weitere 
Rechteeinschränkungen, nämlich ein – aktuell7 noch 
grundsätzlich neunmonatiges – Arbeits– und Ausbil-
dungsverbot (§ 61 Abs. 1 AsylG) sowie eine räumliche 
Beschränkung des Aufenthalts auf den Bezirk der zu-
ständigen Ausländerbehörde (§ 56 AsylG i. V. m. § 59a 
Abs. 1 S. 2 AsylG). Wollen Kinder und Jugendliche bei-
spielsweise Freizeitangebote außerhalb des Bezirks 
wahrnehmen, müssen sie beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) eine Genehmigung einho-
len, die jedoch nur aufgrund «zwingender Gründe» er-
teilt werden darf (§ 57 AsylG). Außerdem gilt während 
der Unterbringung in der Erstaufnahmeeinrichtung der 
sogenannte Sachleistungsvorrang des AsylbLG, der 
die Deckung der notwendigen Bedarfe durch Bereit-
stellung von Sach- und Dienstleistungen anstatt Geld-
leistungen vorsieht (§ 3 Abs. 2 S. 1 AsylbLG). Das be-
deutet: kein selbstbestimmtes Essen, keine Autonomie 
über den Tagesablauf und über etwaige Anschaffun-
gen.

Diese rechtlichen und faktischen Rahmenbedingun-
gen müssen hinsichtlich der Verwirklichung der sozia-
len, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Rech-
te geflüchteter Kinder und Jugendlicher in Deutschland 
mit besonderer Sorgfalt auf den Prüfstand gestellt wer-
den. Im Kontext der Unterbringung in Erstaufnahme-
einrichtungen geht es insbesondere um folgende 
Rechte:
–  Wahrung der Privatsphäre (Art. 16 UN-KRK),
–  angemessener Lebensstandard (Art. 27 UN-KRK),
–  erreichbares Höchstmaß an Gesundheit (Art. 24 UN-

KRK) und Genesung und Wiedereingliederung ge-
schädigter Kinder und Jugendlicher (Art. 39 UN-
KRK),

–  Zugang zu Bildung (Art. 28, Art. 29 Abs. 1 UN-KRK),
–  Zugang zu Spiel und Freizeit (Art. 31 UN-KRK) und 

weitere Beteiligungsrechte (Art. 12, Art. 15 UN-KRK) 
sowie

–  ein gewaltfreies Leben (Art. 19, 32, 34, 37 UN-KRK).
Verschiedene Rechtsverletzungen bei Kindern und Ju-
gendlichen im Kontext der Erstunterbringung wurden 
bereits in mehreren Studien und Rechtsgutachten her-
ausgearbeitet (terre des hommes 2020; UNICEF/DIMR 
2023; Gerbig 2020). Im Folgenden wird daher ein Über-
blick über bisherige Erkenntnisse und Folgerungen 
zum Recht auf Privatsphäre, auf Gesundheit, auf Bil-
dung und auf ein gewaltfreies Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen gegeben.

6 Der Vorrang des Kindeswohls ist gemäß der UN-KRK zwar nicht absolut, ihm 
kommt jedoch bei einer Güterabwägung eine zentrale Bedeutung zu. Entgegenste-
hende Belange und Interessen müssen u. a. gewichtig sein und ein Abwägungser-
gebnis, bei der das Kindeswohl zurücksteht, muss durch die entscheidenden Stel-
len qualifiziert begründet werden (Meysen/González Méndez de Vigo 2013: 24 ff.). 
Erwägungen zur allgemeinen Migrationskontrolle können den Kindeswohlvorrang 
daher nicht aushebeln (Ausschuss für die Rechte des Kindes/Ausschuss für den 
Schutz aller Wanderarbeiter und ihrer Familien 2017, Rn. 29, 33). 7 Dies soll laut 
Koalitionsvertrag reformiert werden: «Arbeitsverbote für bereits in Deutschland Le-
bende schaffen wir ab.» (SPD/Bündnis 90/Die Grünen/FDP 2021: 139) 
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RECHT AUF PRIVATSPHÄRE
Das Recht auf Privatsphäre (Art. 16 UN-KRK) schützt 
Kinder und Jugendliche unter anderem vor willkür-
lichen oder rechtswidrigen Eingriffen in ihr Privat-
leben, ihre Familie und Wohnung. Dabei geht es um 
den Schutz und die Sicherheit von Minderjährigen und 
ihrer Privatangelegenheiten vor unerlaubter Einmi-
schung. Gleichzeitig geht es um so viel mehr: Kinder 
und Jugendliche müssen den Raum erhalten, ihre Au-
tonomie zu behaupten und selbstbestimmt den eige-
nen Lebensbereich kontrollieren zu können (UNICEF/
DIMR 2023: 27). Dies ist essenzieller Teil ihrer Ent-
wicklung und betrifft einerseits das Geheimhalten ih-
rer Sachen, wie beispielsweise Tagebücher, anderer-
seits aber auch das Schaffen eigener Rückzugsorte für 
sich (ebd.). Auch selbstbestimmtes Handeln im Alltag 
fällt in den Anwendungskreis des Rechts auf Privat-
sphäre. Ein ruhiger Rückzugsort ist auch die Vorausset-
zung dafür, dass Kinder und Jugendliche konzentriert 
und selbstbestimmt lernen können. Rückzugsorte kön-
nen zudem vor Retraumatisierung schützen und spie-
len somit auch im Kontext der Einhaltung des Rechts 
auf physische und psychische Genesung und soziale 
Wiedereingliederung nach Formen von Vernachlässi-
gung, Misshandlung, Folter, unmenschlicher Behand-
lung oder bewaffneten Konflikten aus Artikel 39 UN-
KRK eine Rolle.

Eine von terre des hommes Deutschland veröffent-
lichte Studie (2020), die sich mit Kinderrechten im Erst-
unterbringungskontext auseinandersetzt, zeigt de-
tailliert, dass und wie das Recht auf Privatsphäre hier 
verletzt wird – und welche Folgen dies für Kinder ha-
ben kann. Eine von UNICEF und dem Deutschen Insti-
tut für Menschenrechte in diesem Jahr veröffentlichte 
Studie bestätigt diese Ergebnisse (UNICEF/DIMR 2023: 
19 ff.). So sind die Zimmer von Familien teilweise nicht 
abschließbar (terre des hommes 2020: 29). In der Regel 
teilen sich die Kinder die Zimmer mit Familienmitglie-
dern, mitunter auch mit unbekannten Dritten (UNICEF/
DIMR 2023: 18 f.). Sanitäranlagen werden von vielen 
Bewohner*innen gemeinschaftlich genutzt und lassen 
sich ebenfalls teils nicht abschließen (Save the Child-
ren 2019: 48). Hinzu kommt die ständige Präsenz von 
Security-Mitarbeitenden sowie Einlass- und Zimmer-
kontrollen (terre des hommes 2020: 29; UNICEF/DIMR 
2023: 23). Unangekündigte Zimmerbegehungen und 
unerlaubtes Betreten durch Betreiber*innen oder Si-
cherheitsdienste gehören zur Tagesordnung (terre des 
hommes 2020: 29).

Die Erfahrungswelt geflüchteter Kinder und Jugend-
licher in Erstaufnahmeeinrichtungen ist in der Regel 
von räumlicher Enge, dem nahen Zusammenleben 
mit unbekannten Erwachsenen und einem ständi-
gen Aushandeln der Hoheit über gemeinsam genutz-
te Räume geprägt. Die Unterkünfte sind laut und die 
Bewohner*innen wechseln häufig. Es herrscht eine an-
gespannte Stimmung, das Miterleben von Konflikten, 
Gewalt und Abschiebungen sind Teil des Alltags in der 
Unterkunft (ebd.: 24; Save the Children 2019: 48).

Insbesondere im Kontext von Abschiebungen 
scheint ein Durchsuchen der Zimmer ohne richterliche 
Anordnung, mitunter auch der Zimmer Dritter, unbe-
teiligter Familien in den frühen Morgenstunden oder 
gar in der Nacht vorzukommen (terre des hommes 
2020: 29).8 Auch hinsichtlich der Zeiten und der Häu-
figkeit von Besuchen bestehen meist Beschränkungen 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen, teils sogar ein eu-
ropa- und verfassungswidriges Pauschalverbot (ebd.).

Die Lebensbedingungen in Erstaufnahmeeinrich-
tungen sind für Kinder und Jugendliche nicht zuträg-
lich. Selbst wenn Maßnahmen ergriffen werden, die 
das Recht auf Privatsphäre von Kindern berücksichti-
gen, wie abschließbare und eigene Zimmer, bleiben die 
Einlasskontrollen, der Lärm, das beengte Wohnen und 
das Miterleben von Abschiebungen als Faktoren, die 
in zentralen Unterbringungssettings nicht überwun-
den werden können. Es ist vor diesem Hintergrund aus 
Sicht der Autorinnen nicht möglich, das Recht auf Pri-
vatsphäre im Sinne der UN-KRK in Erstaufnahmeein-
richtungen zu gewährleisten.

RECHT AUF GESUNDHEIT UND RECHT 
AUF GENESUNG UND WIEDEREINGLIEDE-
RUNG GESCHÄDIGTER KINDER UND 
JUGENDLICHER 
Die UN-Kinderrechtskonvention regelt in Artikel 24 das 
Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit 
und in Artikel 39 das Recht auf physische und psychi-
sche Genesung und soziale Wiedereingliederung nach 
Formen von Vernachlässigung, Misshandlung, Folter, 
unmenschlicher Behandlung oder bewaffneten Konflik-
ten, je im Zusammenspiel mit den genannten Grund-
prinzipien der Nicht-Diskriminierung, der vorrangigen 
Berücksichtigung des Kindswohls im Sinne einer best-
möglichen Förderung der Entwicklung, dem Recht auf 
Leben und Entwicklung sowie auf Gehör und Berück-
sichtigung der Meinung der Kinder und Jugendlichen. 
Demnach müssen die Staaten alle angemessenen und 
rechtzeitigen Gesundheitsmaßnahmen inklusive prä-
ventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen, die 
es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, heranzu-
wachsen und das eigene Potenzial zu entfalten, ergrei-
fen (UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 2013: 
Rn. 2, 25). Dies umfasst auch ein Recht auf Behand-
lung und Therapie von psychischen Erkrankungen und 
psychosozialen Belastungen (ebd.: Rn. 38, 39).

Laut UN-Kinderrechtsausschuss ist die allgemeine 
Gesundheitsversorgung eine zentrale staatliche Auf-
gabe (ebd.: Rn. 73b). Der Kinderrechtsausschuss hat 
mehrfach darauf hingewiesen, dass Diskriminierung 

8 Laut aktuellem Diskussionsentwurf des Bundesministeriums des Innern und 
für Heimat (BMI) für ein Gesetz zur Verbesserung der Rückführung und zu Daten-
übermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht sollen Zimmerdurchsu-
chungen unbeteiligter Dritter, auch Familien, im Kontext von Abschiebungen aus-
geweitet werden. Auch in Gemeinschaftsunterkünften soll es möglich sein, die 
Wohnung bzw. das Zimmer anderer Personen als die der abzuschiebenden Person 
zum Zweck der Ergreifung der abzuschiebenden Person zu betreten (BMI 2023: 
§ 58 Abs. 5 S. 2 AufenthG-E). 
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aufgrund der Herkunft beim Zugang zu Gesundheits-
diensten und beim Gesundheitsschutz unzulässig ist, 
und die Situation in Deutschland bereits im Jahr 2014 
und erneut im Jahr 2022 kritisiert (UN-Ausschuss für 
die Rechte des Kindes 2014: Rn. 56b; UN-Ausschuss 
für die Rechte des Kindes 2022: Rn. 30b). Ein Recht 
auf Nicht-Diskriminierung und Abschaffung bestehen-
der Barrieren beim Zugang zu entsprechender medi-
zinischer Versorgung für Kinder mit Behinderung ver-
mittelt zudem die UN-Behindertenrechtskonvention 
(Art. 25 UN-BRK).

Für die Gewährung der Rechte geflüchteter Kinder 
und Jugendlicher im Erstaufnahmekontext bedeutet 
dies vor allem: Kindern und Jugendlichen, geflüchtet 
oder nicht, muss der gleiche Zugang zu Gesundheits-
versorgung im Regeldienstleistungssystem, sprich bei 
Kinder ärzt*innen und Kinder- und Jugend thera peut*in-
nen, gewährleistet werden. Sie müssen außerdem bei 
der Suche nach und Vermittlung zu Fach ärzt*innen un-
ter Berücksichtigung ihrer Wünsche und Meinungen 
unterstützt werden (UN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes 2013: Rn. 25).

Gegen das AsylbLG bestehen schon lange men-
schen- und grundrechtliche Bedenken, seine Ab-
schaffung wird daher zu Recht unter anderem von der 
Zivilgesellschaft, der Nationalen Menschenrechts-
institution sowie der Wissenschaft gefordert (Dinter 
2021: 285 ff., DIMR 2012; Pro Asyl 2023a). Dies wür-
de auch die diskriminierende Praxis der Beantragung 
von Behandlungs- und Krankenscheinen vor jeder Be-
handlung bei den Sozialbehörden beenden (terre des 
hommes 2020: 24).9

Hinsichtlich der Maßnahmen, die das Kinderrecht auf 
Gesundheit umfassen, darf jedenfalls nicht bei der Not-
fallversorgung, der Versorgung akuter Schmerzzustän-
de bzw. den Maßnahmen nach § 4 AsylbLG sowie einer 
ermessensgebundenen Berücksichtigung von Mehr-
bedarfen, wie durch die enge Begrenzung der Gesund-
heitsversorgung bei Asylsuchenden und Geduldeten 
in den ersten 18 Monaten nach § 4 und § 6 AsylbLG10 
festgelegt, Halt gemacht werden. Vielmehr müssen ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche, wie andere Kinder 
und Jugendliche auch, von Anfang an Zugang zu allen 
Gesundheitsleistungen haben, die sie benötigen. Da-
zu gehören nicht nur Maßnahmen, die ihre Gesundheit 
konkret verbessern und fördern, sondern auch präven-
tive Maßnahmen.

Dies bedeutet einerseits die Gewährleistung des fak-
tischen, also geografisch erreichbaren und verfügbaren 
Zugangs zum Regeldienstleistungssystem, vor allem 
zu Kinderärzt*innen. Sanitätsstationen zur Erstversor-
gung in Unterkünften oder ähnliche vermeintliche Er-
satzangebote genügen nicht. In qualitativen Befragun-
gen von Kindern und Jugendlichen wurden die großen 
Lücken bei der psychosozialen Versorgung besonders 
hervorgehoben (terre des hommes 2020: 24; UNICEF/
DIMR 2023: 72). Hohe Kosten aufgrund fehlender Kos-
tenübernahme, fehlender Sprachmittlung, fehlender 
Unterstützung bei der Weitervermittlung und langer 

Wartezeiten erschweren den Zugang zu Fachärzt*innen 
zusätzlich (ebd.; BafF 2023: 22, 77; BafF 2020: 33).

Aufgrund der genannten faktischen und rechtlichen 
Hürden fallen die Zugänge von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen zur Gesundheitsversorgung weit 
hinter die Anforderungen der UN-KRK zurück. Hin-
zu kommt, dass die Umstände in der Erstaufnahme-
einrichtung selbst krankmachen können (BafF 2020). 
Es bestehen unmittelbare Risiken für die körperliche 
Gesundheit, wie beispielsweise niedrige Raumtem-
peraturen und von Schimmel befallene Wände, un-
hygienische Sanitäranlagen sowie ungesundes und 
zum Beispiel für Heranwachsende, Schwangere oder 
Diabetiker*innen inadäquates Essen (Pro Asyl 2023b). 
Mangelnde Möglichkeiten, angemessene hygienische 
Standards einzuhalten, verbunden mit räumlicher Enge 
unterstützen die Verbreitung von Infektionskrankhei-
ten. Zudem bestehen zahlreiche Risiken für die psychi-
sche Gesundheit (wie bereits genannt): fehlende Rück-
zugsmöglichkeiten und Privatsphäre für Kinder und 
Jugendliche, fehlende Selbstbestimmung und Selbst-
wirksamkeit, kaum Beschäftigungs-, Sprach- und Bil-
dungsangebote, keine oder unzureichende Spielmög-
lichkeiten (UNICEF/DIMR 2023: 59; BafF 2020: 21, 30). 
Lärm, Konflikte, Ängste und Unsicherheiten können 
(re-)traumatisierend wirken und Kinder und Jugendli-
che schwer belasten (terre des hommes 2020: 24). 

Gerade im Kontext des Rechts auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit wird daher deutlich, dass 
das Leben in großen Erstaufnahmestrukturen nicht kin-
derrechtskonform umsetzbar ist. Dazu kommen die so-
zialrechtlichen Einschränkungen des AsylbLG, die den 
Zugang zu den Regelleistungssystemen für geflüchtete 
Kinder und Jugendliche von Anfang an unmöglich ma-
chen und damit ihr Recht auf das erreichbare Höchst-
maß an Gesundheit beschneiden. 

RECHT AUF BILDUNG
Artikel 28 und 29 der UN-Kinderrechtskonvention ga-
rantieren geflüchteten Kindern und Jugendlichen das 
Recht auf Bildung, auch und insbesondere im Sinne 
von Menschenbildung (Art. 29). Gemäß Art. 28 Abs. 1 
UN-KRK muss der Zugang zu Bildung gleiche Chancen 
für alle Kinder eröffnen, also diskriminierungsfrei aus-
gestaltet werden, in Lerninhalten angemessen und an 
die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ange-

9 Dies kann schon jetzt durch die Ausgabe elektronischer Gesundheitskarten etwas 
abgemildert werden – in einzelnen Bundesländern bereits gängige Praxis. 10 Ne-
ben der Behandlung akuter Schmerzzustände werden gemäß § 4 Abs.1 S. 2 
AsylbLG Schutzimpfungen und medizinisch gebotene Vorsorgeuntersuchungen, 
darunter auch die Kindervorsorgeuntersuchungen, gewährt. Nach der Auffangre-
gelung des § 6 Abs. 1 S. 1 AsylbLG können zudem «im Einzelfall zur Sicherung 
[…] der Gesundheit unerläßlich[e], zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kin-
dern geboten[e]» Gesundheitsleistungen auf Antrag gewährt werden. Sogenannte 
Mehrbedarfe, auch solche, die sich aus chronischen Erkrankungen, aufgrund von 
Behinderung oder aufgrund psychischer oder seelischer Erkrankungen ergeben, 
sowie die Kostenübernahme für Übersetzungsleistungen bei entsprechenden The-
rapien werden aktuell lediglich über eine Ermessensnorm gewährt (§ 6 AsylbLG), 
was die Verantwortung für ihre Durchsetzung auf der Seite der Betroffenen veror-
tet. Hier sei insbesondere auf die Schwierigkeit der Kostenübernahme für psycho-
logische Betreuung verwiesen (BafF 2023: 77 ff.; González Méndez de Vigo 2021: 
447, 470). Vgl. zur Gesundheitsversorgung von Geflüchteten in Sachsen-Anhalt: 
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V., unter: www.fluechtlingsrat-lsa.de. 

https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/
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passt sein und unter ihrer Mitsprache erfolgen.11 Für die 
Grundschule formuliert die UN-Kinderrechtskonven-
tion einen diskriminierungsfreien Anspruch auf kosten-
freien Schulbesuch (Art. 28 Abs. 1a UN-KRK). Sekun-
darschulen müssen für alle Minderjährigen verfügbar 
und zugänglich gemacht werden – ebenfalls diskrimi-
nierungsfrei unter Berücksichtigung der Grundprinzipi-
en der UN-KRK, genau wie Hochschulen. Das Recht auf 
Bildung gilt ebenfalls für den Elementarbereich, also die 
frühkindliche Bildung in Kindergärten, Kindertagesstät-
ten und Ähnlichem (UN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes 2005: Rn. 30 ff.).

Der UN-Ausschuss für kulturelle, soziale und wirt-
schaftliche Rechte nennt das Recht auf Bildung ein 
«Empowerment»-Recht (1999: Rn. 1). So sollte es auch 
im Kontext der UN-Kinderrechtskonvention verstan-
den werden (UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 
2001: Rn. 2). Das im Recht auf Bildung inhärente Bil-
dungsziel geht also weit über formale Bildungsinhal-
te hinaus (ebd.). Es erfordert ein Setting des Miteinan-
ders, der Erfahrung von Selbstwert und der politischen 
und gesellschaftlichen Teilhabe, in dem Kinder und Ju-
gendliche miteinander agieren und Lebenserfahrungen 
sammeln können, die Konflikte und Chancen der Ge-
sellschaft, in der sie leben, widerspiegeln.

In Deutschland ist der Zugang zu frühkindlicher Bil-
dung bundesgesetzlich geregelt und theoretisch von 
Anfang an gegeben (DJI 2016). Dennoch wird er in der 
Praxis häufig erst nach der Zuweisung zu einer Kom-
mune gewährt.12 Anders sieht es im Primär- und Se-
kundarbereich aus, denn Regelschule und somit auch 
die Umsetzung der Schulpflicht sind Ländersache. Der 
Zugang zum Schulsystem für geflüchtete Kinder und 
Jugendliche unterscheidet sich daher von Bundesland 
zu Bundesland. Zahlreiche Landeschulgesetze machen 
den Beginn der Schulpflicht vom Verlassen der Erstauf-
nahmeeinrichtung bzw. der hieran anschließenden Ver-
teilung und Zuweisung zu einer Kommune abhängig 
(DIMR 2019; Wrase 2019). Unabhängig hiervon ist zu 
beobachten, dass Bildungsangebote in der Regel inner-
halb der Einrichtungen in Form von «Ersatzunterricht» 
gemacht werden (terre des hommes 2020: 27–29). Sel-
ten wird Unterricht an Regelschulen angeboten, wenn 
doch, dann meist in separaten Klassen (ebd.).

Unterricht in Erstaufnahmeeinrichtungen kann vor al-
lem aufgrund zweier Faktoren eine Regelbeschulung 
bei der Erfüllung des Kinderrechts auf Bildung niemals 
ersetzen. Die bestehenden Ersatzangebote in den Un-
terbringungsstrukturen sind, selbst wenn sie unter dem 
Begriff der Regelbeschulung stattfinden, regelmäßig in 
Art und Qualität mangelhaft und bleiben hinter dem An-
gebot der Regelschule zurück (terre des hommes 2020: 
28; Save the Children 2019: 47; UNICEF/DIMR 2023: 
41 ff.). Vom Lernniveau entkoppelte Bildungsangebo-
te, altersübergreifende Klassen mit ständig wechseln-
der Zusammensetzung aufgrund von Ankünften und 
Weggängen, turnusmäßig sich wiederholender Lehr-
stoff und eine beschränkte Auswahl an Fächern sind 
nur einige Aspekte, die dazu beitragen, dass diese An-

gebote, insbesondere in Bezug auf die Lerninhalte, als 
kinderrechtlich unzulänglich bewertet werden müssen 
(terre des hommes 2020: 27 f.).

Zudem ist ein Lernumfeld wie das einer Regelschule 
vonnöten, um geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
den Austausch und die Interaktion mit Gleichaltrigen 
und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen, die ihnen als Teil ihres Rechts auf ganzheit-
liche Menschenbildung nach Artikel 29 UN-KRK zuste-
hen. Dies betrifft den schulischen Kontext besonders, 
muss aber als Teil des Rechts auf Bildung auch ganz-
heitlich verstanden werden, sprich in allen Bereichen 
des Lebens, auch außerhalb der Schule gelten. Kinder 
und Jugendliche brauchen Zugang zum gesellschaft-
lichen und öffentlichen Leben. Sie brauchen die Mög-
lichkeit, frei und informiert eigene Positionen und Mei-
nungen zu entwickeln, sich Gehör zu verschaffen und 
die Gesellschaft, in der sie leben, aktiv mitzugestalten. 
Neben dem Recht auf Bildung geben dies auch die Be-
teiligungsrechte der UN-Kinderrechtskonvention (Art. 
12, 15, 21 UN-KRK) vor.

Kinderrechtlich muss Kindern und Jugendlichen al-
so der Zugang zu Beschulung in einer Regelschule ge-
währt werden, sobald sie dies wünschen und sich dazu 
in der Lage fühlen. Ersatzangebote dürfen höchstens 
zielgerichtet zur Vorbereitung auf die Beschulung im 
Regelsystem temporär erfolgen.13 Der Zugang zu früh-
kindlicher Bildung ist bundesrechtlich festgelegt und 
muss danach eröffnet sein, sobald ein individueller Be-
darf nach frühkindlicher Förderung in einer Tagesein-
richtung oder in der Kindertagespflege besteht (§§ 22 ff. 
SGB VIII) (DJI 2016).

Zur Gewährleistung der Bildungsziele ist eine Unter-
bringung in großen und vom Rest der Gesellschaft se-
parierten Erstaufnahmestrukturen, die die geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen in ihrer Erfahrungswelt vom 
Rest der Gesellschaft isolieren, gänzlich ungeeignet. 
Gleichzeitig mag es wenig sinnvoll erscheinen, Kinder 
und Jugendliche in eine kommunale Kita oder Schu-
le zu integrieren, wenn sie gegebenenfalls nach kurzer 
Zeit aus der Erstaufnahmeeinrichtung in einen anderen 
Schulbezirk verlegt oder in eine andere Kommune ver-
teilt werden. Um das Recht auf den Zugang zu Bildung 
im Sinne der UN-KRK einzulösen, muss die Wohnver-
pflichtung in der Erstaufnahmeeinrichtung daher vor-
her beendet und eine dezentrale Unterbringung in der 

11 Für das Recht auf Bildung gelten folgende vier Dimensionen als Gradmes-
ser: Verfügbarkeit (availability), Zugänglichkeit (accessibility), Angemessen-
heit (acceptability) und Angepasstheit an die Bedürfnisse von Schüler*innen 
(adaptability) (UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
1999: Rn. 6). Daneben müssen wie bei allen Rechten der UN-Kinderrechtskonven-
tion die Grundprinzipien – der Kindeswille, das Kindeswohl, das Recht auf Leben 
und Entwicklung sowie der Gleichbehandlungsgrundsatz – zwingend berücksich-
tigt werden. 12 Denn es besteht u. a. das Missverständnis bzw. die unrichtige Auf-
fassung, dass erst mit der Verteilung auf die Kommunen der gewöhnliche Aufent-
halt gemäß § 6 Abs. 4 SGB VIII iVm Art. 5 Haager Kinderschutz-Übereinkommen 
(KSÜ) in Deutschland begründet sei. Vgl. DJI 2016: 19 ff.; terre des hommes 2020: 
26 ff., 42 ff. 13 Vor dem Hintergrund des Prinzips der Angepasstheit des Bildungs-
angebots an die Bedürfnisse der Schüler*innen ließe die UN-KRK zeitlich stark be-
grenzten, auf die Regelschule vorbereitenden Unterricht zu. Allerdings müsste 
dieser bezüglich des Lerninhalts tatsächlich allein der effektiven Vorbereitung die-
nen und zeitlich stark begrenzt sein, um nicht in Konflikt mit dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz zu kommen. 
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Kommune ermöglicht werden. Es bedarf auch klarer 
landesgesetzlicher Grundlagen, die den Zugang zum 
Regelschulsystem spätestens nach drei Monaten ef-
fektiv gewährleisten und mit dem Unionsrecht im Ein-
klang stehen.

RECHT AUF EIN GEWALTFREIES LEBEN
Das Recht auf ein gewaltfreies Leben für Kinder und 
Jugendliche wird in der UN-Kinderrechtskonvention 
durch mehrere Artikel geschützt. Denn ein gewaltfrei-
es Leben ist für die Entwicklung und das Wohl des Kin-
des zentral. Eine respektvolle und gewaltfreie Umwelt 
fördert die freie Persönlichkeitsentfaltung von Kindern 
und Jugendlichen und bildet die Grundvoraussetzung 
für aktive gesellschaftliche, politische, soziale und wirt-
schaftliche Mitbestimmung (UN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes 2011: Rn. 14).

Der Schutz vor jeder Form von Gewalt nach Artikel 19 
der UN-KRK erfasst eine möglichst große Bandbreite an 
Gewalterfahrungen, also neben körperlicher und seeli-
scher Gewalt auch sexuelle Übergriffe und Misshand-
lung, Verwahrlosung, Kinderhandel und wirtschaftli-
che Ausbeutung (ebd.: Rn. 4, 17, 19). Gewalt kann von 
staatlicher, aber auch von nichtstaatlicher Seite ausge-
hen. Auch Diskriminierungen sind gemäß UN-KRK For-
men von menschenrechtswidriger Gewalt, genauso 
wie Versäumnisse, strukturelle Rahmenbedingungen 
kindgerecht und kindesschutzgemäß auszugestalten. 
Dies sind Formen struktureller oder institutioneller Ge-
walt (ebd.: Rn. 32).

Gerade in Erstaufnahmeeinrichtungen sind Kinder 
und Jugendliche in der Regel verschiedenen Formen 
von Gewalt im Sinne der Kinderrechtskonvention aus-
gesetzt (terre des hommes 2020: 24 f.). Die rechtliche 
Verpflichtung für Familien mit Kindern, bis zu sechs 
Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung zu verbleiben, 
in Verbindung mit der räumlichen Enge, die für diese 
Einrichtungen typisch ist, macht es für Eltern fast un-
möglich, ihre Kinder vor derartigen Einflüssen zu schüt-
zen (ebd.: 37 ff.).

Die mangelnde Privatsphäre, das Machtgefäl-
le zwischen Betreibenden, Sicherheitsdienst und 
Bewohner*innen sowie das schier unausweichliche 
Miterleben von Konflikten, Gewalt, Abschiebungen 
und Ähnlichem stellen Formen struktureller Gewalt 
dar, die sich in großen Massenunterbringungen kaum 
bis gar nicht vermeiden lassen. Zudem berichteten Kin-
der und Jugendliche davon, selbst entweder Opfer von 
Rassismus, Mobbing und Gewalt im Unterbringungs-
kontext geworden zu sein oder Angst vor bestimm-
ten Orten oder Situationen zu haben, mit der Begrün-
dung, dort Übergriffe zu fürchten (UNICEF/DIMR 2023: 
29, 39). Bauliche und räumliche Strukturen begünsti-
gen teils den mangelnden Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen, vor allem von Mädchen: Mangelnde Be-
leuchtung, teils nicht absperrbare Sanitäranlagen und 
ähnliche Begebenheiten führen dazu, dass sie sich in 
Unterbringungsstrukturen nicht sicher fühlen können 
(Save the Children 2019: 48).

Vor diesem Hintergrund ist offenkundig, dass ein ge-
waltfreies Leben im Sinne der UN-KRK für Kinder und 
Jugendliche in großen Erstaufnahmeeinrichtungen 
nicht garantiert werden kann. Durch die isolierte Un-
terbringung Geflüchteter in eigenen großen Strukturen 
wird zudem ihre Ausgrenzung und Diskriminierung im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext befeuert. So berich-
ten Kinder und Jugendliche von rassistischen Übergrif-
fen und Diskriminierungserfahrungen auch außerhalb 
der Aufnahmeeinrichtungen, die Gewalt im Sinne der 
UN-KRK darstellen (UNICEF/DIMR 2023: 32 f., 38).

EINSCHÄTZUNGEN DES UN-KINDER-
RECHTSAUSSCHUSSES ZUR UNTERBRIN-
GUNGSSITUATION IN DEUTSCHLAND
Der UN-Kinderrechtsausschuss, der die Einhaltung der 
Kinderrechte der UN-KRK durch die Mitgliedsstaaten 
überwacht, hat die Situation geflüchteter Kinder und 
Jugendlicher in Deutschland schon mehrfach kritisiert 
(UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 2014). Im 
letzten Berichtszyklus zu Deutschland erließ der Kinder-
rechtsausschuss im September 2022 «Abschließende 
Bemerkungen», die auch die Unterbringungssituation 
geflüchteter Kinder und Jugendlicher in Massenun-
terbringungen thematisierten (UN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes 2022).

Zunächst verwies der Kinderrechtsausschuss darauf, 
dass das Kindeswohl und der Kindeswille in Legislati-
ve, Exekutive und Judikative in Deutschland, insbeson-
dere zu Flucht und Migration, weiterhin unzulänglich 
berücksichtigt wird. Dies hatte der Ausschuss bereits 
im Jahr 2014 bemängelt. In Bezug auf die Unterbrin-
gung geflüchteter Kinder und Jugendlicher kritisierte 
der Ausschuss die langen Aufenthalte in Massenun-
terkünften sowie den mangelnden Zugang zu Regel-
beschulung scharf (ebd.: Rn. 39b, d). Der Ausschuss 
forderte die Bundesregierung auf, Familien schnellst-
möglich aus Erstaufnahmeeinrichtungen zu entlas-
sen (ebd.: Rn. 40c). Zudem mahnte er an, geflüchte-
ten Kindern und Jugendlichen sofortigen Zugang zum 
Regelschulsystem zu gewähren und die Gesundheits-
leistungen für geflüchtete, migrierte und undokumen-
tierte Kinder und Jugendliche zu verbessern (ebd.: Rn. 
31b, 40g).

FAZIT
Aus dem Vorangegangenen ergibt sich, dass die Ver-
pflichtung für nach Deutschland geflüchtete Familien, 
über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung zu leben, die in der UN-KRK 
verbrieften Rechte von Kindern und Jugendlichen mit-
tel- und unmittelbar verletzt. Dazu gehören insbeson-
dere das Recht auf Bildung, das Recht auf das höchste 
erreichbare Maß an Gesundheit, das Recht auf ein ge-
waltfreies Aufwachsen und das Recht auf Privatsphä-
re. Die Unterbringungsbedingungen in Erstaufnahme-
einrichtungen selbst stellen insbesondere in Bezug 
auf das Recht auf das höchste erreichbare Maß an Ge-
sundheit und das Recht auf physische und psychische 
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Genesung und soziale Wiedereingliederung nach For-
men von Vernachlässigung, Misshandlung, Folter, un-
menschlicher Behandlung oder bewaffneten Konflikten 
erhebliche Risikofaktoren dar. Gleichzeitig gehen mit 
der Wohnverpflichtung erhebliche Rechtebeschrän-
kungen einher, die kinderrechtlich kaum rechtfertig-
bar sind. Die Verpflichtung zum Wohnen in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung in den ersten sechs Monaten für 
Familien (§ 47 AsylG) ist daher erheblich zu reduzieren 
bzw. abzuschaffen. Dies würde auch den Forderungen 
des Kinderrechtsausschusses entgegenkommen. Da-
nach muss eine Unterbringung von geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen und ihren Familien frühzeitig 
dezentral erfolgen, frühkindliche Bildung bei entspre-
chendem individuellen Bedarf unmittelbar in Regelan-
geboten stattfinden und Bildung spätestens nach drei 
Monaten in Regelschulen gewährt werden. Außerdem 
muss der Zugang zu umfassenden Gesundheitsleistun-
gen für geflüchtete Kinder und Jugendliche von Anfang 
an vollumfänglich möglich sein. Dies bedeutet die Ab-
schaffung des AsylbLG, zumindest aber die vollständi-
ge Herausnahme von Kindern und Jugendlichen aus 
dem Gesetz.

Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021 hat die aktu-
elle Regierung bereits einen Schritt in die richtige Rich-
tung gemacht mit ihrem Bekenntnis, sich vom Konzept 
der Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückkehr-Einrich-
tungen (AnkER-Einrichtungen) zu distanzieren, den Zu-
gang zu Gesundheitsleistungen zu entbürokratisieren, 
geflüchteten Kindern schnell Zugang zu Bildung zu ge-
währen – allerdings nur in Form von «schulnahen Ange-
boten» – und die psychosoziale Unterstützung für Ge-
flüchtete verstetigen zu wollen (SPD/Bündnis 90/Die 
Grünen/FDP 2021: 139, 140). Doch selbst wenn diese 
Bekenntnisse umgesetzt würden, würde man geflüch-
teten Kindern und Jugendlichen in ihrem Anspruch auf 
die Verwirklichung ihrer Rechte nicht gerecht werden. 
Der Gesetzgeber ist hier aufgefordert, weitere Maßnah-
men und gesetzliche Änderungen auf den Weg zu brin-
gen.

Schon jetzt sollten aber bestehende Spielräume auf 
allen Ebenen voll ausgeschöpft werden, um den Rech-
ten von Kindern und Jugendlichen bestmöglich Rech-
nung zu tragen. Im Falle von Kindern und Jugendlichen 
und ihren Familien liegen die Voraussetzungen für ei-
ne frühzeitige Beendigung der Wohnverpflichtung, 
soweit dies auch dem Wunsch der Betroffenen ent-
spricht, regelmäßig vor. Verstöße gegen Unions- und 
Völkerrecht stellen Verletzungen des Schutzguts der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung im Sinne des § 49 
Abs. 2 AsylG dar (terre des hommes/Jumen 2021). Dies 
betrifft auch die individuellen Rechte von Kindern und 
Jugendlichen gemäß der UN-KRK. Werden ihre Rech-
te durch die Unterbringung in einer Erstaufnahmeein-
richtung verletzt, ergibt sich für sie ein Anspruch auf 
Entlassung aus der Erstaufnahmeeinrichtung gemäß 
§ 49 Abs. 2 AsylG, der auf Antrag der Betroffenen ge-
währt werden muss. Gleichzeitig können die Landesre-
gierungen auch selbst die zuständigen Stellen anwei-

sen, Personengruppen von Amts wegen vorzeitig aus 
der Verpflichtung, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu 
wohnen, zu entlassen. Das Land Berlin hat bereits be-
wiesen, dass eine derartige Anweisung rechtlich mög-
lich und praktisch umsetzbar ist.14 Eine entsprechen-
de Regelung auf Landesebene würde daher die Rechte 
der Kinder und Jugendlichen besser wahren und wä-
re gleichzeitig arbeitsökonomisch für die Verwaltungs-
ebene sinnvoll, da die Einzelfallprüfungen auf Ausnah-
men beschränkt wären.
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CAMPS ALS ORTE DES ANKOMMENS?  
RAHMENBEDINGUNGEN UND LÖSUNGSVORSCHLÄGE
EINE BESTANDSAUFNAHME FÜR SACHSEN-ANHALT

EINLEITUNG
Im Juni 2023 sind im Mittelmeer Hunderte Menschen 
verstorben, nachdem ihr Boot bei der Überfahrt von ei-
ner nordafrikanischen Küste Richtung Europa kenterte. 
Mutmaßlich hätte diese Katastrophe verhindert werden 
können, wenn Frontex und/oder die griechische Küs-
tenwache rechtzeitig Hilfe geschickt hätten (Zeit On-
line 2023). Dabei handelt es sich nicht um einen Einzel-
fall. Laut Statista (2023) sind seit 2014 mehr als 27.663 
geflüchtete Menschen im Mittelmeer ertrunken (Stand: 
10.6.2023). Im Jahr 2023 waren es bis zum Juni 1.873 
Menschen, sodass das Mittelmeer nach wie vor eine 
der lebensbedrohlichsten Regionen für Geflüchtete 
weltweit ist (vgl. Hörich 2015). Zeitgleich feiert die deut-
sche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die auf eu-
ropäischer Ebene jüngst erzielten Vereinbarungen be-
züglich des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(GEAS) als historischen Erfolg (Asaad 2023: 1). Zu die-
sen Vereinbarungen gehören die Prüfung des Asylge-
suchs in Lagern inklusive Rückführung bei Ersuchen 
aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sowie die 
Möglichkeit für Mitgliedsstaaten, sich ihrer Verantwor-
tung bei der Aufnahme und Versorgung von Menschen 
auf der Flucht mittels Ausgleichszahlung zu entledigen. 
Währenddessen kritisieren Pro Asyl und zahlreiche wei-
tere Organisationen die geplanten Regelungen als mas-
sive Einschränkungen menschenrechtlicher Standards 
und weisen darauf hin, dass sich die seit Jahren be-
kannten Probleme des GEAS mit den geplanten Maß-
nahmen nicht beheben lassen, sondern sich noch ver-
schärfen werden (Pro Asyl 2023).

Bedenkt man, dass die Zahl der Menschen auf der 
Flucht weltweit seit Jahren kontinuierlich steigt (laut 
UNHCR [2023] waren es Ende 2022 108,4 Millionen) 
und dass für einige Menschen Europa auch in Zukunft 
der «Fluchtpunkt» (Richter 2015) ihrer Wahl bleiben 
dürfte, besteht wenig Grund zur Annahme, dass sich 
an dieser Lage in absehbarer Zeit etwas ändern wird. 
Ob die in Deutschland ankommenden Schutzsuchen-
den einen Asylantrag stellen, hängt von vielen Fakto-
ren ab: dem Versuch der Bundesregierung, Migration 
noch effektiver einer kapitalistischen Verwertungslo-
gik zu unterziehen (Stichwort: Fachkräfteeinwande-
rung); ersten von der AfD in Sachsen-Anhalt gestell-
ten Landräten und Bürgermeistern in Sonneberg und 
Raguhn-Jeßnitz; dem Fakt, dass rassistisch motivierte 
Übergriffe weiterhin zum sachsen-anhaltinischen (und 
bundesdeutschen) Alltag gehören (Mobile Opferbera-
tung 2023). Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass die 
Verzweiflung Menschen dazu treibt, alle Barrieren zu 
überwinden. Es ist davon auszugehen, dass geflüchte-
te Menschen auch zukünftig ihren Weg nach Deutsch-

land und damit auch nach Sachsen-Anhalt finden wer-
den. Und weil sich die Einbindung Sachsen-Anhalts in 
das politische Mehrebenensystem und den nationalen 
Diskurs um Flucht und Asyl auf die Reaktionsmöglich-
keiten und diskursiven Legitimationsstrategien – auch 
im Hinblick auf die Wahrung von Kinderrechten – aus-
wirkt, ist dieser Kontext sowohl für eine wissenschaft-
liche Analyse als auch für praktisches, politisches Han-
deln mitzudenken.

Aus politischer Perspektive geht mit diesen Entwick-
lungen immer auch die Frage einher, wie Menschen, 
die in Deutschland Asyl suchen, untergebracht werden 
können und sollen. Den Handlungsrahmen für die prak-
tische Ausgestaltung dieser Frage geben Rechtskreise 
und administrative Zuständigkeit vor, welche sich über 
alle Ebenen des föderalen Systems der Bundesrepublik 
erstrecken. Die Wahrung von Menschenrechten im All-
gemeinen und Kinderrechten im Speziellen spielt dabei 
selten explizit eine Rolle.

Im Folgenden werden zunächst die relevanten Re-
gelungen in Bezug auf Kinderrechte in Erstaufnahme-
einrichtungen in Sachsen-Anhalt entsprechend ihrer 
politischen und administrativen Zuständigkeit aufge-
schlüsselt. Im Anschluss wird die aktuelle Situation in 
Sachsen-Anhalt skizziert, bevor eine Reihe von Forde-
rungen bzw. Handlungsempfehlungen für eine kinder-
rechtskonforme1 Ausgestaltung der Unterbringungs-
frage formuliert werden.

VORBEMERKUNG ZUR BEGRIFFS-
VERWENDUNG
Die Ausführungen werden auf die These hinauslaufen, 
dass eine Unterbringung in den politisch dafür vorge-
sehenen Einrichtungen kaum mit kinderrechtlichen An-
sprüchen in Einklang zu bringen ist. Auch aus diesem 
Grund verwenden wir für diese Einrichtungen den Be-
griff «Camp»: Zum einen, da der Begriff in der Regel 
von den Menschen genutzt wird, die in derartigen Ein-
richtungen untergebracht werden; zum anderen ver-
mitteln die von politischen Entscheidungsträger*innen 
oder Verwaltungen gewählten Bezeichnungen «Ge-
meinschaftsunterkunft», «Landeserstaufnahmeein-
richtung» oder «zentrale Anlaufstelle» einen neutralen 
bis positiven Eindruck von der Realität, mit der die Men-
schen dort täglich konfrontiert sind. In einer kritisch-
menschenrechtsorientierten Perspektive erscheint die 
unkommentierte Übernahme des dominanten adminis-
trativen Vokabulars fragwürdig. Im Rahmen dieses Bei-

1 In diesem Text werden wir darauf verzichten, die relevanten Normen noch ein-
mal im Detail auszubuchstabieren. Vgl. hierzu den Beitrag von Sophia Eckert und 
Nerea González Méndez de Vigo in diesem Band. 
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trags kann eine differenzierte Begriffsentwicklung nicht 
stattfinden; die Übernahme der Wortwahl der betrof-
fenen Menschen soll daher helfen, den herrschenden 
Sprachgebrauch zu problematisieren. Nur wenn es um 
eine spezifische Unterbringungsform geht (zum Bei-
spiel kommunale «Gemeinschaftsunterkünfte»), wird 
diese mangels begrifflicher Alternativen konkret be-
zeichnet.

Am Beispiel des Begriffs «Gemeinschaftsunterkunft» 
lässt sich diese Kritik exemplarisch demons trie ren. Um-
gangssprachlich weckt die Rede von «Gemeinschaft» 
in der Regel wohl positive Assoziationen. Nicht selten 
wird Wertschätzung damit in Verbindung gebracht. 
Gern wird Gemeinschaft als Gegenstück zur vermeint-
lich «kalten», anonymen und individualisierten Ge-
sellschaft verstanden. Bedenkt man, dass in Gemein-
schaftsunterkünften Menschen gezwungen sind, auf 
engstem Raum zusammenzuleben, obwohl sie häu-
fig nicht mehr gemeinsam haben als den Rechtssta-
tus, der ihnen von der «höheren Macht» Verwaltung 
zugewiesen wurde, dann muss die Bezeichnung «Ge-
meinschaftsunterkunft» als Euphemismus bezeichnet 
werden; ein Euphemismus, der sowohl die konkreten 
Lebensumstände als auch die gesellschaftlichen und 
politischen Verhältnisse, die derartige Orte hervorbrin-
gen und legitimieren, zu verschleiern versucht.

BUNDESRECHTLICHE REGELUNGEN ZU 
AUFNAHMEEINRICHTUNGEN
Die Unterbringung von geflüchteten Menschen in Auf-
nahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften 
ist besonders für Kinder und Jugendliche eine belas-
tende Situation, auf die wir im Folgenden noch genau-
er eingehen werden. Steigende Zahlen von Geflüch-
teten führen derzeit zu belasteten Strukturen in den 
Kommunen, zu überfüllten Geflüchtetenunterkünften 
und zur Herabsetzung von Standards. Die Option, ge-
flüchteten Menschen den Zugang zu privaten Wohnun-
gen zu ermöglichen, bleibt dabei stets im Hintergrund, 
nicht zuletzt, weil etliche rechtliche Restriktionen ge-
flüchtete Menschen daran hindern, privat zu wohnen, 
was zwangsläufig zur Entlastung der Unterbringungs-
strukturen führen würde. Gleichzeitig bedeutet privates 
Wohnen auch bessere Teilhabe in der Gesellschaft und 
die Möglichkeit einer Perspektive für geflüchtete Men-
schen. Dies hat sich am Beispiel der Kriegsflüchtlin-
ge aus der Ukraine gezeigt, die von Anfang an von der 
Pflicht, in einer Sammelunterkunft zu leben, befreit wa-
ren und bei Freund*innen, Verwandten oder Bekann-
ten unterkamen oder Wohnungen anmieten konnten.

Etliche der ankommenden Asylsuchenden aus Syri-
en, Afghanistan, dem Irak, dem Iran, Eritrea und vie-
len anderen Ländern hätten in Deutschland ebenso 
die Möglichkeit, privat unterzukommen. Der Großteil 
von ihnen hat Verwandte, Bekannte, Freund*innen 
oder Community-Netzwerke in Deutschland, die zum 
Beispiel Zimmer oder Wohnungen anbieten können. 
Besonders für Kinder und Jugendliche ist der schnel-
le Anschluss an Gleichaltrige und bereits hier lebende 

Personen wichtig. Nicht nur für ihre persönliche Ent-
wicklung, sondern auch für ihren Spracherwerb, ihre 
Bildungslaufbahnen und -perspektiven – und nicht zu-
letzt ihr Zugehörigkeitsgefühl. Jedoch verhindern un-
terschiedliche rechtliche Vorgaben, dass dieses enor-
me Potenzial genutzt werden kann. Drei Regelungen 
sind hervorzuheben:

EASY-Verteilungsschlüssel
Asylsuchende haben nur in ganz wenigen Ausnahme-
fällen ein Mitspracherecht darüber, in welchem Bun-
desland sie ihr Asylverfahren durchführen können. 
Selbst wenn sie Verwandte oder Freund*innen in einem 
Bundesland haben, werden sie nach dem sogenann-
ten EASY-Verteilsystem (Erstverteilung der Asylsuchen-
den) nach dem ersten Asylbegehren auf die Aufnah-
meeinrichtungen der unterschiedlichen Bundesländer 
verteilt. Der Verteilalgorithmus folgt im Grundsatz § 46 
Abs. 2 Asylgesetz und richtet sich neben der Her-
kunftsland-Zuständigkeit der einzelnen Länder nach 
dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, der die je-
weilige Aufnahmequote der Bundesländer berech-
net. Ausschlaggebend für den Schlüssel sind Fläche, 
Einwohner*innenzahl und Pro-Kopf-Einkommen eines 
Bundeslandes.

Eine grundsätzliche Überarbeitung des Verteilme-
chanismus unter Einbeziehung der Wünsche der ge-
flüchteten Menschen würde dazu führen, dass geflüch-
tete Menschen schneller «ankommen» und außerdem 
viel schneller privat wohnen könnten. Die Unterbrin-
gungsstrukturen der Kommunen könnten so erheblich 
entlastet werden. Damit das möglich wird, bedarf es 
weiterer Änderungen im Asyl- und Aufenthaltsgesetz.

Wohnverpflichtung�in�einer�Aufnahmeeinrichtung�
oder�einer�Gemeinschaftsunterkunft�nach�§§�47�und�
53�Asylgesetz
Asylsuchende müssen bis zu 18 Monaten (Familien 
mit minderjährigen Kindern bis zu sechs Monaten) in 
einer von den Bundesländern betriebenen Aufnahme-
einrichtung leben; bestimmte Personengruppen sogar 
unbegrenzt (vgl. § 47 Abs. 1 Nr. 1–4 AsylG). Aufnahme-
einrichtung bedeutet: Massenunterkunft (nicht selten 
fernab vom gesellschaftlichen Leben), Fremdverpfle-
gung (keine Kochmöglichkeit), gemeinschaftliche Sani-
täranlagen, Arbeitsverbote (§ 61 Abs. 1 S. 1 AsylG) und 
räumliche Beschränkung der Bewegungsfreiheit (Resi-
denzpflicht nach § 59a Abs. 1 S. 2 AsylG). Der Zwang, 
in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, verhindert 
häufig nicht nur die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben, das Finden einer Arbeit oder Ausbildung, sondern 
auch die Möglichkeit einer dezentralen Unterbringung.

Die Verpflichtung, in einer kommunalen Gemein-
schaftsunterkunft zu wohnen, macht es den Menschen 
schwer, in private Wohnungen zu ziehen – trotz vorhan-
dener Wohnungsangebote. Somit werden geflüchtete 
Menschen nicht nur daran gehindert, sich ein selbst-
ständiges Leben aufzubauen und in Deutschland anzu-
kommen, zusätzlich werden die Unterbringungsstruk-



37

campsalsortEdEsanKommEns?rahmEnBEdingungEnundlösungsVorschlägE

turen immer weiter belastet, was dann wiederum vom 
politisch-rechten Diskurs aufgegriffen wird: Es «gebe 
einfach zu viele Flüchtlinge». Die Streichung der Wohn-
verpflichtung in Aufnahmeeinrichtungen und Gemein-
schaftsunterkünften wäre also nicht nur förderlich für 
das Ankommen der geflüchteten Menschen und ihre 
Perspektiven oder die Verwaltungsstrukturen der Kom-
munen, sondern auch für den sozialen Frieden. Denn 
die politisch hausgemachte Überlastung der Sammel-
unterkünfte ist die Basis eines immer flüchtlingsfeindli-
cheren Diskurses in Politik und Medien.

Wohnsitzauflage�nach�§�12a�Aufenthaltsgesetz�
(AufenthG)
Eine weitere maßgebliche Regelung ist die dreijährige 
Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge, subsidiär 
Geschützte und andere, die sie zwingt, für drei Jahre in 
dem Bundesland zu wohnen, in dem ihr Asylverfahren 
durchgeführt wurde. Eine Ausnahme besteht im Falle 
der Aufnahme einer Arbeit (§ 12a Abs. 1 AsylG), nicht 
jedoch, wenn eine Wohnung in einem anderen Bundes-
land gefunden wird oder die Option besteht, andernorts 
bei Verwandten zu wohnen. Auch hier hat die Politik die 
rechtliche Möglichkeit, den Zugang zu privatem Woh-
nen und somit zu besseren Perspektiven und mehr Teil-
habe für Geflüchtete sowie die Situation der Unterbrin-
gungsstrukturen massiv zu entlasten.

Es lassen sich also auf Bundesebene Normen iden-
tifizieren, deren Reformulierung die Hürden für ein ge-
lingendes Ankommen und Bleiben erheblich reduzie-
ren würde. Da sich die politischen Verantwortlichkeiten 
und die dementsprechenden Rechtskreise über die 
verschiedenen Ebenen des föderalen Systems erstre-
cken, soll im Folgenden zunächst auf das Landesrecht 
in Sachsen-Anhalt geblickt werden, bevor den kommu-
nalen Zuständigkeiten nachgegangen wird.

LANDESRECHTLICHE REGELUNGEN 
IN SACHSEN-ANHALT
Die drei oben aufgeführten Regelungen bedürfen einer 
Adaption, die sich an der regionalen Infrastruktur, den 
zur Verfügung stehenden Immobilien, dem Wohnungs-
markt und der Fachkräftesituation in den Schulen und 
Bildungseinrichtungen orientiert. Im Kontext der Lan-
desverantwortlichkeit ist dabei also vor allem die Un-
terbringungssituation sowie die damit zusammenhän-
gende Frage der (Regel-)Beschulung von Bedeutung.

Unterbringungs-, Wohn- und Versorgungs-
situation
Während der Unterbringung in der Erstaufnahme in 
Sachsen-Anhalt ist das Land für die Versorgung der 
Personen zuständig, nach der Verteilung in die Land-
kreise oder kreisfreien Städte wird diese Verantwortung 
an die entsprechende Kommune übergeben. «Versor-
gung» meint hier ein breites Spektrum von Zimmerbe-
reitstellung und Verpflegung über Dienste von Verwal-
tungsbehörden (Sozialämter, Ausländerbehörden und 
Ähnliches) bis hin zu Beratungsangeboten.

Die Unterbringung erfolgt in den sogenannten Lan-
deserstaufnahmeeinrichtungen (LAE) zentral: In gro-
ßen Einrichtungen werden alleinreisende Erwachsene 
und Familien in nicht abschließbaren Wohneinheiten 
mit gemeinschaftlich genutzten Sanitäranlagen und 
zentraler Essensversorgung untergebracht (wie bspw. 
in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Hal-
berstadt bis zu 1.100 Personen). Nach der Verteilung 
wird die Unterbringungsfrage den Aufnahmekommu-
nen überlassen, von denen der Großteil ebenfalls Ge-
meinschaftsunterkünfte betreibt und nur zwei Land-
kreise (Dessau und Anhalt-Bitterfeld, Stand: 31.8.2023) 
ausschließlich dezentrale Unterbringung gewährleis-
ten. Diese Zuständigkeiten rund um Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung sowie die Frage der Auf-
enthaltsdauer in LAE sind im Landesaufnahmegesetz 
(AufnG) vom 21. Januar 1998 geregelt.

Nach den bundesgesetzlichen Neuregelungen vom 
14. Februar 2019 zu den sogenannten AnkER-Zentren 
und längerer Verweildauer in den LAE wurde auch das 
Landesaufnahmegesetz in Sachsen-Anhalt überarbei-
tet (AufnG ST, GVBl. LSA S. 33). Seitdem gilt grund-
sätzlich eine verlängerte Verweildauer in LAE von bis 
zu 18 Monaten. Für besonders Schutzbedürftige wurde 
die Dauer von höchstens sechs Monaten beibehalten; 
dazu zählen vor allem Familien, alleinreisende Frauen, 
Personen mit schweren körperlichen oder psychischen 
Erkrankungen, Traumatisierte, LSBTTIQA* sowie Per-
sonen mit Folter- oder Vergewaltigungserfahrungen. 
In der Praxis erweist sich die Identifizierung solcher 
besonderer Schutzbedarfe jedoch als immense He-
rausforderung: Häufig sind sich Betroffene der damit 
einhergehenden Rechte nicht bewusst oder Verantwor-
tungstragende sind nicht ausreichend für die Identifi-
zierung qualifiziert, sodass sie nicht immer in der Lage 
sind, über die Konsequenzen für Dauer und Ablauf des 
Asylverfahrens angemessen zu beraten.

Zudem gelten in Sachsen-Anhalt zwei Leitlinien mit 
empfehlendem Charakter: die «Unterbringungsleitli-
nie» («Leitlinien für die Unterbringung und soziale Be-
treuung von nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigten 
Ausländern»; RdErl. des MI vom 15.1.2013 – 34.11-
12235/2-24.10.1.4.3), in der Mindeststandards für 
Camps formuliert sind, sowie der «Leitfaden zum 
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt in Erstauf-
nahmeeinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt» 
vom 9. Mai 2018, der als Gewaltschutzkonzept gilt (vgl. 
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt 2016). Zuständig für de-
ren Umsetzung sind das Landesministerium für Inneres 
und Sport und untergeordnet das Landesverwaltungs-
amt. Die in der sogenannten Unterbringungsleitlinie 
formulierten Mindeststandards wurden indes für das 
Jahr 2023 ausgesetzt. Begründet wurde die Ausset-
zung mit unzureichenden Unterbringungskapazitäten 
in den Kommunen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Staatlich ge-
lenkte Unterbringungs- und Versorgungsstrukturen 
von Schutzsuchenden in Sachsen-Anhalt sind Teil eines 
Verwaltungs- und Kontrollregimes, das an den Maßstä-
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ben «leichterer» Steuerbarkeit, Ressourcenschonung 
bei zuständigen Verwaltungen und Kosteneinsparung 
ausgerichtet ist. Die leitende Maxime ist scheinbar ef-
fektive und effiziente Kontrolle. Die Bedürfnisse der 
Menschen, ihre Schutzbedürftigkeit, die Wahrung ihrer 
(Menschen-)Rechte und ihre rücksichtsvolle Behand-
lung spielen eine untergeordnete Rolle. Dass schnelle 
Verfahren, möglichst viele ablehnende Bescheide und 
Abschiebungen maßgebliche Ziele der Migrationspoli-
tik sind, steht den dafür anfallenden hohen Kosten der 
Unterbringung paradox entgegen.

Schulbildung
Grundsätzlich gilt für geflüchtete Kinder das Recht auf 
Zugang zu regulärer Schulbildung. Für die Gewährleis-
tung dieses Rechts, entsprechende Regelungen und 
Umsetzung sind jeweils die Bundesländer zuständig. 
In Sachsen-Anhalt sind das Recht auf Schulbildung so-
wie die Schulpflicht im Landesschulgesetz inklusive er-
gänzender Erlasse geregelt. In der seit dem 1. August 
2018 geltenden Fassung2 heißt es in § 33 «Recht auf Bil-
dung» grundlegend:

«Das Land Sachsen-Anhalt gestaltet und fördert das Schul-

wesen so, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf 

Bildung möglichst umfassend verwirklichen können. Un-

terschiedlichen Bildungschancen und Begabungen soll 

durch besondere Förderung der betreffenden Schülerinnen 

und Schüler entsprochen werden.»

Paragraf 36 gibt vor, dass der «Besuch einer Schule […] 
für alle im Lande Sachsen-Anhalt wohnenden Kinder 
und Jugendlichen verpflichtend [sei] (Schulpflicht)», die 
Schulbehörde aber Ausnahmen zulassen kann, § 37 re-
gelt den Beginn der Schulpflicht, § 40 die Dauer und 
ihr Ende. Die Ausnahme für Schüler*innen mit Migra-
tionshintergrund ist in einem Erlass des Ministeriums 
für Bildung vom 3. Dezember 2018 (SVBl. LSA 2019: 
19) geregelt: «Begleitete Kinder und Jugendliche unter-
liegen der Schulpflicht, wenn sie ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Land haben. Für die Dauer 
des Aufenthaltes in einer Erstaufnahmeeinrichtung be-
steht keine Schulpflicht.»

Nach der Verteilung aus LAE in Aufnahmekommu-
nen sollen Kinder im Schulalter «durch die Schulbehör-
de auf der Grundlage einer pädagogischen Einzelfall-
prüfung entsprechend ihrem Alter und ihrer Vorbildung 
in die erstaufnehmende Schulform der allgemeinbil-
denden Schulen zugewiesen» werden (§ 3 des Erlas-
ses); falls Schüler*innen nach Erfüllung der Vollzeit-
schulpflicht im Herkunftsland keinen schulischen 
Abschluss erwerben konnten, wird vom Landesschul-
amt im Einzelfall über den weiteren Schulbesuch ent-
schieden.

Fraglich ist demnach, für wen, ab wann und mit wel-
cher Dauer die Schulpflicht gilt. Der Erlass gibt eine 
Sonderregelung für Kinder und Jugendliche in LAE vor, 
die das Schulgesetz und das Recht auf Bildung letztlich 
umgeht. Auch nach der Flucht besteht also kein direk-
ter Zugang zu regulärer und frühkindlicher (Schul)-Bil-
dung. In den LAE des Landes Sachsen-Anhalt gibt es 

beschränkte Angebote der Caritas – die sogenannten 
Lernwerkstätten –, die einer Regelschule aber keines-
falls gleichgesetzt werden können.

Faktisch haben Kinder, die mit ihren Eltern in einer 
LAE leben, keine Entscheidungsfreiheit. Allein das 
Land entscheidet über den Zeitpunkt der Verteilung 
von der Landeserstaufnahme auf die Kommunen und 
somit über den Zeitpunkt, ab wann für die Kinder laut 
Erlass des Bildungsministeriums die Schulpflicht gilt. 
Die aktuelle Gesetzes- und Erlasslage in Sachsen-An-
halt führt faktisch zu struktureller Diskriminierung der-
jenigen Kinder, die
–  bereits lange Zeit keinen Zugang zu regulärer Schul-

bildung durch die Flucht, gegebenenfalls auch auf-
grund instabiler Verhältnisse vor der Flucht hatten;

–  sich in einer emotional schwierigen Situation befin-
den (z. B. infolge des Verlusts des sozialen Gefüges 
und des gewohnten Umfelds);

–  eine Sprachbarriere haben oder der deutschen Spra-
che nicht mächtig sind;

–  keine stabilisierenden Effekte oder Selbstwirksam-
keit erleben dürfen;

–  über keinerlei Schutzräume, Rückzugs- oder Aus-
gleichsmöglichkeiten (z. B. durch Sport-, Freizeit- und 
Kulturaktivitäten) verfügen.

Wir halten den Erlass von 2018 zu Ausnahmeregelun-
gen für Kinder und Jugendliche mit Fluchtgeschich-
te für rechtswidrig, da er unserer Einschätzung nach 
das Grundrecht auf Bildung, das Diskriminierungsver-
bot sowie die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) 
bricht. Unserem Kenntnisstand nach wurde bisher je-
doch nicht auf Zugang zum regulären System frühkind-
licher Bildung oder zum regulären Schulsystem wäh-
rend der Zeit in einer LAE geklagt. Aus Gesprächen mit 
Betroffenen erfahren wir, dass während des Asylver-
fahrens notgedrungen der Fokus auf der Sicherung der 
Aufenthaltsperspektive liegt und meist die Befürchtung 
besteht, dass sich eine Klage gegen die Verweigerung 
der Beschulung negativ auf das Asylerfahren auswir-
ken könnte. Auch wenn dies nicht der Fall ist und sein 
darf, kann die Trennung der Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten den Betroffenen nur schwer vermit-
telt werden. Ebenfalls möglich ist, dass eine Klage auf 
Beschulung in LAE abgewiesen wird, da der Weg durch 
das deutsche Rechtssystem meist langwierig ist und 
Menschen, die bereits nicht mehr in der LAE wohnen, 
nicht mehr klageberechtigt sind (vgl. Lies 2023).

Das Recht auf Bildung läuft ins Leere, wenn eine 
rechtliche Durchsetzung verunmöglicht wird. Es be-
darf einer politischen Verantwortungsübernahme für 
die Einhaltung des Rechts auf Bildung für alle Kinder 
und Jugendlichen – und zwar ausnahmslos.

2 Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. August 2018 (GVBl. LSA S. 244), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24. März 2020 (GVBl. LSA S. 108), geändert durch das Fünfzehnte Gesetz 
zur Änderung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 8. Juli 2022 
(GVBl. LSA S. 149). 
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KOMMUNALE REGELUNGEN 
IN SACHSEN-ANHALT
Landkreise und kreisfreie Städte sind in Sachsen-Anhalt 
für die langfristigere Unterbringung nach dem Auszug 
aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen zuständig. Ver-
antwortlichkeiten sind hierbei auf für Minderjährige und 
Familien relevante Behörden aufgeteilt: Sozialamt, Aus-
länderbehörde (ABH), Jugendamt, Sozialer Dienst, Kin-
der- und Jugendhilfe, Integrationskoordinator*innen. 
Je nach Themenbereich greifen unterstützende An-
gebote von kommunalen oder freien Trägern, unter 
anderem Beratungs- und Unterstützungsstrukturen 
(z. B. Migrations- und Familienberatungsstellen, Frau-
enhäuser), Angebote des gesellschaftlichen Lebens 
(z. B. Sport- und Freizeitangebote, außerschulische 
Bildungsangebote, Vereine) und Infrastruktur (ÖPNV, 
Ärzt*innen, Therapeut*innen/psychiatrische Einrich-
tungen, Spielplätze, Schwimmbad).

Im Bildungsbereich rund um Kita und Schule sind so-
wohl Landesstrukturen (bezüglich Lehrkräften, Lern-
inhalten, Sprachförderung) als auch Kommunalstruk-
turen (u. a. Räumlichkeiten, Gebäudeinstandhaltung) 
relevant.

ZUR AKTUELLEN SITUATION 
IN SACHSEN-ANHALT
In Sachsen-Anhalt werden Schutzsuchende zuerst in 
den zentralen Landeserstaufnahmeeinrichtungen in 
Halberstadt und Magdeburg untergebracht. Eine ge-
plante, voraussichtlich 2024 eröffnende Außenstelle in 
Stendal liegt (ebenso wie das Massencamp in Halber-
stadt) weit außerhalb der Stadt, auf einem ehemaligen 
Militärgelände. Die Gebäudekomplexe in Halberstadt 
und Magdeburg sind mit Stacheldrahtzäunen und be-
wachten Eingangspforten abgeriegelt und vermitteln 
eher den Eindruck von Inhaftierung als von menschen-
würdiger Unterbringung. In der LAE Stendal werden, 
wie das Ministerium für Inneres und Sport im Rahmen 
von Gesprächen und öffentlichen Veranstaltungen mit-
teilte, mit einer Belegung von rund 50 Prozent beson-
ders Schutzbedürftige, also vor allem Kinder und ihre 
Familien untergebracht. 

Die Massenunterbringung in LAE ist für alle dort Un-
tergebrachten von Unsicherheit, Dauerstress und ho-
her emotionaler sowie psychischer Belastung geprägt. 
Nach oftmals mehrjähriger Flucht und Gewalterfahrung 
im Herkunftsland und auf den Fluchtrouten erschwert 
das Eintreffen in Massencamps ein emotionales An-
kommen, weil sowohl Aufenthaltssituation als auch Le-
bensperspektive lange unklar bleiben. Die Aussetzung 
der Schulpflicht verstärkt die Isolation zusätzlich. Res-
ilienz gegenüber diesen herausfordernden Zuständen 
ist bei den Bewohner*innen unterschiedlich gegeben.

Innerhalb von LAE und Gemeinschaftsunterkünften 
ist die Möglichkeit, weitere Gewalterfahrungen zu ma-
chen, stets gegeben. Hierzu müssen auch Abschiebun-
gen und das Miterleben der Abschiebung anderer ge-
zählt werden. Potenzieller Dauerstress wirkt sich auch 
auf unbeteiligte Minderjährige massiv aus und kann 

schwere gesundheitliche Folgen haben. Fehlende 
Selbstbestimmung im Familienleben verstärkt psychi-
sche und körperliche Belastungen: Die Massencamps 
haben keine abgeschlossenen Wohneinheiten mit eige-
nen Sanitäreinrichtungen und Küche, stattdessen wird 
die Essensverpflegung durch das sogenannte Sachleis-
tungsprinzip zentral mit festen Essenszeiten angebo-
ten; es gibt nahezu keine Kochmöglichkeiten; die Lern-
werkstatt ist auf dem Gelände untergebracht, wodurch 
die Isolation im Camp – außerhalb der Mehrheitsgesell-
schaft – erneut verstärkt wird; der Zugang zu Leistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe ist für die in Camps le-
benden Kinder häufig nahezu unmöglich. Viele Eltern 
fühlen sich in ihren Entscheidungsmöglichkeiten ent-
mündigt, was sich negativ auf Paar- und Eltern-Kind-
Beziehungen auswirken kann.

Diesen Bedingungen steht entgegen, dass alle Min-
derjährigen Träger*innen verbriefter Rechte sind. Aus-
nahmen etwa aufgrund der Staatsangehörigkeit oder 
des Aufenthaltsstatus sind nicht zulässig. Kinderrechte 
sind kein Zusatz, den man sich leisten kann – sie müs-
sen in jedem gesellschaftlichen Kontext, auch in Sam-
melunterkünften, umgesetzt werden.

Die Beiträge der Kommunen zur aktuellen Debatte 
um Kapazitätenengpässe zielen vor allem darauf ab, 
dass nur diejenigen Geflüchteten auf die Kommunen 
verteilt werden, die auch langfristig bleiben werden, 
sprich jene mit positiv durchlaufenem Asylverfahren 
und Personen mit «guter Bleibeperspektive». Kom-
munen argumentieren mit fehlenden Kapazitäten und 
vermeintlich hohen Kosten. Qua derzeitiger Rechtsla-
ge sollen Familien mit Kindern jedoch spätestens nach 
sechs Monaten in Aufnahmekommunen ankommen 
können. Sollte sich die Debatte – und infolge schlimms-
tenfalls auch die Rechtslage – weiterhin verschärfen, 
könnte dies zu einer weiteren Einschränkung von Kin-
derrechten durch Verunmöglichung der Beschulung, 
das Fortbestehen der Massenunterbringung und Ähn-
lichem führen. Mit verlängerter Bleibedauer in (Erstauf-
nahme-)Unterbringungen sinken de facto die Chancen 
auf Rechtsvertretung, unabhängige Unterstützungs-
möglichkeiten und langfristige Teilhabeperspektiven. 
Massenunterbringung (insbesondere langfristige) er-
schwert das Ankommen und Bleiben, missachtet die 
Wünsche und Bedürfnisse der geflüchteten Erwachse-
nen und Kinder und erschwert damit gesellschaftliches 
Zusammenleben.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN: FÜR EINE 
KINDERRECHTSKONFORME AUSGESTAL-
TUNG DER UNTERBRINGUNG
Vor dem Hintergrund der bisher formulierten Einord-
nungen im Bund bzw. im Land Sachsen-Anhalt sowie 
der Darstellung der aktuellen Situation in Sachsen-An-
halt soll im Folgenden der Versuch unternommen wer-
den, Lösungen zu formulieren, die auch als Forderun-
gen an Akteur*innen aus Administration und Politik 
zu verstehen sind und den Praktizierenden der Sozia-
len Arbeit gegebenenfalls zur Orientierung dienen kön-
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nen. Dabei kann und soll es nicht darum gehen, einen 
vollumfänglichen Katalog an Vorschlägen vorzulegen 
oder alle Punkte differenziert und tiefgründig auszuar-
beiten. Nach dem Motto «so viel wie nötig, so wenig 
wie möglich» sollen vielmehr Aspekte benannt werden, 
die grundlegend von Bedeutung sein können, wenn es 
um die Wahrung der Menschen- und Kinderrechte im 
Rahmen von Lagern der Erstunterbringung geht. Die-
se können relevant für die Planung bzw. das Monito-
ring bestehender bzw. künftiger Einrichtungen sein und 
Bezugspunkte für Kritik aus der Zivilgesellschaft, von 
NGOs und Sozialer Arbeit darstellen und somit Gegen-
stand von Prozessen der Selbstorganisation und Lob-
byarbeit werden.

Bevor auf die sozialarbeiterische respektive psycho-
logische Betreuung und Versorgung in den Lagern ein-
gegangen wird, soll es um rechtliche bzw. administra-
tive Rahmenbedingungen gehen. Auf Bundesebene 
umfasst dies unter anderem:

eine Überarbeitung des Verteilsystems nach der 
Asylantragstellung, wobei aus kinderrechtlicher Sicht 
insbesondere die Wahlfreiheit des Aufenthaltsortes für 
Familien mit Kindern gegeben sein sollte;

die Streichung des § 47 AsylG bzw. hilfsweise Erlaub-
nis des Auszugs für Familien mit minderjährigen Kin-
dern (§ 49 AsylG) ab dem ersten Tag des Aufenthalts;

die Streichung des § 12a AufenthG bzw. hilfsweise 
die Erlaubnis des Wohnortwechsels für Familien mit 
minderjährigen Kindern (vgl. Kühn/Schlicht 2023);

die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundge-
setz – die wohl wichtigste Weichenstellung –, von der 
aus sich entsprechende Nach- und Neujustierungen in 
Asyl- und Aufenthaltsgesetz ergeben bzw. erzwingen 
lassen könnten.

Auf Landes- bzw. kommunaler Ebene drängt sich die 
Aufnahme der vier Leitprinzipien der UN-KRK (Art. 2, 3, 
5, 6 und 12) in die Landesverfassung auf:
1.  Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskri-

minierung,
2.  Vorrangigkeit des Kindeswohls,
3.  Sicherung von Entwicklungschancen und
4.  Berücksichtigung des Kinderwillens.

Momentan sind Kinder, die in Landeserstaufnahme-
einrichtungen leben müssen, vom regulären Schulsys-
tem ausgeschlossen. Da Schulen unter anderem als 
zentrale Sozialisationsinstanzen fungieren, sind sie als 
Orte des Ankommens für Kinder und Jugendliche von 
besonderer Bedeutung. Außerdem sind Brüche in der 
Bildungsbiografie aufgrund ihrer negativen und lang-
fristigen Auswirkungen im Hinblick auf ein gelingen-
des Bleiben auf ein Minimum zu reduzieren. Folglich 
braucht es ein Recht, am Regelschulbetrieb teilzuneh-
men. Dabei darf der besondere Förderbedarf geflüch-
teter Kinder und Jugendlicher nicht unterschlagen wer-
den. Themen wie Rassismus, Traumasensibilität und 
unterschiedliche Wissensstände müssen im Schulall-
tag besonders berücksichtigt werden. Eine der größten 
Herausforderungen dürfte in vielen Fällen die Sprach-
barriere sein. Die Hinweise aus Bildungsministeri-

en, dass es – selbst wenn es einen politischen Willen 
und eine hinreichende Finanzierung gäbe – aufgrund 
des Fachkräftemangels nicht möglich sei, eine hinrei-
chende Unterstützung zu gewährleisten, sind nicht 
von der Hand zu weisen. Diese Hinweise machen viel-
mehr deutlich, dass sich Versäumnisse auch in der Bil-
dungspolitik negativ auf das gelingende Ankommen 
und Bleiben geflüchteter Menschen auswirken und 
den Anspruch, Kinderrechte zu realisieren, konterka-
rieren können.

Es sollte im vorliegenden Beitrag deutlich geworden 
sein, dass ein langfristiger Verbleib in Landesaufnah-
meeinrichtungen (sowie Gemeinschaftsunterkünften) 
aus kinderrechtlicher Sicht abzulehnen ist und bundes-
politisch alternativ regelbar wäre. Zieht man die zuneh-
mend rechte Schlagseite im politischen Diskurs, der-
zeitige politische Mehrheitsverhältnisse und aktuelle 
Wahlprognosen heran, zeichnet sich jedoch ab, dass 
mit tiefgreifenden politischen Richtungswechseln in 
absehbarer Zukunft nicht zu rechnen ist. Derartige Ein-
richtungen werden weiterhin bestehen, neue werden 
geplant und eröffnet. Wenn die kritische Analyse und 
die gegebenen politischen Realitäten derart im Wider-
spruch stehen, stellt sich allerdings die Frage, ob bzw. 
inwiefern selbstorganisierte Gruppen und Interessen-
vertretungen Einfluss auf die Planungen neuer Camps 
und das Monitoring bestehender Aufnahmeeinrichtun-
gen nehmen können. Hierbei handelt es sich um ein Di-
lemma, dem nur von den aktiven Einzelpersonen, Grup-
pen und Organisationen mit Bezug zu den konkreten 
Gegebenheiten begegnet werden kann.3 Immerhin be-
deuten Versuche der Einmischung zivilgesellschaftli-
cher Organisationen, Akteur*innen der sozialen Arbeit 
und selbstorganisierter Gruppen auch eine Anerken-
nung bestehender Verhältnisse, die als Legitimation 
interpretiert werden könnte – auch wenn Kritik geübt 
wird. Wenn sich aber für eine Politik des «im Gegebe-
nen das Mögliche […] suchen» (Thiersch 2012) ent-
schieden wird, können folgende Aspekte als Orientie-
rungspunkte dienen:

Wenn eine dezentrale Unterbringung von Anfang an 
nicht umgesetzt wird, bedarf es mindestens (1) einer 
Reduzierung der Verweildauer, (2) einer Direktzuwei-
sung in die zuständige Kommune, ohne weitere Umver-
teilungen zwischen verschiedenen Camps. (3) sollten 
die Unterbringungs- und Gewaltschutzleitlinien recht-
lich bindend sein und die relevanten Menschenrechts-
konventionen zur Grundlage nehmen. Schließlich sind 
insbesondere im Hinblick auf Kinderrechte (4) zusätzli-
che Haushaltsmittel für Leistungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe in den Kommunen bereitzustellen, in denen 
LAE betrieben werden.

3 Da professionelle Soziale Arbeit in der Regel staatlich finanziert und eng mit 
politischen Entscheidungsträger*innen, Verwaltungen und weiteren lokalen 
Akteur*innen verbunden ist, ist die Frage nach der politischen Einmischung etwas 
anders gelagert. Soziale Arbeit ist immer schon Teil der bestehenden Verhältnis-
se – und Abhängigkeiten – wodurch der Aktionsradius für Kritik eingeschränkt ist. 
Gleichzeitig ergibt sich aus dieser Verwobenheit und der damit einhergehenden 
Relevanz im (politischen) Feld aus berufsethischer Sicht die Verpflichtung, derar-
tige Prozesse kritisch zu begleiten (Wendt 2022).
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Schließlich geben wir folgende Handlungsemp-
fehlungen für die Betreuung und Versorgung in den 
Camps:
–  Ein altersgerechter Alltag ist eine wichtige Bedin-

gung dafür, Kindern und Jugendlichen die Chance 
zur Persönlichkeitsentwicklung zu geben. Dazu ge-
hören Gelegenheiten zum Spielen, zu kreativem Aus-
druck, Schutz vor Stress und Bedrohung, Privatsphä-
re, das Erproben verschiedener sozialer Rollen und 
Handlungsweisen.

–  Die Gestaltung des Alltags darf jedoch nicht top 
down vorgegeben, sondern muss unter Mitbestim-
mung der Kinder und Jugendlichen entworfen wer-
den. Dazu bietet der Methodenkanon Sozialer Arbeit 
eine große Bandbreite von Verfahrensweisen an, auf 
die zurückgegriffen werden kann.

–  Ferner muss ein Zugang zu Leistungen des Kinder- 
und Jugendhilferechts sichergestellt sein. Dazu ist 
eine enge und kontinuierliche Vernetzung zwischen 
Fachkräften in den Camps und Mitarbeitenden des 
lokalen Jugendamts sowie freien Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe unerlässlich. Angesichts der Tatsa-
che, dass Letztere häufig sozialräumlich externali-
siert sind und in der Regel kein oder kaum Wissen 
bezüglich des bundesdeutschen Hilfesystems be-
steht, kommt den Fachkräften hier eine exponierte 
und sensible Stellung zu.

–  Um zu garantieren, dass die genannten Aspekte reali-
siert werden, empfiehlt es sich, eine*n entsprechend 
ausgebildete*n Kinder- und Jugendbeauftragte*n zu 
beschäftigen, der/die für die sozialarbeiterischen As-
pekte des Camplebens verantwortlich ist und über 
eine spezielle Qualifikation zur Umsetzung von Kin-
derrechten verfügt. Da es bei der Umsetzung von 
Kinderrechten vielfach auch um ihre Durchsetzung 
gehen dürfte, wird diese Tätigkeit mit Konflikten ein-
hergehen. Zur Wahrung der Interessen von Kindern 
und Jugendlichen in dieser Konstellation ist es rat-
sam, die Position der/des Kinder- und Jugendbeauf-
tragten nicht dem Land oder der Trägerleitung zu un-
terstellen, sondern damit einen unabhängigen freien 
Träger zu beauftragen.

–  Die sozialräumliche Lage und die sehr herausfordern-
de und nicht selten belastende Arbeit in den Camps 
macht sie für viele Fachkräfte unattraktiv. Gut ausge-
bildete Mitarbeitende mit Flucht- oder Migrationser-
fahrung in Sachsen-Anhalt zu finden, ist zudem eher 
schwierig. Da sowohl die Sprachfähigkeit als auch 
eine Identifikation aufgrund gleicher oder ähnlicher 
Herkunft wichtig für das Leben in Camps sind, ist die 
Beschäftigung nichtprofessioneller Personen legitim. 
Kritisch ist dabei anzumerken, dass diese sogenann-
ten Betreuer*innen sich mitunter selbst in prekären 
Aufenthalts- und Lebensverhältnissen befinden, die 
sie umso abhängiger von einer Erwerbsarbeit ma-
chen. Gleichzeitig bedarf es fachlicher Ressourcen 
(vor allem Verfahren der Selbstfürsorge und Psycho-
hygiene), um mit den Arbeitsbedingungen – die ge-

gebenenfalls retraumatisieren können – umzugehen. 
Es sollte jedoch in unserem Beitrag deutlich gewor-
den sein, dass eine menschen- und kinderrechtskon-
forme Betreuung und Versorgung ohne professio-
nelle Fachkräfte nicht realisierbar ist (vgl. ASH 2016). 
Um Fachkräfte mit diesem anspruchsvollen Kompe-
tenzprofil zu gewinnen, braucht es nicht nur eine an-
gemessene Vergütung (die mindestens den Maßstä-
ben des öffentlichen Dienstes entsprechen sollte), 
sondern auch eine Abkehr von der Praxis der befris-
teten Beschäftigungsverhältnisse. Ob unter den be-
schriebenen Bedingungen die Kinderrechte gewahrt 
werden können, ist bereits fraglich – aber ohne hoch 
qualifizierte Fachkräfte wird es definitiv nicht möglich 
sein: ohne attraktive Arbeitsbedingungen keine Kin-
derrechte.

FAZIT
Wenn es darum geht, wie Camps für Geflüchtete aus-
gestattet sind und wie der Alltag in ihnen organisiert 
wird, eröffnet sich ein weites und komplexes Feld an 
relevanten Rechtskreisen und politischen Zuständig-
keiten. Dies zwing nicht nur zu einer differenzierten 
Analyse; auch erschwert es die Adressierung politi-
scher Forderungen. Zusätzlich machen die aktuellen 
Mehrheitsverhältnisse und der fehlende politische Wil-
le zur angemessenen Finanzierung (was neben ande-
ren Gründen zu fehlenden Fachkräften führt) pessi-
mistisch, wenn es um die Abkehr von der bisherigen 
defizitären Politik geht, in der die Umsetzung von Kin-
derrechten im besten Fall eine untergeordnete Rolle 
spielt.

Geht man vom aktuellen Planungsstand für die LAE 
in Stendal aus, bleibt Skepsis geboten: Es bleibt unklar, 
wie die Einrichtung baulich final gestaltet sein wird, 
wie besondere Schutzbedarfe identifiziert werden kön-
nen, auf welche Art und Weise das Kindeswohl priori-
siert werden soll, wie Kinder ihre Entwicklungsaufga-
ben bewältigen können und wie Mitgestaltung möglich 
sein wird. Außerdem bleibt zweifelhaft, wie die LAE als 
Arbeitsort für Fachkräfte so attraktiv gestaltet werden 
kann, dass trotz Fachkräftemangel die notwendige Ex-
pertise vorgehalten werden kann.

Perspektivisch wird es daher darum gehen, kleine 
Verbesserungen im Rahmen konkreter Prozesse und 
Strukturen zu erkämpfen. Da die geopolitische Lage 
Menschen auch in Zukunft zur Flucht zwingen wird 
und sie trotz eines immer restriktiveren europäischen 
Grenzregimes in Deutschland ankommen werden, kön-
nen derartige lokale Erfolge die Lebensrealität vieler 
Menschen konkret und massiv verbessern. Dafür sind 
vor allem eine kritische Zivilgesellschaft und eine kri-
tisch-politische Soziale Arbeit vonnöten. Trotzdem ist 
die Abschaffung von Camps als zentrales Ziel nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Denn aus menschen- und kin-
derrechtlicher Sicht gilt: Camps sind kein Ort für Kinder 
und kein Ort für Erwachsene – ein Camp ist kein Ort für 
niemanden!
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JANINE KAMINSKI

ALLE JUNGEN MENSCHEN HABEN DIE GLEICHEN RECHTE
DIE FÖRDERUNG DER TEILHABE UND BETEILIGUNG VON JUNGEN 
MENSCHEN IN ERSTAUFNAHMESTELLEN

EINLEITUNG
In meiner Funktion als Projektkoordination der Kinder- 
und Jugendinteressenvertretung der Hansestadt Sten-
dal im Verein KinderStärken e. V. möchte ich in diesem 
Artikel auf die besondere Situation von jungen Men-
schen1 mit ihren Familien in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen aufmerksam machen. Es wird in dem Text beleuch-
tet, wie deren Mitwirkungsrechte und Selbstvertretung 
gefördert und deren Bedürfnisse und Belange mithilfe 
einer in der Kommune angesiedelten Kinder- und Ju-
gendinteressenvertretung nach außen kommuniziert 
werden können. Zunächst wird die Funktion einer In-
teressenvertretung durch Erwachsene, die Selbstver-
tretung der jungen Menschen und deren Bedeutungen 
erklärt, im Anschluss auf ein positives Beispiel aus der 
Hansestadt Stendal eingegangen. Am Ende werden ei-
nige Handlungsempfehlungen aus Sicht meiner tägli-
chen Arbeit gegeben.

OBERSTES GEBOT IST ES,  
DIE RECHTE DER KINDER ZU WAHREN
Laut UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) haben 
junge Menschen unter anderem das Recht auf Mitbe-
stimmung (Artikel 12, UN-KRK), das Recht auf ein ge-
sundes Aufwachsen (Artikel 24, UN-KRK), das Recht 
auf Bildung (Artikel 28, UN-KRK) sowie das Recht auf 
Schutz im Krieg und auf der Flucht (Artikel 22 und 28 
UN-KRK) (vgl. BMFSFJ 2022: 15, 19, 20, 22, 25). Ge-
rade in Krisensituationen sind diese Rechte besonders 
wichtig und gelten für alle Kinder, unabhängig von de-
ren Herkunft. Aus diesem Grund steht in Erstaufnahme-
einrichtungen eine aktive Auseinandersetzung mit den 
Kinderrechten und Beteiligungsmöglichkeiten im Vor-
dergrund. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass junge 
Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen keine ho-
mogene Gruppe darstellen und alle dort stattfindenden 
Prozesse wie Aufnahme, Tagesstrukturen, gemeinsame 
Aktivitäten usw. differenziert und personenbezogen be-
trachtet werden müssen. Das lässt junge Menschen als 
Akteur*innen wieder in den Fokus rücken und ist für die 
Förderung ihrer Selbstwirksamkeit notwendig.

Eine Interessenvertretung und Vermittlung durch ei-
ne erwachsene Person sind in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen unabdingbar, um dort lebende junge Menschen 
hinsichtlich ihrer Artikulationsfähigkeit zu unterstützen. 
Deshalb gilt es, solche Strukturen auszubauen. Obers-
tes Gebot ist es, die Rechte der Kinder in dieser Umge-
bung zu wahren und ihnen die Möglichkeit zu bieten, 
ihre Meinung zu äußern und an Entscheidungen mitzu-
wirken, die ihr Leben betreffen. Kinder- und Jugendin-
teressenvertretungen können dabei eine entscheiden-
de Rolle spielen.

Hierbei kann auf Erfahrungen aus bereits installierten 
Kinder- und Jugendinteressenvertretungen zurückge-
griffen werden, die in der Kommune verankert sind. Im 
besten Fall gibt es eine zusätzliche Vertretungsperson 
in der Erstaufnahmeeinrichtung, die geschult ist, Be-
teiligungsprozesse anzustoßen und anzuleiten, um da-
mit die Selbstvertretungskapazitäten der dort lebenden 
jungen Menschen im Alltag zu stärken.

WAS BEDEUTET EINE INTERESSEN-
VERTRETUNG DURCH ERWACHSENE 
UND EINE SELBSTVERTRETUNG DURCH 
JUNGE MENSCHEN?
Nicht alle jungen Menschen können ihre Interessen 
selbst vertreten. Zum Teil hat das mit ihrem Entwick-
lungsstand zu tun, zum Teil mit ihrem sozialen und un-
tergeordneten rechtlichen Status. Deshalb kommt Er-
wachsenen in der Vertretung ihrer Interessen eine sehr 
bedeutsame Aufgabe zu. Dabei ist darauf zu achten, 
dass keine Bevormundung oder Abwertung infolge 
von Adultismus (d. h. dem ungleichen Machtverhält-
nis zwischen Erwachsenen und jungen Menschen) 
stattfindet. Der Umgang mit den jungen Menschen, ih-
ren Bedarfen und Rechten muss auf Augenhöhe erfol-
gen (Liebel 2015: 146). Kinderinteressen können aber 
nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von jungen 
Menschen vertreten werden, die sich für andere Kin-
der und Jugendliche einsetzen wollen. Dies kann unter 
dem Begriff Selbstvertretung zusammengefasst wer-
den (ebd.: 147).

Und was bedeutet das konkret im Kontext einer 
Erstaufnahmeeinrichtung? Die Aufgabe einer Kinder- 
und Jugendinteressenvertretung kann sowohl von ei-
ner Fachkraft innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung 
übernommen werden als auch von einer externen Per-
son aus der Kommune. Eine ihrer Funktionen ist die ei-
ner Vermittlungsinstanz zwischen den Interessen von 
Erwachsenen und jungen Menschen, indem sie sich 
etwa darum bemüht, Hierarchien zwischen diesen 
und dem Betreuungspersonal oder pädagogischen 
Mitarbeiter*innen abzubauen und für eine Sensibilisie-
rung der Letzteren zu sorgen. Sie hat zudem einzugrei-
fen, wenn Kinderrechte verletzt oder missachtet wer-
den, und sollte als Sprachrohr der Betroffenen dienen. 
Kinder und Jugendliche sollen immer als Expert*innen 
ihres Lebens(umfelds) verstanden werden. Deshalb ist 
es notwendig, sie stets nach ihren Interessen und Be-
dürfnissen zu fragen und ihr Selbstbewusstsein und ih-
re Selbstwirksamkeit zu fördern, damit sie sich im bes-

1 Hier sind junge Menschen bis 27 Jahre gemeint (gemäß UN-KRK und § 7 
SGB VIII).
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ten Fall selbst und eigenverantwortlich für ihre Belange 
einsetzen können.

Zudem ist es wichtig, die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen bei allen kommunalpolitischen Planun-
gen und Entwicklungen stärker zu berücksichtigen so-
wie viele Abläufe zugänglicher zu gestalten, damit die 
Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, Einfluss zu 
nehmen, erweitert werden.

ERFAHRUNGEN AUS DER LOKALEN 
PRAXIS
In diesem Teil geht es um die bisherige Erfahrung auf 
der lokalen Ebene. Es wird vor allem gezeigt, welches 
Potenzial in kommunalen Gemeinwesen steckt. Am 
Beispiel der Hansestadt Stendal, die seit 2019 über ei-
ne Kinder- und Jugendinteressenvertretung verfügt,2 
möchte ich in diesem Text darauf eingehen, was sinn-
voll genutzt werden kann und welche Methode durch 
Projektarbeit gut erprobt ist. In Stendal sind gemein-
sam mit der Hochschule Magdeburg-Stendal, mit dem 
Landkreis Stendal und vielen Institutionen und Verei-
nen zahlreiche Angebote zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen von jungen geflüchteten Menschen ge-
schaffen worden. Besondere Erwähnung verdient hier 
eine Methode der kreativen Zusammenarbeit zwischen 
Menschen ohne und Menschen mit Migrations- bzw. 
Fluchterfahrung.

Im Rahmen des Projekts «LiVe – Lebenswelten in 
Verbindung» des Vereins KinderStärken e. V. wur-

de eine Ausstellung (2017–2020) mit dem Titel «Zwi-
schenraum» zum Thema Flucht, Ankommen und 
Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund erarbeitet. Ziel des Projekts war es, die 
verschiedenen Perspektiven der involvierten Menschen 
mithilfe von Workshops und Interviews sichtbar zu ma-
chen. Es sollte verdeutlicht werden, welche Aspek-
te das Ankommen und Zusammenleben im Landkreis 
Stendal erschweren und welche es erleichtern. Außer-
dem war die Auseinandersetzung mit eigenen Vorur-
teilen und Erwartungen sowie die Hinterfragung und 
Reflexion dessen ein wichtiger Bestandteil des Projekt-
prozesses. Die Ergebnisse wurden mithilfe einer digi-
talen und analogen Ausstellung aufgearbeitet und sol-
len zum gemeinsamen Austausch anregen, um so das 
Zusammenleben in der lokalen Gesellschaft zu fördern. 
Ein dazu angefertigtes Begleitheft unterstützt lokale In-
stitutionen, Schulen, Jugendclubs etc. dabei, sich mit 
den oben genannten Themen auseinanderzusetzen 
(Deme et al. 2020: 15).

Hierbei wurden Methoden wie narrative Einzelin-
terviews, Gruppeninterviews (leitfadengestützte In-
terviews) und kreative Workshops, bei denen Po-
laroidkameras zum Einsatz kamen, angewendet. 
Diese Methode der kreativen Zusammenarbeit zwi-
schen Menschen mit und Menschen ohne Migra-

2 Kinder- und Jugendinteressenvertretung der Hansestadt Stendal unter: www.
kinderstaerken-ev.de/ki abrufbar.

Fotografie «Zwischen frei sein und unerwünscht» aus einem Workshop im Rahmen des Projekts «LiVe – Lebenwelten in Verbindung»,  

© KinderStärken e. V., 2018

http://www.kinderstaerken-ev.de/ki
http://www.kinderstaerken-ev.de/ki
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tions- und Fluchterfahrung erlaubt es, sich auf ver-
schiedenen Ebenen miteinander auszutauschen, in 
die gemeinsame Erfahrung zu gehen und herauszu-
finden, was für ein solidarisches Miteinander wich-
tig ist. Sie könnte auch in Erstaufnahmeeinrichtungen 
für Geflüchtete zum Einsatz kommen, um dort Parti-
zipation und Selbstwirksamkeit gerade der jungen 
Bewohner*innen zu fördern, indem beispielsweise In-
terview- und Fotostreifzüge durch den Ort begleitet 
oder gemeinsame Aktionen mit anderen Einrichtun-
gen geplant werden.

Der folgende Satz stellt eine Kernaussage der Pro jekt-
arbeit und der damit entstandenen Ausstellung «Zwi-
schenraum» des Vereins KinderStärken e. V. von 2017 
bis 2020 dar: Es ist zentral, dass sich Akteur*innen der 
Mehrheitsgesellschaft bzw. Bürger*innen ohne Fluch-
terfahrung auf einen Perspektivwechsel einlassen und 
in die Situation von anderen Menschen hineinverset-
zen. Außerdem wurde in der Ausstellung der Blick auf 
Gemeinsamkeiten von Bürger*innen mit und ohne 
Fluchterfahrung gerichtet und dabei erkannt, dass ei-
ne solche Betrachtung uns alle oft sehr weit bringt. Es 
zeigt, dass wir uns auf gewisse Weise doch alle ähn-
lich sind und uns gleiche Dinge wünschen. Eine tref-
fende Schlussfolgerung aus der Projektarbeit war die 
folgende:

«Es gibt Dinge, die es schwermachen können für Men-

schen, miteinander zu leben. Jeder Mensch hat nur be-

stimmte Ressourcen – also nicht unendlich viel Geld oder 

Zeit. Manchmal sprechen wir nicht die gleiche Sprache. 

Das bedeutet aber nicht, dass wir gar nicht miteinander 

sprechen können. Es gibt Dinge, die wir uns wünschen. 

Ganz egal, wer wir sind oder woher wir kommen. Zum Bei-

spiel ein ‹Zuhause›: Ein Ort, an dem wir uns sicher und ge-

borgen fühlen. Ein Ort, an dem wir immer willkommen sind. 

Ein Ort, an dem wir angenommen sind, wo wir selbst sein 

dürfen. Dort, wo uns der Geruch von dem Essen das Was-

ser im Mund zusammenlaufen lässt. Dort, wo unsere Fami-

lie ist. Dort, wo unsere Freunde sind. Dort, was uns vertraut 

ist. Ein Ort, den wir vielleicht verlassen wollten oder muss-

ten. Manchmal ist es kein Ort, sondern eine Idee. Dort, wo 

wir frei sind, uns keiner verfolgt. Dort, wo es genug Arbeit 

und Essen für alle gibt. Ein Ort, an dem sich alle verstehen, 

so wie sie sind.» (Deme et al. 2020: 15)

Jeder Mensch hat das Recht darauf, sich frei zu ent-
falten, solange andere dabei in ihren Rechten nicht 
eingeschränkt werden. Doch manchmal teilen wir 
Menschen in Kategorien ein. Das kann Vorurteile be-
günstigen. Denn es wird gesagt: «Die Menschen, die 
aus dieser Gruppe sind, die sind so und so.» Dabei ist 
völlig egal, ob sie das tatsächlich sind. Es reicht, dass 
sie von uns in diese Gruppe eingeteilt wurden. In eini-
gen Fällen wird sogar davon ausgegangen, dass diese 
Personen weniger wert sind als die «eigene» Gruppe. 
Das wird als Rechtfertigung verwendet, um Benachtei-
ligung und Ungleichbehandlung zu begründen. Wenn 
das passiert, dann ist es Diskriminierung (vgl. Küpper/
Zick 2015).

Auszug aus einem Interview mit Batoul und David, zwei Teilnehmer*innen eines Workshops im Rahmen des Projekts «LiVe – Lebenwelten in 

Verbindung», © KinderStärken e. V., 2018
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Demzufolge ist für die Erstaufnahmeeinrichtungen 
für geflüchtete Menschen essenziell, dass Fachkräf-
te genau für diesen Perspektivwechsel zu den Themen 
Macht, Vorurteile etc. geschult und sensibilisiert wer-
den. Denn eine veränderte Haltung ist enorm wichtig, 
um auf Augenhöhe mit geflüchteten Jugendlichen und 
Kindern arbeiten zu können. Wie relevant dieser Aspekt 
ist, zeigt die Aussage «Überleben war das große Ziel» 
aus einem Gruppeninterview mit Menschen, die als Teil 
des Projekts «LiVe – Lebenswelten in Verbindung» über 
ihre Fluchtgeschichten sprachen.3 Solche Aussagen 
können mehr Verständnis für die Situation von Geflüch-
teten auslösen und auch bei Fachkräften das Bewusst-
sein dafür stärken, wie wichtig es ist, deren Lebenser-
fahrungen mehr zu berücksichtigen.

WICHTIGE HANDLUNGSFELDER 
IN  ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNGEN 
AUS SICHT EINER KINDER- UND 
JUGENDINTERESSEN VERTRETUNG
Die Förderung der Mitwirkungsrechte und Selbstver-
tretung von geflüchteten Kindern bzw. Minderjährigen 
in Erstaufnahmeeinrichtungen ist von großer Bedeu-
tung, um ihre Rechte zu wahren und sicherzustellen, 
dass ihre Interessen angemessen auch von Fachkräf-
ten vertreten werden. Hier sind einige Möglichkeiten, 
wie dies erreicht werden kann:

Stärkung von Beteiligung und Mitbestimmung
Geflüchtete junge Menschen sollten aktiv in Entschei-
dungsprozesse einbezogen werden, die ihr Leben und 

ihre Situation betreffen. Dies kann durch regelmäßige 
Treffen und Workshops in den Einrichtungen selbst er-
reicht werden, bei denen die Kinder ihre Meinungen, 
Bedenken und Vorschläge äußern können. Das könn-
ten zum Beispiel Entscheidungen zum Tagesablauf, 
zu Gruppenregeln, Freizeitaktivitäten oder Bildungs-
angeboten sein. Hierfür ist es wichtig, sichere Räume 
zu schaffen, um Vertrauen nach Erlebnissen zum Bei-
spiel mit Gewalt und Krieg im Heimatland und/oder auf 
schwierigen Fluchtrouten aufzubauen.

Hierfür kann eine Kinder- und Jugendinteressenver-
tretung von Vorteil sein, weil sie das Fachpersonal mit 
seinen begrenzten zeitlichen Ressourcen entlasten und 
angemessene Beteiligungsprozesse initiieren kann. Au-
ßerdem können junge Menschen einen Kinderrat grün-
den, der eine ähnliche Funktion wie eine Kinder- und 
Jugendinteressenvertretung hat, lediglich von Kindern 
und Jugendlichen selbst organisiert wird. Des Weiteren 
könnte die Methode aus dem oben beschriebenen Pro-
jekt «LiVe – Lebenswelten in Verbindung» genutzt wer-
den, um einen Austausch mit interessierten Menschen 
aus der Kommune anzuregen und vielleicht in eine Ko-
operation mit Einrichtungen wie lokalen Jugendclubs 
oder Begegnungsstätten zu gehen.

Das Deutsches Kinderhilfswerk (2019) spricht sich 
schon seit Längerem für verbesserte Rahmenbedingun-
gen für die Kinder- und Jugendbeteiligung aus, unter 
anderem mit dem Argument, dass Beteiligungsprozes-

3 Nachzuhören unter https://zwischenraum.live.

Zettel eines geflüchteten jungen Mannes an der Wand seines Wohnheimzimmers, © KinderStärken e. V., 2018

https://zwischenraum.live
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se die Integration und Teilhabe gerade benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher erhöhen und soziale Ausgren-
zungsprozesse vermeiden können. Für diese Beteili-
gungsprozesse sind kinderfreundliche Räume sinnvoll, 
in denen junge Menschen ihre Meinungen frei äußern 
können. Das können spezielle Spielräume, Kunst- und 
Kreativwerkstätten oder Gesprächskreise sein. Was be-
deutet das aber im Falle einer Erstaufnahmeeinrichtung 
für geflüchtete Menschen?

Bereitstellung von altersgerechten Informationen
Es ist wichtig, geflüchteten Kindern Informationen über 
ihre Rechte, über die Abläufe im Asylverfahren und 
über vorhandene Unterstützungsangebote in einer für 
sie verständlichen Weise zur Verfügung zu stellen. Hier-
bei sollten sprachliche und kulturelle Barrieren berück-
sichtigt werden.

Unterstützung von Selbstorganisation und 
 Empowerment
Die Schaffung von Möglichkeiten zur Selbstorganisati-
on von geflüchteten Kindern kann dazu beitragen, ihre 
Mitwirkungsfähigkeiten und Selbstvertretungskompe-
tenzen zu stärken. Dies kann beispielsweise durch die 
Einrichtung von Kinder- oder Jugendgremien oder -rä-
ten erfolgen. Es geht hierbei um Empowerment und da-
rum, dass Kindern und jungen Menschen die Möglich-
keit gewährt wird, ihre Interessen und Rechte selbst zu 
vertreten sowie ihre soziale Situation zu stärken. Des 
Weiteren ist die Erweiterung von Handlungs- und Be-
teiligungsräumen essenziell. Junge Menschen brau-
chen Angebote, sich an Projekten, Vorhaben, Ideen 
oder Ähnlichem zu beteiligen und darüber individuelle 
Handlungsfähigkeit zu erfahren. Denn Kinder und Ju-
gendliche haben nicht die gleichen Möglichkeiten wie 
Erwachsene, ihre Interessen zu artikulieren. Gerade die 
eingeschränkte Handlungsautonomie sowie fehlende 
soziale Anerkennung bzw. die Diskriminierung von Kin-
dern infolge von Adultismus bewirken ein Ungleichge-
wicht.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen den un-
gleichen Chancen zur Selbstvertretung von jungen 
Menschen und der generationalen Ordnung, die un-
ser Handeln strukturiert und von uns jeden Tag neu 
geschaffen und aufrechterhalten wird. Die generatio-
nale Ordnung ist wichtig, da sie Kindern und Jugendli-
chen sowie Erwachsenen Orientierung für ihr Handeln 
bietet. Zugleich hat sie aber auch Nachteile für junge 
Menschen, weil Erwachsene diejenigen sind, die «die 
Fäden in der Hand halten» und denen in der Regel die 
Entscheidungs- und Urteilsgewalt zugeschrieben wird. 
Während Erwachsene im Allgemeinen als reif und vo-
rausschauend gelten, werden junge Menschen oft als 
unreif und unüberlegt wahrgenommen und damit ab-
gewertet (Bühler-Niederberger 2005). Um dem entge-
genzusteuern, ist das Empowerment von jungen Men-
schen essenziell. Hier gibt es vier Dimensionen von 
Macht, auf die wir achten sollten: Kompetenz, Bedeut-
samkeit, Selbstbestimmung und Einfluss (Spreitzer 

1995: 38). Es geht nicht nur darum, junge Menschen 
in Erstaufnahmeeinrichtungen zu befähigen, sondern 
vor allem darum, sie zu ermächtigen. Hierfür bedarf es 
einer Umverteilung bzw. Abgabe von Macht (Power-
sharing) zugunsten junger Menschen. Hier sollte der 
Adultismus-Check so oft wie möglich angewendet wer-
den. Ein Beispiel: Würde ich einer erwachsenen Per-
son je sagen, dass es regnet und sie eine Regenjacke 
braucht? Würde ich einer erwachsenen Person sagen, 
dass sie aufessen muss, weil morgen sonst die Sonne 
nicht schein? Würde ich einer erwachsenen Person sa-
gen, wie sie ihren Tagesablauf gestalten soll? Mit die-
sem kleinen Tool kann man sich selbst immer wieder 
hinterfragen und darauf achten, etwas Macht an junge 
Menschen abzugeben und nicht auf den eigenen An-
schauungen und Überzeugungen zu beharren.

Ziel sollte es sein, dass junge Menschen selbst be-
stimmt(er) handeln können und mehr Kontrolle über 
die Gestaltung der eigenen sozialen Lebenswelten be-
kommen. Deshalb ist es notwendig, mithilfe einer Kin-
der- und Jugendinteressenvertretung in Erstaufnah-
meeinrichtungen nach außen zu kommunizieren, was 
hierfür notwendig ist, und in Zusammenarbeit mit Inte-
gra tions koordinator*innen (Personen, die für Themen 
wie Migration und Integration zuständig sind) vor Ort 
nach Lösungen zu suchen. Hilfreich hierfür kann auch 
ein Patennetzwerk sein, das sich um die gesamte Fami-
lie kümmert und ihren Angehörigen dabei hilft, sich mit 
den Verwaltungsstrukturen in Deutschland zurechtzu-
finden (das betrifft z. B. das Bildungs- und Gesundheits-
system, das Asylverfahren etc.). Für den Sprachaus-
tausch ist eine Kooperation mit den Volkshochschulen 
und Sprachschulen anzuraten.

Schulung und Unterstützung von 
Interessenvertreter*innen
Eine grundlegende Herausforderung und Vorausset-
zung für eine bessere Interessenvertretung von ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen ist es, ein Umfeld 
zu schaffen, in dem sie sich sicher und geschützt füh-
len. Durch Schulungen und eine Sensibilisierung der 
Fachkräfte kann erreicht werden, dass mehr Verständ-
nis für ihre Bedürfnisse und Rechte entsteht und sie 
besser dabei unterstützt werden, an Entscheidungen 
mitzuwirken und ihre Interessen selbst zu vertreten. 
Wie bereits erwähnt, sind hierfür Weiterbildungen von 
Fachkräften zu den Themen Macht, Vorurteile und Hal-
tung, aber auch interkulturelle Kompetenz sowie Kennt-
nisse zu Kindeswohl und Kinderrechten essenziell. Nur 
so kann das Bewusstsein im Umgang mit jungen ge-
flüchteten Familien geschärft sowie ein respektvolles 
und für die Mitwirkung der jungen Menschen förder-
liches Umfeld in den Erstaufnahmeeinrichtungen ge-
schaffen werden.

Öffentlichkeitsarbeit und Advocacy
Um die Interessen geflüchteter Kinder und junger 
Menschen nach außen zu kommunizieren, ist es un-
erlässlich, ihre Geschichten und Perspektiven be-
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kannt zu machen. Dies kann durch Medienarbeit, 
Kampagnen, Veranstaltungen und Advocacy-Arbeit 
erreicht werden, um die Öffentlichkeit und politische 
Entscheidungsträger*innen auf die Bedürfnisse und 
Rechte geflüchteter Kinder aufmerksam zu machen.

Die Förderung der Mitwirkungsrechte und Selbstver-
tretung von geflüchteten Kindern ist ein zeitaufwendi-
ger und manchmal auch komplizierter Prozess. Damit er 
erfolgreich ist, braucht es eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit zwischen den Entscheidungsträger*innen, 
den in Erstaufnahmestellen Beschäftigten, den Kindern 
selbst, zivilgesellschaftlichen Organisationen und an-
deren relevanten Akteur*innen.

In unserer Arbeit als Kinder- und Jugendinteressen-
vertretung ist es elementar, dass wir die Bedürfnisse 
von jungen Menschen gemeinsam mit ihnen bespre-
chen und manchmal auch hinterfragen. Denn sonst 
bleibt es bei einer gewissen Sprachlosigkeit, werden 
Wünsche nicht ausgesprochen, etwa wenn sie nicht 
dem Mainstream entsprechen und sich junge Men-
schen nicht trauen, ihre Bedürfnisse klar zu äußern. 
Das ist vielleicht unsere Kern- oder Querschnittsauf-
gabe: Jungen Menschen die Reflexionsmöglichkeit zu 
geben, offen über ihre Bedürfnisse und Interessen zu 
sprechen und sie nicht abzuwerten. Dazu sind am Prin-
zip der Gleichberechtigung orientierte Beteiligungs-
prozesse notwendig sowie die von uns vorgestellten 
Strukturen einer Kinder- und Jugendinteressenvertre-
tung.

WAS BRAUCHEN WIR DEMNACH FÜR 
EINE GUTE BETEILIGUNG VON JUNGEN 
MENSCHEN IN ERSTAUFNAHMEEINRICH-
TUNGEN?
Es ist unerlässlich, dass Beteiligung auf Augenhöhe 
stattfindet und die Methoden zur Förderung der Par-
tizipation und Teilhabe an die Zielgruppe angepasst 
werden. Prozesse sollten immer niedrigschwellig und 
transparent gestaltet werden – gerade um Vertrauen zu 
schaffen und junge Menschen in ihren verschiedenen 
Lebenswelten abzuholen. Denn für geflüchtete Kinder 
gilt dasselbe wie für alle Kinder: Sie sind Expert*innen 
ihres Lebens.

Eine respektvolle und wertschätzende Haltung auf-
seiten der Erwachsenen ist also eine unentbehrliche 
Notwendigkeit. Ein zugewandter Umgang, die Bereit-
schaft, nachzufragen und zuzuhören, eine unterstüt-
zende, verlässliche, aber auch zurückhaltende Haltung 
ist in Übereinstimmung mit den Qualitätsstandards des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend für die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen grundlegend für ein Gelingen von Partizipations-
prozessen (BMFSFJ 2015: 10–13).

Mitwirkung und Selbstvertretung von geflüchteten 
Kindern in Erstaufnahmestellen erfordern eine bewuss-
te und kontinuierliche Anstrengung. Es ist von großer 
Bedeutung, dass junge Menschen als aktive Teil neh-
mer*innen und Expert*innen ihrer eigenen Lebenssi-
tuation verstanden und anerkannt werden und wir ihre 
Rechte und Interessen angemessen berücksichtigen.

Fotografie «Zusammenhalt» aus einem Workshop im Rahmen des Projekts «LiVe – Lebenswelten in Verbindung», © KinderStärken e. V., 2018
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Kinder- und Menschenrechtsorganisationen sowie zivilgesellschaliche Träger weisen auf die prekäre Si-

tuation von Kindern in den Sammelunterkünen für geflüchtete Menschen hin. Während Kinderschutz 

in sozialpolitischen und wissenschalichen Debatten als ein unbestrittener Handlungsrahmen für das 

Wohl aller Kinder erachtet wird, stellen Flüchtlingsunterküne Ausnahmeorte dar, in denen Grundrechte 

von Kindern unzulänglich beachtet werden bzw. die UN-Kinderrechtskonvention unzulänglich umgesetzt 

wird. Das ist umso mehr der Fall in Landeserstaufnahmeeinrichtungen, die als ein provisorischer Aufent-

haltsort für Schutzsuchende konzipiert sind. Für viele Kinder wird jedoch das Provisorium zur dauerhaf-

ten Lebenssituation, sobald sie die Aufenthaltsorte häufig wechseln (müssen).  

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die geplanten Landesaufnahmeeinrichtung in Stendal (im Fol-

genden: LAE) beschloss die Projektgruppe „Solidarische Stadtbürgerscha – Solidarische Region Altmark“ 

auf einem Fachtag, Vertreter*innen aus verschiedenen Institutionen, Ministerien sowie der Zivilgesell-

scha und Praxistätige zusammenzubringen und in Austausch über die prekäre Lage von Kindern in den 

Aufnahmeeinrichtungen sowie über mögliche Lösungsansätze im Rahmen der Verwirklichung von Kin-

derrechten zu sprechen. Die Betrachtung des Fachtages konzentrierte sich auf Kinder, die mit der Familie 

geflüchtet sind. 

 

Danksagung 

Der Fachtag „Kinderrechte in Einrichtungen für geflüchtete Menschen“ wurde im Rahmen des Bundes-

programms „Demokratie Leben!“ durch den Verein KinderStärken e.V. und die Partnerscha für Demo-

kratie des Landkreises Stendal gefördert. Die Organisation und Durchführung des Fachtags wurde tatkräf-

tig unterstützt durch die Hochschule Magdeburg-Stendal, die Kerngruppe der AG „Solidarische Stadtbür-

gerscha – Solidarische Region Altmark“, KinderStärken e.V., den Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. sowie 

die Altmärkische Bürgerstiung Hansestadt Stendal. 

Die Protokollierung des Fachtags übernahmen Claudia Kipping und Judith-Navina Liban. 

Anmerkung zum Programm: Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt war 

durch Volker Harms, Leiter des Referats 35: Erstaufnahme, Unterbringung und Rückführung, vertreten. 

Die Teilnahme von Susi Möbbeck (Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales Gesundheit und 

Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt) an der Podiumsdiskussion sowie der Input von Janine Kamin-

ski (KinderStärken e.V.) fielen kurzfristig aus. 
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Eröffnung des Fachtages 

 

Der Fachtag wurde mit Grußworten von Professor Volker Wiedemer, Prorektor für Hochschulent-

wicklung und -marketing, eröffnet. Er zeigte die Einbettung der Aktivitäten der Projektgruppe im Rah-

men des Hochschulgeschehens auf und begrüßte deren vergangene sowie kommende Veranstaltungen. 

 

In seinem Grußwort verwies der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal, Bastian Sielers, die Aktualität 

und Relevanz der Thematik. Er fügte an, dass die in Stendal angekommenen Ukraine-Geflüchteten zu-

meist in Wohnungen untergebracht wurden, und betonte, dass die Unterbringung der Drittstaatler*innen 

nicht in den Hintergrund geraten dürfe. Der Oberbürgermeister gab einen Ausblick auf die in Stendal für 

500 Geflüchtete geplante Unterkun, die im Mai 2024 in einer Containerlösung realisiert werden soll. Da-

bei unterstrich er, dass es sich um keine endgültige Lösung, sondern vielmehr um einen Zwischenort auf 

dem Weg hin zu einer eigenen Wohnung handle. Die Unterbringungsstruktur müsse die Bedürfnisse der 

Geflüchteten fokussieren sowie Privatsphäre gewähren, damit es gleichermaßen ein Ort des Rückzuges 

und letztlich der Integration sein kann. 

 

 
 

Besonderes Augenmerk gelte den Rechten der Kinder, betonte der Oberbürgermeister, sowie deren Bil-

dungsbiografie. Lange Wartezeiten und Mobilitätsdefizite führten dazu, dass dem Platzbedarf der geflüch-

teten Kinder an Schulen in Sachsen-Anhalt nicht sofort gerecht werden könne und somit ebenso die nö-

tige Begegnung mit anderen Kindern fehle. 
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Bastian Sielers begrüßte einen sinnstienden Austausch sowie das Werben für Akzeptanz und Abläufe, 

die Hürden für in Deutschland, insbesondere in Sachsen-Anhalt ankommende Menschen abzubauen. 

Nicht zuletzt ginge es gleichermaßen um die schrumpfende Bevölkerung sowie die Gewinnung von Ar-

beitskräen. 

 

In der Einleitung hin zu den fachlichen Inputs wies Sevasti Trubeta, Professorin für Kindheit und Migra-

tion, auf die hohe Aktualität der Thematik und die Notwendigkeit des konstruktiven Dialogs zwischen 

Zivilgesellscha, Vertreter*innen der Politik und der Stadt und Bürger*innen hin. Sie legte nahe, dass eine 

LAE für geflüchtete Menschen, eine Zwischenstation auf einem langen und gefährlichen Fluchtweg dar-

stelle, wobei nicht alle es bis dahin schafen. Daran erinnert in tragischer Weise der schwere Bootsunfall 

an einer griechischen Küste einen Tag zuvor (14. Juni), bei dem zahlreiche Menschen ums Leben kamen. 

Auch die Verschärfung von Grenzverfahren erschweren die prekäre Situation schutzsuchender Menschen 

auf ihrem Fluchtweg. Einige Tage zuvor verständigten sich 

die Innenministerien der EU-Mitgliedstaaten auf eine ge-

meinsame Position zur Reform des Europäischen Asylsys-

tems, die die Errichtung von Halagern an den EU-Außen-

grenzen vorsieht; geflüchtete Kinder mit ihren Familien 

werden nicht davon ausgenommen.  

 

Im Folgenden pointierte Sevasti Trubeta die Kernfragen im 

Mittelpunkt des Fachtags: Wie könne eine „Zwischensta-

tion“, wie es eine LEA ist, zur Lebenschance für geflüchtete 

Kinder werden? Wie könne man dabei eine Ghettobildung 

sowie die Entstehung von parallelen Strukturen in der lo-

kalen Gesellscha abwenden? Welcher gesetzliche und 

weitere Handlungsbedarf zur Umsetzung der UN-Kinder-

rechtskonvention in der LEA besteht? Wie könne man Mit-

wirkungsrechte geflüchteter Kinder in LEAs fördern und in 

die breite Öffentlichkeit kommunizieren? 
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1. Session des Fachtages 

 

Moderation: Raimund Sternal  

Vorsitzender “Runder Tisch für Zuwanderung und  

Integration, gegen Rassismus in Sachsen-Anhalt“ 

 

  

  

  

  

  

Die UN-Kinderrechtskonvention im Kontext des Asyl- und Aufenthaltsrechts: 

Umsetzung bei Erstunterbringungseinrichtungen für geflüchtete Menschen 

 

Sophia Eckert, terre des hommes Deutschland e. V. 

In ihrem fachlichen Input stellte Sophia Eckert den 

rechtlichen Rahmen für Kinder in LAEs vor. Dabei hob 

sie die Rechtsbindung Deutschlands an die UN-Kin-

derrechtskonvention hervor, deren Rechte durch Indi-

viduen einklagbar sind.  
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Kinderrechte und Grundgesetz 

Prof. Dr. Michael Klundt, Hochschule Magdeburg-Stendal 

 

Michael Klundt, Professor für Kinderpolitik, kon-

zentrierte den Blick auf die Verankerung der UN-Kin-

derrechtskonvention in das Bundesgesetz.  
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Landeserstaufnahme als Ausnahmesituation: Zur Frage der 
Vereinbarkeit der UN-Kinderrechtskonvention im Kontext 
der Landeserstaufnahme für geflüchtete Menschen in 
Sachsen-Anhalt 

Christine Bölian, Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V.  

Nora Brezger, PRO ASYL e. V. 

 

Die Referentinnen skizzierten die relevanten bundes- und landesge-

setzlichen Regelungen hinsichtlich der Erstaufnahme und kontex-

tualisierten die Lebensbedingungen, denen LAE-Bewohner*innen 

und insbesondere Kinder ausgesetzt sind. So wurde beispielsweise 

das sog. „EASY-Verfahren“, nachdem Geflüchtete ohne Rücksicht auf 

mögliche bereits bestehende (familiäre) Kontakte auf die Bundes-

länder verteilt werden, als problematisch herausgearbeitet. U. a. auf-

grund des Dauerstresses und den damit einhergehenden gesund-

heitlichen Folgen, vor allem in Spezialeinrichtungen für besonders 

schutzbedürige Personen, wie sie in Stendal geplant sei, konsta-

tierten Christine Bölian und Nora Brenzger, dass LAEs keine Orte 

für Kinder und Jugendliche seien, und sprachen sich für eine Än-

derung des Verteilungssystems sowie nicht zuletzt die ausnahms-

lose Umsetzung der Kinderrechte aus.   
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Empowerment und Partizipation trotz 
Kinderrechtsverletzungen? Kinder und Jugendliche als 
Akteur*innen in Geflüchtetenunterkünften  

Mohammed Jouni, Jugendliche ohne Grenzen & Referent für Antirassismus und Empowerment 

 

In seinem Beitrag betonte Mohammed Jouni, dass geflüchtete Menschen nicht nur durch Kriegserfahrun-

gen traumatisiert seien, sondern auch aufgrund der Unterbringung in Deutschland traumatisiert würden. 

Träger setzten sich nicht machtkritisch mit sich selbst auseinander und trügen zur Kulturalisierung von 

individuellen Problemen bei, wenn ihr Blick defizitär ausgelegt sei. 

Dabei fehlen Jugendlichen vor allem Vorbilder, denn Sozialarbeitende seien zumeist Weiß und teilen häu-

fig deren Rassismuserfahrungen und Lebensrealitäten nicht. Insgesamt seien Fachkräe in Jugendhil-

feeinrichtungen unzureichend mit den Communities vernetzt und nicht selbstreflektiert genug, um den 

Jugendlichen den nötigen Raum für eigene Partizipation zu geben. 

 

Zentrale Bedeutung habe allem voran, dass 

Menschen immer ein Bleiberecht hätten, 

und der demografische Wandel kein Argu-

ment hierfür sein dürfe, so Mohammed 

Jouni. Vielmehr gehe es darum, die politi-

sche Partizipation, die wichtig und möglich 

ist, umzusetzen und die Ausgrenzung durch 

ein rassistisch sowie ideologisch geprägtes 

Bild zu erkennen und letztlich eingehend zu 

reflektieren und zu überwinden. 
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Podiumsdiskussion 

 

Auf Grundlage der vorangehenden Impulsbeiträge fand anschließend eine Podiumsdiskussion statt, die 

von Anne Wihstutz, Professorin an der Evangelischen Hochschule Berlin, geleitet und moderiert wurde.  

Auf dem Podium saßen: 

Volker Harms, Leiter des Referats 35: Erstaufnahme, Unterbringung und Rückführung im Ministerium 

des Inneren und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 

Michael Bertram, Sozial- und Politikwissenschaler und Mitarbeiter des Flüchtlingsrats e.V. Sachsen-An-

halt, zudem als externer Lehrbeauragter an der Hochschule Magdeburg-Stendal tätig und im Jungen 

DBSH, der Jugendorganisation des Deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit e.V., engagiert, 

Sophia Eckert, terre des hommes e.V., 

Michael Klundt, Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal.  

 

 

Mit der Podiumsdiskussion wird das Ziel verfolgt, in einen Dialog mit Vertretungen der Bereiche Politik, 

Zivilgesellscha und Wissenscha zu treten. Nach den Eingangsfragen, die den einzelnen Diskutanten und 

Diskutantinnen zugeordnet waren, wird im Folgenden die Podiumsdiskussion thematisch gruppiert und 

ergebnisorientiert wiedergegeben.  

 

Eingangsfrage an Volker Harms: Wie setzen Sie sich konkret dafür ein, dass 

Kinderrechte für geflüchtete Kinder von Anfang an, also in der Landesaufnahme-

einrichtung in Stendal, umgesetzt werden? 

 

Volker Harms betont die Verkürzung der Verfahrensdauer auf ca. drei Monate und hebt die derzeitige 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer von zwei Monaten in der „Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerbende 

des Landes Sachsen-Anhalts (ZASt)“ in Halberstadt hervor. Seinen Angaben zufolge sind derzeit 20 % der 

Bewohner*innen der ZASt Halberstadt Kinder. Dort wird vor Ort Asylverfahrensberatung vor der Anhö-

rung ermöglicht, was zukünig ebenfalls für Bewohner*innen der LAE Stendal der Fall sein soll. 

 

In der aktuell noch bestehenden LAE in Bernburg, die mit Fertigstellung der Stendaler Landeseinrichtung 

durch letztere ersetzt wird, ist die Situation um Rückzugsräume suboptimal. Für die LAE in Stendal ist 

Verbesserung in dieser Hinsicht in Planung. So werden gesonderte Gebäude für Familien mit Kindern und 
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für alleinreisende Frauen vorgehalten, und es wird u.a. einzelne abschließbare Bereiche für Familien ge-

ben. Das Gebäude mit 500 Plätzen für besonders vulnerable Schutzsuchende wird mit einem Sichtschutz-

zaun versehen. Es gibt geschlossene, durch elektronische Systeme gesicherter Bereiche. 

 

Für das Außengelände sind Spielplätze vorgesehen sowie ein großer Bereich inklusive Bolz- und Basket-

ballplatz zur sportlichen Betätigung. 

 

Speziell ausgebildetes Betreuungspersonal inklusive Kinderschutzbeauragte sollen in der LAE in Stendal 

vorgehalten werden, die außerdem tagesstrukturierende Angebote unterbreiten. Die vom Ministerium für 

Bildung erlassene Aussetzung der Schulpflicht bleibt weiterhin in Kra, sodass “Lernwerkstätten” als 

schulvorbereitendes Angebot durch die Caritas in der LAE in Stendal realisiert werden sollen. 

 

Eingangsfrage an Sophia Eckert: Wie wird in der Zusammenarbeit mit Ehren-

amtlichen in der Bildung und Betreuung von geflüchteten Kindern die Nachhal-

tigkeit und Qualität von Angeboten sichergestellt, so dass das Recht auf Bildung 

für die Kinder von Anfang an umgesetzt werden kann? 

 

Vor dem Hintergrund des universellen Rechtes auf Bildung bezweifelt Sophia Eckert, ob die “Lernwerk-

stätten” zukünig kindgerechter ausgestaltet werden könnten, da diese Werkstätten aus ihrer Sicht den 

Regelunterricht nicht ersetzen können. Letzteres müsse noch ermöglicht werden. 

 

Sophia Eckert verweist darauf, dass das Recht auf Bildung über den Schulbereich hinausgeht und eben-

falls den Elementarbereich umfasst; dabei bezieht sie sich auf das General Comment der UN-KRK [Anm. 

der Redaktion: General comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children 

Outside their Country of Origin, Committee on the Rights of the Child]. In Bezug auf den Elementarbereich 

betont Sophia Eckert die ganzheitliche und gezielte Förderung aller Fähigkeiten des Kindes, die im Recht 

auf Bildung verankert sind und über die bloße Beaufsichtigung und Betreuung der Kinder hinausgeht. 

Hierin liegt die enorme Wichtigkeit, die diesem Bereich zugesprochen werden sollte. Vor der Folie des 

Diskriminierungsverbots muss geflüchteten Kindern die Möglichkeit eröffnet werden, an Stelle von Alter-

nativangeboten innerhalb einer LAE eine Kindertageseinrichtung besuchen zu können. Gemäß SGB VIII 

haben alle Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland einen Anspruch auf die Förderung in 

einer Kindertageseinrichtung. 

 

Kinderrechtliche Defizite, wie fehlender Schul- und Kita-Besuch, so Sophia Eckert, können durch ehren-

amtlich Tätige oder das Engagement Sozialarbeitender nicht kompensiert werden. Die Gewährung der 

Rechte ist ausschließlich staatliche Aufgabe. Obgleich Sozialarbeitende und Ehrenamtliche zur Umset-

zung beitragen können, ersetzt ihr Einsatz nicht die staatliche Verpflichtung der Realisierung der UN-Kin-

derrechtskonvention.  
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Wenn Ehrenamtliche für die Betreuung oder Aktivitäten mit Kindern engagiert werden, plädiert Sophia 

Eckert für eine Orientierung am Child Safeguarding Policy, einer Methode des institutionellen Kinder-

schutzes (Anm. der Redaktion: Siehe Save the Children: Safeguarding Children: What Is a am Child Safe-

guarding Policy?). Die Child Safeguarding Policy beinhaltet u.a. Kurse und Weiterbildung zu kinderschutz-

relevanten Aspekten, Richtlinien, zu denen sich Ehrenamtler*innen verpflichten sowie zur Vorlage eines 

Führungszeugnisses. Ferner verweist sie auf die Achtung der Elternrechte. Beispielsweise ist es wichtig, 

Eltern bei einem geplanten Ausflug mit den Kindern ausführlich und verständlich zu informieren und 

entsprechende Einverständniserklärungen unterzeichnen zu lassen. Über diesen Weg wird u.a. versucht, 

eventuellen Dissonanzen zwischen Eltern, Kinder und dem Ehrenamt zu begegnen. 

Eine Betreuung und Begleitung von Ehrenamtler*innen erachtet Sophia Eckert allerdings als essenziell. 

Für die Begleitung von Geflüchteten brauchen sie inhaltliches Wissen, wofür gezielte Fortbildungen an-

geboten werden sollten. Da sie mit den herausfordernden Erfahrungen der Geflüchteten konfrontiert sind, 

benötigen sie zudem psychosoziale Unterstützung. 

Notwendig ist außerdem ein Ombudswesen, das Kindern und Jugendlichen Partizipation ermöglicht. 

Kinder haben bisher keinen Zugang zu Beschwerdemöglichkeiten und finden kein Gehör.  

 

Eingangsfrage an Michael Klundt: Welche politischen Strategien erkennen Sie 

in Sachsen-Anhalt, die der materiellen Armut und der Diffamierung von geflüch-

teten Familien und Geflüchteten gezielt entgegenwirken? Mit welchem Effekt? 

 

Michael Klundt konstatiert die abgelegene und isolierte Lage, in der in Sachsen-Anhalt Geflüchtete unter-

gebracht sind. Er streicht heraus, dass selbst diese Isolation aus keiner Zufälligkeit heraus stattfindet und 

fragt angesichts dessen nach der Ausrichtung (landes-)politischer Strategien. 

 

Beispielsweise lebe die vorherige Generation von Geflüchteten weiterhin in der Peripherie der Stadt Sten-

dal. Resultierend aus dieser Tatsache bedarf es einer Wohnungspolitik ohne Segregation. Vor dem Hin-

tergrund selbst der dezentralen, dennoch segregierten Unterbringung stelle sich die Frage, ob ein politi-

scher Wille zum Austausch von Kindern untereinander vorhanden ist.  

 

Zielführend wäre, dass geflüchtete Kinder und Kinder, die bereits in Stendal leben, mehr gemeinsame 

Zeit als bisher miteinander verbringen. Thematische und inhaltliche Bezüge zueinander seien vorhan-

den, die könnten aufgenommen werden. Hierfür sollten beispielsweise Jugendsportverbände u.a. als 

ideengebende Instanz einbezogen werden, wenn gemeinsame sportliche Aktivitäten im Vordergrund ste-

hen. Diese vorhandenen Ressourcen sollten genutzt werden. 

 

Kostenloses Kita- und Schulessen stelle eine weitere sinnvolle Maßnahme dar, um Kinder- und Jugend-

hilfe, Schule und die Kinder und ihre Familie zu verbinden. (Anm. der Redaktion: den Antrag der Linken-

Fraktion zu kostenfreiem Kita- und Schulessen lehnte der Landtag von Sachsen-Anhalt im Juni 2023 ab.) 

Dennoch würde diese Maßnahme Essen ohne Stigmatisierung und Hervorhebung bestimmter Gruppen 

von Kindern sowie gemeinsame Mahlzeiten als Teil des pädagogischen Prozesses ermöglichen.  
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Professor Klundt erhellt die Korrelation von Armut und Reichtumsverteilung mit einem provokanten 

humoristischen Gleichnis: Ein Bänker, ein Bildzeitungsleser und ein Asylbewerber sitzen am Tisch, auf 

dem 20 Kekse liegen. Davon nimmt sich der Bänker 19 Kekse und sagt zum Bildzeitungsleser: “Pass auf, 

der Asylbewerber nimmt dir deinen Keks weg.” Zwei Bedeutungsebenen seien in diesem Gleichnis ent-

halten: Zum einen, dass es Vorurteile gegenüber bestimmten Menschengruppen gebe und zum anderen, 

dass diese Praxis jahrzehntelang akzeptiert worden und ohne Widerspruch geblieben sei. Essenziell sei 

jedoch, über “die 19 Kekse” zu sprechen, schlägt Michael Klundt vor.  

 

Demzufolge müssten die politischen Maßnahmen alle Menschen bedenken, was die Solidarität fördern 

und den Konkurrenzgedanken reduzieren würde. Des Weiteren müssten Ressentiments und Vorurteile 

aufgenommen und besprochen werden. 

 

Eingangsfrage an Michael Bertram: Wie sehen Ihre Instrumente im Rahmen 

der Mitarbeit in der Härtefallkommission und am Runden Tisch für Zuwanderung 

und Integration gegen Rassismus aus, um auf die Asyl- und Migrationspolitik in 

Sachsen-Anhalt im konkreten Fall einzuwirken? Welche Erfahrungen haben Sie 

aus der konkreten Praxis? 

 

Michael Bertram zufolge gelange die Härtefallkommission zur Einsicht, dass rechtliche Regelungen auf 

Bundes- und Landesebene die tatsächlichen Bedarfe nicht abdecken. Die Kommission fälle individu-

elle Entscheidungen über Einzelfälle, aus denen heraus jedoch eine Politisierung, wie das Anstoßen von 

politischen Prozessen, schwierig sei. Sofern Kinder in diesen Einzelfällen zu den Betroffenen zählen, spiele 

das Kindeswohl allerdings keine prioritäre Rolle, sondern stelle einen Aspekt neben anderen dar. Der 

Runde Tisch biete Möglichkeiten der Vernetzung und Anhörung von lokalen Anliegen. 

 

Überdies bezog sich Michael Bertram auf relevante Projekte und Aktivitäten des Flüchtlingsrats e.V. Sach-

sen-Anhalt.  

 

Das Projekt “Rights of Residence” ziele auf Empowerment von Geflüchteten ab, fördere ihre Selbstorgani-

sation und unterstütze sie mit Ressourcen und spezifischen methodischen Wissen. Die involvierten Fach-

kräe agieren eher im Hintergrund, denn vorrangig soll den Erfahrungen, dem Wissen und den Initiativen 

von Geflüchteten der Raum eröffnet werden. Zahlreiche Kundgebungen vor Ausländerbehörden Sachsen-

Anhalts stehen bisher als Resultat des Projektes zu Buche. 

 

Neben der Projektarbeit zähle die Lobbyarbeit, Öffentlichkeits- und Pressearbeit zu den politischen Ein-

mischungsinstrumenten des Flüchtlingsrates. Hierbei schwinge die UN-Kinderrechtskonvention stets mit. 

Exemplarisch zeige sich das in der Mitorganisation und aktiven Teilnahme dieser Veranstaltung, die dem 

Ziel nachgeht, den Diskurs auf politischer, kommunaler und Landesebene anzuregen. Ferner versuche der 

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt in Bezug auf die LAE Stendal relevante Kontakte zu Verantwortlichen auf 

Landes- sowie kommunaler Ebene und in die Wissenscha hineinzuknüpfen und Wissen zu sammeln. 
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Grundsätzlich hält Michael Bertram zentrale Unterbringungen wie Landes(erst-)aufnahmeeinrichtun-

gen für keine adäquaten Orte für Kinder. Er erkennt allerdings an, dass es diese Einrichtung auch in 

Stendal zukünig geben werde und sucht insofern die Einflussnahme auf ein möglichst kinderrechtskon-

formes Umsetzen in der LAE mit den angesprochenen Mitteln. 

 

 

 

 

 

Im Anschluss an die Eingangsfragen beginnt ein reger Austausch, dessen Schwerpunkte im Folgen-

den verkürzt wiedergegeben werden. 

 

Verkürzte Asylverfahrensdauer oder Qualität des Asylverfahrens? 

Die Aufenthaltsdauer in einer LAE dürfe nicht mit der Asylverfahrensdauer verknüp, sondern müsse 

separiert voneinander betrachtet werden, hebt Sophie Eckert hervor. Eine verkürzte Verfahrensdauer 

mindere die Qualität des Asylverfahrens insbesondere von Familien und besonders vulnerablen 

Menschen, die potenziell traumatischen Erlebnissen ausgesetzt waren. Die schlechte Qualität begründet 

Sophia Eckert damit, dass Geflüchtete erst eine adäquate, ruhige Phase des Ankommens und Bewältigens 

des Erlebten brauchen, um den Mut zu fassen, über ihre Asylgründe sprechen zu können. Folglich ist es 

sinnvoll für die Qualität des Asylverfahrens, vor der Anhörung, den Kern des Asylverfahrens, die LAE, die 

ein adäquates Ankommen strukturell verhindere, verlassen, dezentral leben und genesen zu können. Da-

für bedürfe es innerhalb einer LAE eine sensible Wahrnehmung der Fachkräe gegenüber Vulnerabilitä-

ten und den damit potenziell verbundenen Verhaltensweisen, stellt Sophia Eckert heraus.  

 

§ Asylverfahrensberatung  

 

Auf die Frage hin, wie die Pläne zur Asylverfahrensberatung in Stendal aussehen, antwortete Volker 

Harms, dass überlegt werde, die Beratung in der Stendaler LAE anzusiedeln, um Transfers der in Stendal 

untergebrachten Familien nach Halberstadt zur Beratung zu vermeiden. Eventuell könne ebenfalls die 

Anhörung des Asylverfahrens in Stendal stattfinden.  

 

Aufenthalt in einer Landesaufnahmeeinrichtung oder Regelbeschulung? 

In einer Wortmeldung moniert eine Mitarbeiterin der ZASt Halberstadt die Forderung, maximal einen 

Monat in einer LAE zu verbringen und beru sich u.a. hierbei auf die Phase des Ankommens von Kindern 

in einer LAE und den Lehrkräemangel in Schulen. 

 

Sophia Eckert unterstreicht, dass geflüchtete Kinder in den Schulen nicht am gleichen Unterricht wie in-

ländische Kinder, sondern an einem individualisierten Angebot innerhalb der Schule teilnehmen kön-

nen sollten. Ihrer Ansicht nach kann der Lehrkräemangel nicht die Begründung dafür sein, das Recht 
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auf Bildung zu untersagen. Die schulische Vorgehensweise mit aus der Ukraine geflüchteten Kindern 

zeige, dass die zeitnahe Regelbeschulung funktioniert, stellt Sophia Eckert vergleichend fest. Schulvorbe-

reitende Maßnahmen können außerdem in privaten Unterbringungsmöglichkeiten, in kleineren Wohn-

gruppen oder weiteren Settings gelingen, die nicht einer massenhaen Unterbringung wie einer LAE ent-

sprechen. Vor der Folie einer geforderten inklusiven Gesellscha, so weiterhin Eckert, müsse sich insge-

samt Gedanken um inklusive Gestaltung des Schulkontextes gemacht werden, der geflüchtete Kinder in-

kludiert. 

 

Michael Bertram bestätigt die problematische und schwierige Situation im Kontext Schule. Er kritisiert 

allerdings die Fokusverschiebung, denn weder die Lehrkräe noch die Schüler*innen sind verantwortlich 

dafür, dass ihr Recht auf Bildung (nicht) gewährt werde. Vielmehr stecken politische Versäumnisse hinter 

der prekären Schulsituation. Gleichzeitig dürfe das Recht auf Bildung trotz der herausfordernden Bedin-

gungen im Schulsystem für bestimmte Kinder nicht außen vor gelassen werden.  

 

Kinderschutz in LAE 

Mit Blick auf die entstehende LAE in Stendal und Unterbringungen in Sachsen-Anhalt wird das Thema 

Kinderschutz aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet; dieses weist strukturelle Lücken auf.  

 

§ Betriebserlaubnis und Mindeststandards 

 

Volker Harms erklärt, dass es keine Betriebserlaubnis für das Betreiben einer Landeserstaufnahmeein-

richtung bedürfe. Seinen Ausführungen zufolge obliegt die Aufsicht über die Einrichtung dem Landes-

verwaltungsamt, das ebenfalls die entsprechende Beschwerdestelle darstellt. Die durch das BMFSFJ for-

mulierten Mindeststandards für Einrichtungen für geflüchtete Menschen haben nur einen empfehlenden 

und keinen verpflichtenden Charakter. 

Zum Vergleich beschreibt Michael Klundt, dass in der Kinder- und Jugendhilfe die Betriebserlaubnis einer 

Einrichtung vom Vorhandensein eines Beschwerde- und Beteiligungsmanagements abhänge (§ 45 SGB 

VIII).  

 

§ Gewaltschutz 

 

Gewaltschutz im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention sei in Lagern für Geflüchtete nicht möglich, kon-

statiert Sophia Eckert. Das Asylgesetz normiere für besonders vulnerable Gruppen bestimmte Ansprüche. 

Die Unterbringung in einer LAE und ihre Rahmenbedingungen zögen unausweichlich eine Nichteinhal-

tung dieser Ansprüche nach sich. Hierbei seien mehrere kinderrechtliche Ansprüche betroffen (Recht 

auf Bildung, Recht auf Beteiligung, Recht auf Gesundheit). Insgesamt potenzieren sich die unzufrieden-

stellenden Rahmenbedingungen in diesen massenhaen Unterbringungen, was konfliktives Potenzial 

berge, so fährt Sophia Eckert fort. Summa summarum plädiert sie eingehend für einen Paradigmenwech-

sel und eine dezentrale Unterbringung, denn ohne eine Unterbringung in Landesaufnahmeeinrichtun-

gen bedürfe es keiner Debatte über Mindeststandards für besagte Einrichtungen. 
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Aus dem Publikum und auf dem Podium wurde intensiv über die praktische Ausgestaltung von Beteili-

gungsformaten für Kinder und Jugendliche in Landesaufnahmeeinrichtungen diskutiert, während Kon-

sens über die Notwendigkeit der Beteiligung bestand. 

 

a) Kinderbeirat in LAE als Beteiligungsinstrument? 

 

Volker Harms berichtet von früheren Versuchen, Kinderbeiräte in der ZASt zu gründen. Die kurze Verweil-

dauer habe seiner Ansicht nach die Formierung eines Kinderbeirats erschwert, weswegen er an die Situa-

tion angepasste Modelle suche. Angemerkt wird aus dem Publikum, dass ein Kinderbeirat mit entspre-

chenden Befugnissen ausgestattet sein sollte, um die damit intendierte Partizipation tatsächlich zu ermög-

lichen. 

 

Michael Klundt lenkt die Aufmerksamkeit auf eine notwendige, stetige Weiterentwicklung der Umset-

zung von Kinderrechten und ein prozedurales Verständnis der UN-Kinderrechtskonvention. Auch das 

Informieren über die Kinderrechte sei in diesen festgesetzt (Art. 42 KRK) und ein nie abgeschlossener 

Prozess. 

 

b) Kinderbeauragte 

 

Der bzw. die Kinderbeauragte könnte die institutionalisierte Beschwerdemöglichkeit in einer LAE ein-

nehmen, führt Michael Bertram aus. Diese Personen sollten spezifische Qualifikationen mitbringen, wie 

beispielsweise Rassismussensibilität und adäquate methodische Umgangsweisen mit Rassismus. Ferner 

brauche sie methodisches Werkzeug, um Beteiligung zu ermöglichen. 

 

Weiter führt Michael Bertram aus, dass die Arbeitsbedingungen in einer LAE, wie beispielsweise schlech-

tere Bezahlung und hohe Arbeitsbelastung im Vergleich zu anderen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit, 

attraktiver gestaltet werden sollen, um besonders qualifiziertes Personal zu gewinnen.  
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Abschlussstatements der Diskutant*innen auf dem Podium 

 

Volker Harms nimmt die Anregungen des Fachtags, etwa den Vorrang, den das Kindeswohl genießen soll, 

mit ins Innenministerium. Der Fachtag diente der Selbstreflexion und dem Sammeln von Optimierungs-

ideen. Außerdem äußert er eine Offenheit gegenüber wissenschalichen Empfehlungen in Bezug auf die 

bevorstehende Eröffnung der LAE Stendal. 

Michael Bertram betont die Diskrepanz zwischen dem menschen- und kinderrechtlichen Anspruch und 

der Realität in LAE. Wenn die UN-KRK dort kaum umsetzbar ist, dann sei diese Unterkun kein Ort für 

Kinder und Jugendliche. 

 

Sophia Eckert schließt sich dem an und hebt mit Blick auf den hohen Gesprächsbedarf die Wichtigkeit 

des Austausches über die verschiedenen Perspektiven für den Demokratieerhalt hervor. 

 

Michael Klundt fragt, wie Kinder und Betroffene selbst und untereinander zu dieser Thematik ins Ge-

spräch kommen und gehört werden können. Er sieht den heutigen Fachtag als Ausgangspunkt, weitere 

Überlegungen und Ideenfindung aus den betroffenen Communities heraus anzuregen. 

 

Abschließende Worte 
Zum Abschluss des Fachtags sprach sich Sevasti Trubeta sich für die Fortsetzung des konstruktiven Dia-

logs zwischen Politik, Stadtverwaltung, Zivilgesellscha und Hochschule aus und unterstrich, dass in der 

Diskussion über die Rechte geflüchteter Menschen und Kinder deren prekäre Situation, unsicherer Auf-

enthaltsstatus, die Zukuns- und Existenzängste berücksichtigt werden müssen.  
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